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Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hilden beschlie3t nach Vorberatung im Ausschuss fur Stadtentwicklung, Klima
und Mobilitat:

1.

11

1.2

1.3

die Anregungen der Behdrden und der sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
im Rahmen der frihzeitigen Beteiligung wie folgt abzuhandeln:

Schreiben der Westnetz GmbH mit Datum vom 06.09.2023

Kurzzusammenfassung:
Zur MaBnahme wird mitgeteilt, dass keine Versorgungsleitungen im Geltungsbereich des
geplanten Vorhabens vorhanden sind. Es bestehen keine Einwande gegen das Vorhaben.

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Schreiben der PL Edoc GmbH mit Datum vom 07.09.2023

Kurzzusammenfassung:

Zur MalRnahme wird mitgeteilt, dass verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend
aufgeflhrten Eigentimer bzw. Betreiber von der geplanten Mallnahme nicht betroffen
seien:

* OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen

+ Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen

* Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig
bei Nlrnberg

* Mittel-Europaische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen

* Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG),
Essen

* Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG
(NETG), Dortmund

» Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen

* Uniper Energy Storage GmbH, Disseldorf: Erdgasspeicher Epe,
Eschenfelden, Krummhorn

Dem Schreiben ist ein Ubersichtsplan mit markiertem Bereich des Plangebietes beigefiigt,
welcher mafigeblich fir die Auskunft sei.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Festsetzungen planexterner Ausgleichsflachen eine
Betroffenheit nicht auszuschlieRen ist und deshalb um eine weitere Beteiligung im
Verfahren gebeten wird.

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Die PLEdoc GmbH wird im weiteren Verfahren

beteiligt.

Schreiben der Kreisverwaltung Mettmann mit Datum vom 05.10.2023

Kurzzusammenfassung:

Untere Wasserbehérde

1. Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans bestehen aus
entwasserungstechnischer Sicht grundsatzlich keine Bedenken
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2. Das in Aufstellung befindliche Entwasserungskonzept ist mit der Unteren
Wasserbehdrde des Kreises Mettmann abzustimmen.

3. Die Starkregengefahrenkarte der Stadt Hilden zeigt Uberflutungen des
Plangebietes.

4. Das Plangebiet liegt auRerhalb eines Uberschwemmungsgebietes fiir ein
HQ 100.

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Das erstellte und mit der Stadt

Hilden (Stadtentwasserung) abgestimmte Entwasserungskonzept wird im weiteren
Verfahren dem Kreis Mettmann zur Verfigung gestellt.

Untere Bodenschutzbehérde

Kurzzusammenfassung:

Allgemeiner Bodenschutz

Der Bebauungsplan ist ein Bebauungsplan der Innenentwicklung. Das Plangebiet ist
nahezu vollstandig mit Gebduden bebaut, so dass dem Ziel, mit Grund und Boden
schonend und sparsam umzugehen, entsprochen wird.

Die nach § 202 BauGB in Verbindung mit der DIN 18915 geltenden Schutzanspriiche des
Mutterbodens sind bei Errichtung oder Anderung von baulichen Anlagen im Plangebiet
einzuhalten. So ist der Oberboden bei wesentlichen Anderungen der Erdoberflache bzw.
bei Aushubarbeiten in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schitzen.
Altlasten

Auf den im Kataster des Kreises Mettmann Uber Altlasten, altlastverdachtige Flachen,
schadliche Bodenveranderungen, Verdachtsflachen und Deponien verzeichneten
Altstandort mit der Nummer 35570/22 Hi wird in der Begriindung ausreichend hingewiesen.
Weitere Anregungen und Hinweise werden seitens der Unteren Bodenschutzbehdrde des
Kreises Mettmann nicht vorgebracht.

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:

Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. In den textlichen Hinweisen des
Bebauungsplans wurden die Hinweise zur Altlastenverdachtsflache aufgenommen. Die
Flachen sind in die zeichnerischen Festsetzungen ibernommen worden. Der
Schutzanspruch des Mutterbodens wurde ebenfalls in die textlichen Hinweise
aufgenommen.

Untere Immissionsschutzbehérde

Kurzzusammenfassung:

Gegen das Bauleitplanverfahren bestehen aus der Sicht des anlagenbezogenen
Immissionsschutzes keine grundsatzlichen Bedenken.

Plangebiet ist durch Larm vorbelastet. Die Larmeinwirkungen werden von den umliegenden
Stral3en und Schienen und auch durch die angrenzenden gewerblichen Nutzungen (u.a.
Betriebshof) sowie der Klinik am Park verursacht.

Das Plangebiet soll als allgemeines Wohngebiet (WA1 — WA9 (ausgewiesen werden)

Es wird angeregt, die Vertraglichkeit der Wohnnutzungen innerhalb des Plangebietes mit
den angrenzenden Gewerbenutzungen und der Kliniknutzung in einer schalltechnischen
Untersuchung nachweisen zu lassen.

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. In dem erstellten schalltechnischen

Gutachten wird entsprechend auf die angrenzenden Nutzungen eingegangen.

Kreisgesundheitsamt
Kurzzusammenfassung:
In Teilen des Plangebiets werden die schalltechnischen Orientierungswerte des Beiblattes
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1 zur DIN 18005 Teil 1 durch die Schallemissionen der angrenzenden Verkehrswege - zum
Teil erheblich - Gberschritten (tagstber bis zu 16 und nachts bis zu 21 dB(A) fur die
bestehenden Gebaude und 14 bzw. 15 dB(A) tags / nachts fir die neu geplanten Gebaude
an der Kirchhofstrale (Prognoseplanfall)). Die In den entsprechenden Bereichen des
Plangebietes sind daher gesunde Wohnverhaltnisse nur eingeschrankt gegeben.
Die Auswirkungen des Verkehrs durch die Neuplanungen (Zusatzverkehr / Planstral3e) auf
die umgebende Wohnbebauung sind vernachlassigbar.
Folgendes ist hierzu anzumerken:
1. Im Kartenteil des Schallgutachtens sollten die Uberschriften zu den

Legenden erganzt werden.

2. Im Textteil des Schallgutachtens sind manche Uberschriften in den
Tabellen unklar (,Beurteilungspegel / 16. BImSchV* trotz des Vergleichs
mit den schalltechnischen Orientierungswerten der DIN 18005).

3. Im BP wurden laut dortiger Legende ,Isophonenlinien der
Larmpegelbereiche mit Angabe des Schallpegels...“ zeichnerisch
dargestellt. Die zeichnerische Darstellung ist jedoch aufgrund der
weiteren zeichnerischen Darstellungen im Plan sehr schwer erkennbar
und daher teilweise nicht nachvollziehbar. Aulerdem ist anhand der
Beschreibung in der Legende nicht klar, was dargestellt wurde (Larm-
pegelbereiche / malgebliche AuRenlarmpegel?) Die Darstellungen
sollten daher nochmals eindeutiger gestaltet werden.

Die textliche Festsetzung Nr. 11.1 scheint unvollstandig.

Die in dem textlichen Hinweis Nr. 12 genannten mechanischen
Luftungseinrichtungen sind als textliche Festsetzung und nicht als
Hinweis aufzunehmen (zumindest fir den Fall von Um- oder Neubauten
und — entsprechend der VDI 2719 - fiir Bereiche, in denen nachtliche
Beurteilungs-pegel von Uber 50 dB(A) liegen).

6. Gleiches gilt fur den textlichen Hinweis Nr. 11; die Grundrissgestaltung
sollte ebenfalls — auf-grund der Hohe der Schallbelastungen - textlich
festgesetzt werden (zumindest fir den Fall von Um- oder Neubauten in
den besonders betroffenen Bereichen).

7. Es sollten auch Angaben zu Freibereichen gemacht werden (Garten /
Terrassen / Balkone, Loggien), insbesondere, wenn diese in héher
larmbelasteten Bereichen vorgesehen sind, sowie die ggfs.
erforderlichen SchallschutzmafRnahmen.

8. Hinweis:

Zu den Friedhofsflachen ist ein ,Pietatsabstand” von 10 m vorgesehen.

Hierzu verweise ich auf die ,Hygiene-Richtlinien fir die Anlage und Erweiterung von
Begrabnisplatzen (NRW)*“. Hierin ist vorgegeben, dass Friedhdéfe gegeniber
Nachbargrundstlicken durch Baume, wintergriine Hecken oder Straucher oder Mauern
hinreichend gegen Sicht abzuschirmen sind. Dieses sollte bei den Planungen der an den
Friedhof angrenzenden Flachen berilicksichtigt werden.

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen.

Zu 1: Der Anregung wird gefolgt. Entsprechende Anpassungen wurden vorgenommen.
Zu 2: Der Anregung wird gefolgt. Entsprechende Anpassungen wurden durch den
Gutachter vorgenommen.

Zu 3: Der Anregung wird gefolgt. Die Darstellungen wurden entsprechend deutlicher
dargestellt.
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Zu 4: Die gesamten textlichen Hinweise und Festsetzungen wurden vervollstandigt und
angepasst.

Zu 5+6: Die textlichen Hinweise wurden als Festsetzungen eingebracht.

Zu 7: Entsprechende Festsetzungen zu Balkonen und Loggien wurden getroffen.

Zu 8: Entlang der Grundstlicksgrenze des Bebauungsplans und dem Friedhof befinden sich
dichte Baum- und Heckenstrukturen. Diese werden durch die Baumalnahme nicht tangiert
und bleiben erhalten. Eine Sichtabschirmung ist daher gegeben. Des Weiteren werden die
sudlichen Fassaden der Hauser der allgemeinen Wohngebiete 6+7 begrint und Balkone
werden ausgeschlossen.

Untere Naturschutzbehorde
Kurzzusammenfassung:

1. Landschaftsplan

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes. Eine Beteiligung von
Beirat, KULAN- Fachausschuss sowie Kreisausschuss ist daher nicht erforderlich.

2. Eingriffsregelung / Umweltprifung

Die Planung bedingt Eingriffe in Natur und Landschaft. Zur Abarbeitung des entstehenden
Ausgleichsbedarfs wurde ein landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt. Die Bilanzierung
der Eingriffe ergab ein rechnerisches Defizit von 3.750 Punkten. Dem Defizit wird im
weiteren Verfahren noch eine konkrete Kompensationsmalinahme zugeordnet.

Eine abschlieRende Stellungnahme kann erst nach Vorliegen der Planung zur
KompensationsmafRnahme abgegeben werden.

3. Hinweis:

Da einige Baume erhalten bleiben kénnen und sollen, sind MalRhahmen zum Baumschutz
gemall DIN 18920 "Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalinahmen" (insbesondere keine Lagerung von Baumaterialien oder Bodenmassen
im Kronentraufbereich von Gehdlzen) vorzusehen, um Schadigungen aus Unachtsamkeit
zu vermeiden und den dauerhaften Erhalt des Baumbestandes sicherzustellen. Die
Maflinahmen sind wahrend der gesamten Abbruch- und Bauarbeiten aufrechtzuerhalten.
4. Artenschutz:

Die vorliegende Artenschutzprifung Stufe | konnte fiir planungsrelevante Vogel-,
Amphibien-, Reptilien- oder Insektenarten das Eintreten von Verbotstatbestanden nach §
44 BNatSchG ausschliefden.

Allerdings konnte nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass im Gebdude
Sommerquartiere von planungsrelevanten Fledermausen vorhanden waren. Eine
vollstandige Kontrolle erfolgte nicht, es wurden lediglich Malnahmen ergriffen, die eine
Tétung beim Abbruch der Gebaude aus-schliel3en sollten. Aus Sicht der UNB kann mit den
vorgeschlagenen MaRnahmen auf S. 19 der ASP ausgeschlossen werden, dass das Verbot
Nr. 1 (Toétungsverbot) des § 44 (1) BNatSchG erfiillt wird. Bei einem Abriss ist die
Einrichtung einer 6kologischen Baubegleitung vorgesehen. Die daflr zustandige
Ansprechperson mit Kontaktdaten ist der UNB zu benennen. Die UNB ist Gber die
Ergebnisse der 6kologischen Baubegleitung zu informieren.

Es ist aber nicht auszuschliel3en, dass das Verbot Nr. 3 des § 44 (1) BNatSchG (Verbot der
Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten) erfullt wird, da keine entsprechenden
Untersuchungen vorliegen. Deshalb ist es aus Sicht der UNB erforderlich, dass die
verlorengehenden Habitatstrukturen durch das Anbringen von Fledermausquartieren an
den Neubauten ersetzt werden und zwar sowohl in Form von Angeboten fir
Tagesverstecke als auch fir Wochenstuben.

Da in jedem Fall potentielle Hangplatze verloren gehen, ist es aus gutachterlicher Sicht
erforderlich, beim Neubau Ersatzmaf3nahmen fur Fledermause vorzusehen, obgleich keine
konkreten Hinweise gefunden wurden, dass die Gebaude als Ruhe- oder
Fortpflanzungsstatte fungieren. Es wird im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung
vorgeschlagen, pauschal Ersatz in Form von 10 flr verschiedene gebaudebewohnende
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1.4

Arten geeignete Fledermauskasten2 — davon 2 Stlick wochen-stubengeeignet oder als
Ganzjahresquartier geeignet — an Bestandsgebaude in der ndheren Umgebung, zumindest
aber bei den Neubauten zu erbringen.

Falls diese ErsatzmalRnahmen nicht durchgefiihrt werden sind aus Sicht der UNB
Kartierungen zum Ausschluss des Eintretens des Verbots Nr. 3 des § 44 (1) BNatSchG
erforderlich.

In den textlichen Hinweisen werden die ErsatzmalRnahmen fur Fledermause lediglich
empfohlen. Aus Sicht der UNB stellen diese jedoch bei einem Verzicht auf Kartierungen
eine verbindlich durchzuflihrende Malinahme dar. Die Formulierung ist an die Vorgaben
aus der ASP anzupassen.

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:

Zu 1: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Zu 2: Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass die Kompensationsmalinahmen mit
aufgenommen wurden. Innerhalb des Plangebietes und innerhalb der Stadt Hilden stehen
keine Flachen oder MalRnahmen flr die Kompensation zur Verfiigung. Die vollstandige
rechnerische Kompensation wird deshalb auf einem Teil der anerkannten Okokontoflache
,Gotzenberg® in Ratingen erfolgen. Das Okokonto umfasst zwei TeilmaRnahmen: die
Schaffung standortgerechten Laubwald durch Nutzungsverzicht (damit wird die bereits
vorhandene hohe 6kologische Wertigkeit und deren dauerhafter Fortbestand gesichert) und
die Entwicklung von artenreichem Extensivgrinland auf ehemals intensiv landwirtschaftlich
als Acker und Griinland genutzten Teilflachen. Fiir die benétigten 3.588 OWE wird eine
Flache von 970 m? beansprucht, die auf der Flache Gemarkung Homberg, Flur 7, Flurstiick
9 in Ratingen nachgewiesen werden. Die KompensationsmalRnahme wird vertraglich mit
dem Vorhabentrager abgeschlossen,

Zu 3: Entsprechende Hinweise wurden wie folgt aufgenommen:

,FUr die bestehenden stadtischen Baume als auch fur die Baume im Baugebiet, die zum
Erhalt festgesetzt sind, sind im Rahmen von Baustelleneinrichtungen wahrend der
gesamten Abbruch- und Bauarbeiten ausreichende Schutzmaflinahmen fir Stamm-,
Kronen- und Wurzelbereiche nach den anerkannten Regeln der Technik (u.a. DIN 18915,
DIN 18920, FLL-Richtlinie ,ZTV-Baumpflege“, FGSV-Richtlinie ,RAS-LP 4“) vorzusehen.*
Zu 4: Die ErsatzmalRnahmen fir Fledermause werden entsprechend in den textlichen
Festsetzungen mit aufgenommen. Da es sich bei den Bestandsgebauden teilweise um
denkmalgeschiitzte Gebadude handelt und da es keine konkreten Hinweise auf
Fledermause gibt, werden die ErsatzmalRnahmen an den neuen Gebauden festgesetzt. In
den Hinweisen sind des Weiteren die Vermeidungsmalnahmen enthalten. In den
Hinweisen wurde zudem mit aufgenommen, dass die UNB Uber die Ergebnisse der
Okologischen Baubegleitung zu informieren ist.

Aus planungsrechtlicher Sicht

Kurzzusammenfassung:

Der Regionalplan der Bezirksregierung Diisseldorf (RPD) stellt das Plangebiet als
Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar. Im rechtskraftigen Flachennutzungsplan (FNP)
der Stadt Hilden ist das betroffene Gebiet als Wohnbauflache dargestellt. Die o.g.
PlanungsmafRnahme entspricht den FNP-Darstellungen der Stadt Hilden.

Damit entspricht die PlanmalRnahme der beabsichtigten stadtebaulichen Entwicklung und
der Bebauungsplan wird gemaR § 8 Abs. 2 BauGB aus dem FNP entwickelt.

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Schreiben der Stadtwerke Hilden mit Datum vom 05.10.2023

Kurzzusammenfassung:
Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass fur die Stromversorgung des Vorhabens eine



SV-Nr.:

WP 25-30 SV 61/010

15

Transformatorenstation innerhalb des Plangebietes notwendig ist. Ein Aufstellort mit einem
Flachenbedarf von 4x5m (20m?) ist zu berucksichtigen. Der Aufstellungsort ist frihzeitig mit
den Stadtwerken Hilden abzustimmen.

Ebenfalls gesichert ist die Wasserversorgung. Die Anschlisse fir Wasser mussen in direkt
angrenzenden Hausanschlussraumen zur Strale erfolgen.

Eine Verlegung der Versorgungsleitungen in das Innere des Plangebietes ist mit einer
Grunddienstbarkeit realisierbar. Fir die Versorgungsleitungen ist eine Trasse innerhalb des
Plangebietes ausgehend von der Zufahrt von der Kirchhofstralte zur Transformatorstation
und den Hausanschlussrdumen der Hauser vorzusehen.

Eine ErschlieBung der Hauser mit Glasfaser (FTTH) ist grundsatzlich moglich. Vorab ist ein
Beschluss des Aufsichtsrates der Stadtwerke Hilden notwendig. Im Zuge der ErschlieRung
sollte ein DN 100 Kabelschutzrohr aus dem 6ffentlichen Bereich bis in den Bereich der
geplanten Hauseinflhrungen der einzelnen Gebaude mitverlegt werden.
Versorgungsanfragen sind frihzeitig bei den Stadtwerken Hilden zu stellen um einen
reibungslosen Bauablauf zu gewahrleisten.

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:
Im Bebauungsplan wurde ein Standort flir die Transformatorenstation mit den geforderten

Malfien vorgesehen.
Die Anregungen zu den Versorgungsleitungen und einer moglichen Glasfaserleitung
werden zur Kenntnis genommen.

Schreiben Bund fir Umwelt -und Naturschutz LV NW, Ortsgruppe Hilden mit
Datum vom 06.10.2023

Kurzzusammenfassung:

Die BUND Ortsgruppe Hilden weist darauf hin, dass es sich bei der Stellungnahme um eine
vorlaufige Stellungnahme und Bewertung handele. Dem Schreiben der BUND Ortsgruppe
Hilden ist eine Anlage beigefligt.

1. Grundséatzliches

Die BUND Ortsgruppe Hilden regt an, die Planung zu tberdenken und listet entsprechend
zunéchst 3 Punkte auf:
- Bemangelt wird eine dichte Bebauung in unmittelbarer Nahe zum

historischen Hildener Hauptfriedhof. Der MaRnahmenbereich ist

stadtklimatisch, 6kologisch und wasserwirtschaftlich eine wichtige

Grinflache.

- Bemangelt wird auch, warum ein stadtisches Grundsttck in Anspruch
genommen werden soll um eine Tiefgarageneinfahrt zu errichten. Es wird
die Frage gestellt, warum Teile des Friedhofsgelandes fir die
Sicherstellung privater Stellplatznachweise herangezogen werden sollen.

- Es wird angeregt, durch zurticklegen der Baulinie mehr Flache fiir den
FuRgangerverkehr zu gewinnen.

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:
Fir den FuBgangerverkehr werden im Vergleich zum Bestand im Bebauungsplan mehr

Flachen eingerdumt. Der teilweise im Bestand sehr enge Gehweg wird auf 2,50m
verbreitert. Die Geb&ude im Bereich der Strallenbdume werden durch die Anordnung von
Baulinien ebenfalls zurlickgesetzt. Hierdurch kann der Anregung gefolgt werden.

Fir die Umsetzung der originaren MaRnahme des Investors werden und wurden zu keinem
Zeitpunkt der Planung stadtischen Grundstiicke in Anspruch genommen. Die
Tiefgaragenzufahrt erfolgt Uber eine zu erstellende Privatstrale, welche Uber eine Einfahrt
an die Kirchhofstral’e angebunden wird. Es dirfen und werden keine Stellplatznachweise
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auf offentlichen Flachen gefiihrt werden. Zur Sicherstellung einer ganzheitlichen Planung
hat der Investor nach Wunsch der Stadt Hilden Uber sein eigentliches Plangebiet hinaus die
privaten Grundsticke bis zum Bahndamm und Teile der Grundstucksflachen der Stadt
Hilden mit Gberplant.

Im Vergleich zur Vorplanung wurde die Planung Uberarbeitet. Die Bebauung wirkt
gelockerter und wurde auch verringert. Bereiche mit einem erhaltenswerten Baumbestand
wurden, wenn maoglich, erhalten und gesichert. Die Gebaude wurden entsprechend
moglichst so aufgeteilt, dass insbesondere die nord-6stlichen Bestandsbaume nachhaltig
erhalten bleiben konnten. GroRe Teile des Plangebietes sind bereits jetzt versiegelt. Die
Freiflachenbereiche hinter dem denkmalgeschitzten Gebdude Haus Nr. 73 werden
dauerhaft gesichert und verbleiben so wie im Bestand. GroRRe Teile der Gebaude der
Nachverdichtung werden auf Flachen ehemaliger Gebaude oder bereits versiegelten
Flachen errichtet.

2. Verfahren

Kurzzusammenfassung:

Der BUND Ortsgruppe Hilden merkt an ,In der Informationsveranstaltung am 24.08.2023
wurden mehrere Fragen gestellt, die noch nur teilweise und nicht hinreichend beantwortet
wurden.

»<Auch wurde erst auf Nachfrage klar geantwortet, dass die Vorstellung dort hauptséachlich
dem ,vorhabenbezogenen Teil des B-Planes*” betraf, da mehrere Grundstlicke (Nr. 63, Nr.
69, Nr. 71 und Nr. 73) nicht in der Verfigungsgewalt des planenden Investors (Mountain
Blue GmbH?) befindet.”

Des Weiteren merkt der BUND an, dass die Formulierung auf Seite 19 des
Landespflegerischen Begleitplans (LBP) Fragen aufwirft. ,Die Realisierung des Vorhabens
wird voraussichtlich in mehreren Schritten erfolgen, da fiir wesentliche Teile des nérdlichen
Bereiches bereits ein Investor bekannt ist, wéhrend es sich im mittleren stidlichen Bereich
(WA 7) um einen klassischen Angebotsbebauungsplan handelt”

Darauf basierend wird seitens des BUND angemerkt, dass die geplanten Festsetzungen
auf der Seites 21 des LBP nicht Uberzeugend wirken:

,Wasserdurchlassige Beldge*“

,Die als private Verkehrsflachen gekennzeichneten Flachen sind mit wasserdurchlassigen
Belédgen (z. B. versickerungsféhiges Pflaster) zu errichten. Auf den nicht liberbaubaren
Grundstiicksflachen sind fiir Befestigungen von Terrassen, Gartenwegen und Zufahrten
wasserdurchldssige Beldge zu verwenden.

Im Anschluss zitiert der BUND Ortsgruppe Hilden aus der Begriindung:

,Die Festsetzung hat insbesondere die Aufgabe, der Verringerung negativen
Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung infolge von Versiegelungen
entgegenzuwirken dient aber mittelbar auch der Minderung stadtklimatischer
Auswirkungen.*”

Der BUND Ortsgruppe Hilden schreibt hierzu ,schon wegen dieser eingeschrankten und
etwas unklaren Informationslage kann hier nur eine vorlaufige Bewertung und
Stellungnahme erwartet werden.*

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:
Bei der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit wurde der Bebauungsplan in Ganze

vorgestellt und diskutiert. Wie im vorhergehenden Punkt beschrieben hat der Investor nach
Wunsch der Stadt Hilden Uber sein Plangebiet hinaus entsprechende Planungen
vorgenommen, um ein nachhaltiges ganzheitliches stadtebauliches Gesamtbild zu
gewabhrleisten.

Die Flachen mit den Flursticknummern 176, 454, 646 und 647 der Flur 59, Gemarkung
Hilden, befinden sich im Eigentum des Vorhabentragers (IM Mountain Blue GmbH). Der
Bebauungsplan wurde jedoch noch um weitere private Flachen und Flachen der Stadt
Hilden erweitert. Wann und ob diese Flache bebaut werden, ist nicht bekannt. Dies ist im
Erlauterungsbericht zur Offenlage entsprechend formuliert.
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Hinsichtlich wasserdurchlassiger Belage auf privaten Flachen sei angemerkt, dass es sich
hierbei um eine bewahrte wirksame MalRnahme handelt, notwendige Flachen zu befestigen
und gleichzeitig den Regenwasserabfluss zu verringern. Zudem wird das anfallende
Regenwasser, bis auf die vorderen Dachflachen der Gebaude an der Kirchhofstral3e, einer
Versickerung vor Ort zugefihrt.

3. Regenwasserversickerung, Boden, Starkregen, Uberﬂutungsgeféhrdung,
Baumschutz und Artenschutz

Kurzzusammenfassung:

Der BUND sieht das Gebiet aufgrund der in der Uberschrift genannten Randbedingungen
als ,0kologische und wirtschaftliche Schicksalseinheit und merkt an, dass eine
Teilbebauung ohne hinreichende Berlcksichtigung der Nachbarbelange zu keinem
gemeinwohlorientierten Ergebnis fuhren kdnne.

Starkregen

Es wird angemerkt, dass in dem stadtebaulichen Entwurf, der dem STEA vorgelegt wurde,
im hinteren Bereich von Grundstiick Haus Nr. 73 zu lesen war ,,Grinflache / schadlose
Stauflache fur Starkregenereignisse freihalten“ und im aktuellen Entwurf dies nicht mehr zu
lesen ist. Auch ist in der aktuellen Planung eine Aufschittung des zu bebauenden
Teilgelandes vorgesehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Umkehr des Gefalles der
ErschlieBungsstralde fur normale Regenereignisse eine Entlastung bedeutet, bei starkeren
Ereignissen eine ,Versicherung zu Lasten der Nachbarn“ wirksam werde.

Des Weiteren weist der BUND Ortsgruppe Hilden auf den Punkt 2.4 im landespflegerischen
Fachbeitrag hin ,Bei extremen Starkregenereignissen steht nahezu das gesamte
Plangebiet unter Wasser, dabei werden maximale Wassertiefen von 1 - 2 m erreicht
(Abbildung 6).“ Es wird angemerkt, dass zur geplanten Situation mit der Aufschittung keine
Einschatzung getroffen wurde.

Boden und Altlasten

Der BUND Ortsgruppe Hilden sieht trotz erfolgter Bohrungen keine hinreichende Sicherheit
hinsichtlich des Altlastenverdachtes.

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die ,oberen Bodenschichten fur eine
Versickerung ungeeignet sind.”

Baumschutz

Der BUND merkt an, dass die derzeitige Situation hinsichtlich der Klimabelastung als gering
angesehen wird. Eine Aussage, wie dies mit der Fallung von 33 Baumen zu bewerten sei,
sei nicht gefunden worden. Hierbei 27 innerhalb des Gelandes und 6 Baume in der
KirchhofstraRe. Von den 6 Baumen der Kirchhofstralle kdnnten 5 mit geringer Umplanung
nach Einschatzung des BUND erhalten werden.

Des Weiteren wird angemerkt, dass It. Landespflegerischem Begleitplan 3 Baume
festgesetzt werden. Es wird bezweifelt, dass die Buche bei Bauarbeiten erhalten werden
kénne und verweist als Beispiel auf die Buche des Gelandes ,Schmitze Blschgen® und die
Buche an der Lindenstralle nach Kanalbauarbeiten.

Artenschutz

Seitens des BUND Ortsgruppe Hilden wird angemerkt, dass zu Fragen des Artenschutzes
hinreichende Erkenntnisse vorhanden seien, um intensive Nachprifungen vorzunehmen.
Aufgezahlt werden sowohl Fledertiere als auch Gartenrotschwanz sowie wegen des nahen
Bahndammes der S-Bahn eventuelle Vorkommen von Reptilien. Es werden nahere
Untersuchungen mit Detektoren und Befragungen der dortigen Anwohner und
Anwohnerinnen ,erwartet. Erst nach solchen Untersuchungen solle eine Bewertung ,Ist zu
Soll* und den notwendigen Ausgleich erfolgen.

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:
Starkregen:

Der besagte Kommentar ,Grinflache / schadlose Stauflache flr Starkregenereignisse
freihalten war ein interner Kommentar, bevor ein Entwasserungskonzept bzw. eine
Starkregenuntersuchung stattgefunden hat. Der Kommentar wurde in den nachfolgenden
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Unterlagen entfernt. Fir das Gebiet wurde eine umfangreiche Untersuchung hinsichtlich
des Starkregens und ein Entwasserungskonzept erstellt. Mittels einer Simulation auf Basis
eines Hohen- und Abflussmodells wurden Starkregenereignisse simuliert. Die
Untersuchung kommt zum Ergebnis, dass bei Umsetzung der Vorhaben des
Vorhabentragers keine negativen Auswirkungen auf die umliegenden Grundstlicke
erfolgen.

Entsprechende Erkenntnisse werden im Erlduterungsbericht erganzt.

Boden und Altlasten:

Im Zuge der Umsetzung missen Untersuchungen hinsichtlich der
Altlastenverdachtsflachen erfolgen. Diese kdnnen nicht im Vorfeld durchgefuhrt werden, da
auf dem Groliteil der zu bebauenden Flachen noch Bestandsgebaude vorhanden sind. Erst
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird eine fachgutachterliche Begleitung
notwendig. Die oberen Bodenschichten werden durch die BaumalRnahme abgetragen und
durch versickerungsfahiges Material ersetzt. Zudem werden die Versickerungsanlagen so
gebaut, dass eine Versickerung mdglich ist. Es wird darauf hingewiesen, dass auch schon
im Bestand eine Versickerung stattfindet.

Baumschutz:

In der Kirchhofstralte befinden sich 5 StralRenbdume und nicht wie aufgezahlt 6. Durch die
Anpassung der Planung, insbesondere der Baulinien, kénnen 4 dieser Bdume nach
derzeitigem Stand erhalten bleiben. Ein Baum muss gefallt werden, da sich dieser im
zuklnftigen Zufahrtsbereich befindet. Eine alternative ErschlieRungsmoglichkeit besteht
nicht bzw. wurde im Vorfeld mehrmals gepriift und verworfen. Insgesamt werden 7
pragnante Baume innerhalb des Planungsgebiets zum Erhalt festgesetzt. Die Gebaude und
die Tiefgarage wurde so angepasst, damit diese aul3erhalb der Kronenbereiche sind.

Alle Baume im Grenzbereich zum Friedhof kdnnen erhalten werden. Durch die optimierte
Planung missen nur 18 Baume anstatt den benannten 33 gefallt werden, wenn die
Baumalnahmen komplett durchgefuhrt werden.

Artenschutz:

Eine Betroffenheit, also das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden
hinsichtlich der seitens des BUND benannten Reptilien ist wegen der ungeeigneten
Habitatstrukturen in den geplanten Bauflachen ausgeschlossen. Gleiches gilt fir den
Gartenrotschwanz. Fur Fledermause trifft der Bebauungsplan im Sinne einer worst-case-
Betrachtung entsprechende Regelungen fiir nachfolgende Verfahrensschritte (erganzende
Untersuchungen beim Abriss und die Verpflichtung zur Schaffung von Ersatzquartieren
auch ohne konkreten Nachweis der Betroffenheit). Daher stehen die artenschutzrechtlichen
Belange dem Vorhaben nicht generell entgegen, potentielle Konflikte sind auf
nachgeordneter Ebene zu 16sen und erforderliche Regelungen getroffen. Im
Bauleitplanverfahren bedarf es somit keiner weiteren Untersuchungen. "Befragungen" sind
keine rechtssicheren Instrumente.

Schreiben Landesbetrieb StralRen.NRW Regionalniederlassung Rhein-Berg,
AulRenstelle K6ln mit Datum vom 06.11.2023

Kurzzusammenfassung:

Der Landesbetrieb Strallen.NRW teilt mit, dass das Plangebiet an der Landesstralle 402
sich innerhalb einer Ortsdurchfahrt befindet und erklart, dass Sichtdreiecke den
Planunterlagen beigelegt wurden.

Sichtdreiecke und Zufahrt

Der Landesbetrieb Strallen.NRW weist darauf hin, dass die Baume an der KirchhofstralRe
im Sichtdreieck der Ein- und Ausfahrt stehen und daher keine freie Sicht beim Ein- und
Ausfahren gewahrleistet werden kann, insbesondere auch auf heranfahrende Radfahrer.
Es wird angeregt eine Umplanung vorzunehmen.

Es wird zudem ein Detailplan zum Nachweis von Schleppkurven und Sichtnachweisen
gefordert.



SV-Nr.:

WP 25-30 SV 61/010

Laut Einschatzung des Landesbetriebs StralRen.NRW nutzen einfahrende Fahrzeuge den
gesamten Schutzstreifen mit, eine Schleppkurve fiir ausfahrende Fahrzeuge fehit. Es ist
auch nicht klar, welche Fahrzeuge in das Plangebiet einfahren. Es soll geklart werden,
welche Schleppkurven zugrunde gelegt werden.

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:
Die Aus- und Einfahrt des Plangebietes wird mit 7,00m Breite und 4,50m Durchfahrtshéhe

geplant. Dadurch missen einfahrende Fahrzeuge nicht auf ausfahrende Fahrzeuge warten.
Grundsatzlich fahren nur PKW und ggf. Paketdienste in die Privatstralie ein, Mullfahrzeuge
sind nicht vorgesehen. Es ist nicht auszuschliel3en, dass in seltenen Fallen
Méobeltransporte die PrivatstralRe nutzen oder Rettungsfahrzeuge. Entsprechende
Schleppkurven wurden hinterlegt.

Der Baum unmittelbar vor der Grundstlickszufahrt muss gefallt werden, die restlichen
StralRenbaume werden maoglichst erhalten. Das Sichtdreieck zeigt auf, dass die Sicht durch
die Bestandsbaume etwas eingeschrankt ist, dies gilt jedoch nur flir Fahrzeuge und
Radfahrer aus Richtung Norden (Fahrtrichtung Siiden, Unterflihrung). Aufgrund dessen,
dass die Gebaude im Vergleich zum heutigen Zustand zurtickversetzt werden und die
Fahrzeuge bei etwaiger Sichtbehinderung noch etwas Vorsetzen kénnen (die Flache ist
ausreichend groR), ohne auf die Fahrbahn zu fahren, werden keine Bedenken gesehen.

In das Verkehrsgutachten wurden Schleppkurvenplane erganzt. Als Referenzfahrzeug ist
ein grofRer LKW angesetzt, der mit der Lange eines Feuerwehrleiterwagens identisch ist.
Aufgrund der grofRen Durchfahrtsbreite bestehen keiner Konfliktsituationen mit ein- und
ausfahrenden Fahrzeugen. Die Sichtdreiecke wurden noch einmal auf die aktuelle Planung
Uberprift.

Eingriff Landesstral3e:

Kurzzusammenfassung:

Bei einem direkten Eingriff auf die Landesstralle muss ein Sicherheitsaudit durchgefiihrt
werden.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass aus dem B-Plan heraus gegeniber dem der SBV
keine rechtlichen Anspriiche auf aktiven oder passiven Schallschutz geltend gemacht
werden kénnen.

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:
Es erfolgt kein direkter Eingriff auf die Landesstralie auler einer Bordsteinabsenkung. Falls

ein Sicherheitsaudit notwendig ist, wird die im Zuge der Fachplanung Verkehrsanlagen im
weiteren Verfahren abgewickelt.
Der Hinweis zum Schallschutz wird zur Kenntnis genommen.

die offentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans Nr. 261
fiir den Bereich der Grundstiicke KirchhofstraBe 61-73 sowie die
Beteiligung der Behorden und der sonstigen Trager 6ffentlicher
Belange bei der Aufstellung von Bauleitplanen gem. § 4 Abs. 2i.V.m. §
3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Gesetz
vom 22.12.2025 (BGBI. | S. 348)

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Hilden-Mitte zwischen der Kirchhofstral3e und den
Grundstlicken des Hauptfriedhofs. Es wird im Norden und Osten durch die Grundstlicke
des Hauptfriedhofs, im Sitden durch die Grundstiicke der Bahnlinie und im Westen durch
die 6ffentliche Verkehrsflache der Kirchhofstral’e begrenzt. Die Grée des Plangebietes
betragt ca. 0,97 ha (9.700m?). Es umfasst die Flurstlicke 176, 454, 455, 568, 595, 646, 647
und 976 sowie einen rd. 590 gm grofden Teil des Flurstlicks 426, welches noch Teil des
stadtischen Grundsticks des Hauptfriedhofs ist und heute als Betriebshof fiir die stadtische
Grinunterhaltung genutzt wird. Alle genannten Flurstiicke befinden sich in der Flur 59 der
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Gemarkung Hilden.

Ziel des Bebauungsplans Nr. 261 ist es, im Plangebiet neuen Wohnraum zu schaffen, um
dem hohen Bedarf nach innenstadtnahem Wohnen gerecht zu werden. Durch die
Einbeziehung der Grundstiicke bis zum Bahndamm und des Betriebshofs soll eine
einheitliche und geordnete stadtebauliche Entwicklung sichergestellt werden. Die
ruckwartigen Grunbereiche des Grundsticks Kirchhofstral3e Nr. 73 werden planerisch
gesichert. Aspekte wie klimagerechtes Bauen sowie die Schaffung eines Anteils an
offentlich geférdertem Wohnraum bzw. preisgedampftem Wohnungsbau sind ebenfalls
Ziele der Planung.

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 261 lasst sich diese Wohnnutzung
ermoglichen, die sich in die Umgebungsstruktur einfligt und eine Nachverdichtung
ermaoglicht.

Dem Offenlagebeschluss liegt der Entwurf der Begriindung inkl. Umweltbericht mit Stand
vom Januar 2026 zu Grunde.

Erlauterungen und Begrundungen:

Der Aufstellungsbeschluss fiir den Bebauungsplan Nr. 261 wurde durch den
Stadtentwicklungsausschuss am 28.09.2022 gefasst und im Amtsblatt der Stadt Hilden am
24.10.2022 offentlich bekannt gemacht.

Die Burgerinnen und Burger wurden danach gemaf § 3 Abs. 1 BauGB im Rahmen einer
Informationsveranstaltung am 24.08.2023 an dem Verfahren beteiligt. Der erstellte
Bebauungsvorschlag des durch die Eigentiimer beauftragten Architekturbiiros sowie ein
Vorentwurf des Bebauungsplans wurden im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit
vorgestellt. Ziel der Blrgeranhérung war es, ein Meinungsbild der Offentlichkeit beziglich der
Planung zu erhalten und Anregungen aufzunehmen.

Das Protokoll zu der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung liegt dieser Sitzungsvorlage bei. Die
Inhalte der Blrgerbeteiligung sind in die Abwagung einbezogen worden.

Vom 04.09.2023 bis einschlielich 06.10.2023 erfolgte die friihzeitige Beteiligung der Behdrden
und sonstigen Trager o6ffentlicher Belange gemaR § 3 Abs. 1 BauGB.

Es gingen Anregungen und Hinweisen stadtischer Dienststellen ein. So wurden nach Hinweisen
der Feuerwehr und von Seiten des Sachgebietes Stral’enbau / Verkehrswesen die
Feuerwehrzufahrts-, Aufstellflachen und Feuerwehrbewegungszonen geprift. Die Zufahrt ist mit
7,00 m Breite und einer Hohe von 4,50 m ausreichend dimensioniert, eine
Feuerwehrbewegungszone wurde entsprechend festgelegt. Zu den Hinweisen der Aufstellflachen
und Rettungswege wird in das nachgeordnete Baugenehmigungsverfahren verwiesen.

Von Seiten der Stadtentwasserung wurde auf die Aspekte der Versickerung von Regenwasser und
die Auswirkungen moglicher Starkregenereignisse hingewiesen. Im Verfahren wurde ein
Entwasserungskonzept inkl. Abflusssimulation und Hohenmodell erstellt. Darin wurden die
Auswirkungen von Starkregenereignissen untersucht und Versickerungsmadglichkeiten aufgezeigt.
Von Seiten des Sachgebietes Griinflichen ergingen Anregungen zum Erhalt von Bdumen, dem
Ausgleich, zur Festsetzung zur Dachbegriinung und zur Notwendigkeit der Ergadnzung einer
Pflanzliste ein. Den Anregungen wurde gefolgt.

Am 02.04.2025 wurde aufgrund der Anregungen der Trager offentlicher Belange und der Stadt
Hilden ein geanderter stadtebaulicher Entwurf im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt. Auf den
Bau von Einfamilien- und Doppelhdusern wird verzichtet, die Bebauungsdichte wurde verringert,
die Hauptzufahrt etwas verschoben.
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Der aktuelle Bebauungsplanentwurf ist nun auf einem Stand, der eine Offenlage moglich macht.
Dementsprechend ist der Beschlussvorschlag formuliert. Bei einem positiven Beschluss ware eine
Durchfuhrung der Offenlage noch vor den Sommerferien (NRW) 2026 moglich.

Alle dem Bebauungsplan zugrundeliegenden Gutachten und Fachbeitrage stehen im Internet unter
folgendem Link zur Verfugung:

www.hilden.de/bplan261 oder unter der Internetadresse hilden.de/bplanverfahren (bitte klicken Sie
in der Karte das rot markierte Plangebiet Bebauungsplan 261 Kirchhofstrale).

Folgende Gutachten und Beitrage kénnen dort eingesehen werden:
- Artenschutzgutachten, Umweltblro Essen
- Verkehrsgutachten, biro stadtVerkehr
- Schallschutzgutachten inkl. Karten, Hansen+Partner Ingenieure GmbH
- Bodengutachten, Dipl.- Geologin Veronika Steinberg
- Entwasserungskonzept
- Ergebnisbericht Starkregenuntersuchung und Anlagen
- Kampfmittelbeseitigung mit Karte
- Landespflegerische Fachbeitrag (LFB) inkl. Karte 1 und 2

Gez.
Dr. Claus Pommer
Blrgermeister

Klimarelevanz:

Durch die geplante Bebauung kommt es gegenuber der heutigen Situation zu einer héheren
Grundstlcksversiegelung. Aufgrund der geplanten siedlungstypischen Bebauung, einer Begriinung
der Flachdacher und der Versickerung des anfallenden Regenwassers vor Ort (auf3er der vorderen
Dachflachen an der Kirchhofstraf’e) wird der Versiegelungsgrad abgemildert.

Zudem sind im Rahmen des Planverfahrens griinordnerische MalRnahmen vorgesehen, die dazu
beitragen, die Folgen fur das Schutzgut Klima moglichst gering zu halten.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima wurden im Planungsprozess untersucht und im
Umweltbericht dargestellt.

Inklusionsrelevanz:

In den Mehrfamilienhdusern sollen Wohnungen verschiedener Grofie errichtet werden. Die
Wohnungsgrundrisse sind noch nicht bekannt und werden im Baugenehmigungsverfahren
hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit gepruft.

Die Einfamilienhauser und Doppelhduser werden aufgrund ihrer Geschossigkeit und der
gesetzlichen Rahmenbedingungen voraussichtlich nicht barrierefrei errichtet.

Die Gestaltung des Plangebiets bzw. der Gebaude und Wohnungen hinsichtlich einer
Barrierefreiheit, beispielsweise fir seh- oder hdérbehinderte Menschen, ist nicht Gegenstand des
Bebauungsplans.
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"KirchhofstralRe 61 - 73"

Legende Planzeichnung

Stand Januar 2026

Zeichnerische Festsetzungen

Festsetzungen des Bebauungsplanes gemal der Verordnung Uber die
Ausarbeitung der Bauleitpléane und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) v.18.12.1990 (BGBI I. S. 58)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
04 Grundflachenzahl (GRZ) als Obergrenze
1,2 Geschossflachenzahl (GFZ) als Obergrenze
| Zahl der max. zulassigen Vollgeschosse

38-43°/0°-5°  Dachneigung

K— Firstrichtung

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Bau GB, § 22 und 23 BauNVO)

E Baulinie
E Baugrenze

o/gl/a offene / geschlossene / abweichende Bauweise
SD/FD/PD nur Satteldacher / Flachdacher / Pultdacher zulassig
E nur Einzelhduser

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

StralRenbegrenzungslinie

——— Einfahrtsbereich

Griinflachen (§ 5 Abs.2 Nr.5 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

private Griinflache

Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fir MaBnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 5 Abs.2 Nr.10 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6, § 40 Abs.1 Nr.14
BauGB)

‘ Erhaltung Bdume

Regelungen fiir die Stadterhaltung und fiir den Denkmalschutz
(§ 5 Abs.4, § 9 Abs.6, § 172 Abs.1 BauGB)

@ Gesamtanlagen (Ensemble), die dem Denkmalschutz unterliegen

Flachen fiir Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung und Abwasser-
beseitigung sowie fiir Ablagerungen, Anlagen, Einrichtungen und sonstige
MaRnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12,14 und Abs. 6 BauGB)

Flachen fur Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie fur Ablagerungen

Zweckbestimmung:
Trafostation

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flachen fiir Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Tg, GSt, St Tiefgarage (Tg), Gemeinschaftsstellplatze (GSt), Stellplatze (St)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Anlieger, der
Leitungstrager, der Allgemeinheit und der Stadt Hilden belastete
Flachen (§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

k 5 Umgrenzung der Flachen, deren Bdden erheblich mit
E ) umweltgefdhrdenden Stoffen belastet sind. (§ 5 Abs.3 Nr.3 und
Abs.4 BauGB, § 9 Abs.5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB)

i | Grenze des raumlichen Geltungsbereichs (§ 9 Abs.7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder Abgrenzung des
\ Males der Nutzung innerhalb eines Baugebietes (§ 1 Abs. 4 § 16
Abs .5 BauNVO)

51,86EberNHN Hoéhenbezugspunkt (HBP) tiber NHN (§ 9 Abs.3 BauGB)

59 DB(A) Isophonenlinien der Larmpegelbereiche mit Angabe des
Schallpegels. Jede Linie stellt 1dB(A) dar.

WM Feuerwehrbewegungsflachen (nachrichtliche Darstellung)
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- AuBenlarmpegel 61 dB (A) - AuBenlarmpegel 68 dB (A)
- AuBenlarmpegel 62 dB (A) - AuBenlarmpegel 69 dB (A)
- AuBenlarmpegel 63 dB (A) - AuBenlarmpegel 70 dB (A)
- AuBenlarmpegel 64 dB (A) - AuBenlarmpegel 71 dB (A)
- AuBenlarmpegel 65 dB (A) - AuBenlarmpegel 72 dB (A)
- AuBenlarmpegel 66 dB (A)

- AuBenlarmpegel 67 dB (A)

Nebenzeichnung AuBenlarmpegel

MaRgeblicher AuBenlarmpegel in dB (A)

gem. DIN 4109:2018-01, Schallausbreitung
im Freifeld
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2.2

Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

In den allgemeinen Wohngebieten (WA1-WAS8) sind die gemaB § 4 Abs. 3Nr.4u. 5
BauNVO ausnahmsweise zulassigen Gartenbaubetriebe, Beherbergungsgewerbe
und Tankstellen unzuléssig.

MaB der baulichen Nutzung

(gem. 89 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und 8 16 Abs. 2, 3, 4 und 6 BauNVO sowie § 19
Abs. 4 BauNVO)

Das MaRB der baulichen Nutzung wird gemaB Eintrag im Plan Uber die
Grundflachenzahl (GRZ), die Geschossflachenzahl (GFZ), die maximale Anzahl
der Vollgeschosse, die zulassigen Hohen baulicher Anlagen Uber
Hohenbezugspunkt und tUber die Dachneigung festgesetzt. Der
Hohenbezugspunkt betragt fur das gesamte Gebiet 51,86m U. NHN.

Die Firsthohe (FH) ist definiert als obere Kante des Satteldaches.
Die Gebaudehohe (GH) ist durch die Oberkante des Gebaudes definiert.

Die maximale H6he baulicher Anlagen wird in den einzelnen Wohngebieten
(WA1-WAB) wie folgt festgesetzt:

WA1: FHmax. =16,40m U HBP WA2: GHmax. =06,40m u HBP
WA3: FHmax.=15,90m t HBP WA4: GHmax. =14,10m u HBP
(Frontseite KirchhofstraBe) (N'VG) und 11,10m G HBP (11 VG)

WA5: GHmax. =14,10m u HBP WAG6: GHmax. =11,10m U HBP

WA7: GHmax.=08,10m u HBP WAS8:FHmax. = 15,90m U HBP (lIIVG)
11,10m G HBP (Il VG), 5,55m u HBP (1 VG)

Bauweise, iiberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstlicksflichen

(gem. 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. 22 und 23 BauNVO)

In den allgemeinen Wohngebieten WA1, WA 3 und WAS8 wird fur die oberen
Geschosse festgesetzt, dass die im Bebauungsplan festgesetzte Baulinie
ausnahmsweise auf bis zu 50% der Fassadenlange um bis zu 0,25m
Uberschritten werden kann.

In den allgemeinen Wohngebieten WA1, WA 3 und WAS8 wird flr die Dachtraufe
festgesetzt, dass die im Bebauungsplan festgesetzte Baulinie ausnahmsweise
auf bis zu 100% der Fassadenldnge um bis zu 0,25m Uberschritten werden kann.

In den allgemeinen Wohngebieten WA2, WA4, WA5, WA6 und WA7 ist
Uberschreitung der Baugrenze durch Balkone gem. § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO
um bis zu 2,00 m ausnahmsweise zulassig.
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In den allgemeinen Wohngebieten WA2, WA4, WA5, WA6 und WA7 ist eine
geringfugige Uberschreitung um bis zu 1,00 m Tiefe der im Plan festgesetzten
vorderen und seitlichen Baugrenzen durch untergeordnete Bauteile, wie z. B.
Dachvorspriinge, Vordacher, erschlieBende Haupteingangstreppen (Aufzahlung
nicht abschlieBend) ist nach § 23 (3) BauNVO zulassig. In den allgemeinen
Wohngebieten WA6 und WA7 sind Balkone an den dstlichen Fassaden
(Blickrichtung Friedhof) ausgeschlossen.

Tiefgaragen und Stellpléitze
(gem. 89 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und 8 12 BauNVO)

In den allgemeinen Wohngebieten (WA1 - WAS8) sind Tiefgaragen (Tg) nur in den
entsprechend gekennzeichneten Bereichen zuldssig.

In den allgemeinen Wohngebieten (WA1,3,4,5,6 und 7) sind
Gemeinschaftsstellplatze (GSt) nur innerhalb der Uberbaubaren
Grundstuckflache und in den jeweils entsprechend gekennzeichneten Bereichen
zulassig. In den allgemeinen Wohngebieten WA2 und WAS sind Stellplatze auch
auBerhalb der Uberbaubaren Grundsttcksfladche zuldssig.

Bedingtes Baurecht
(gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2)

Die Entwicklung der im Allgemeinen Wohngebiet WA7 festgesetzten baulichen
und sonstigen Nutzungen und Anlagen sind erst zuldssig, wenn die notwendige
verkehrliche ErschlieBung vom nérdlich angrenzenden Grundstick hergestellt

wurde.

Geh- Fahr- und Leitungsrecht (8§ 9 Abs- 1 Nr. 21 BauGB)

Die mit Geh-, Fahr, und Leitungsrechten GFL1, GFL2, GLF3, GFL4 und GFL5
gekennzeichneten Flachen sind folgendermafBen zu belasten:

- GFL-Flache 1: fur die Nutzung durch Ver- und Entsorger, Leitungen,
Rettungskrafte, Anlieger, fur die Allgemeinheit und Eigentimer, sowie
Anlieger und Eigentiimer des sudlich angrenzenden zu erschlieBenden
Grundstucks.

- GFL-Flache 2 Tiefgaragenrampe: fur die Nutzung durch Rettungskrafte,
Anlieger und Eigentumer der Tiefgarage, sowie Anlieger und Eigentimer der
Tiefgarage auf dem sudlich angrenzenden Grundstuck.

- GFL-Flache 3: fur die Nutzung durch Ver- und Entsorger, Leitungen,
Rettungskrafte, Anlieger, fur die Allgemeinheit und Eigentimer, sowie
Anlieger und Eigentumer der nordlich angrenzenden Grundstticke.

- GFL-Flache 4: Fur die Nutzung durch Ver- und Entsorger, Rettungskrafte,
Anlieger, fur die Allgemeinheit und Eigentimer.

- GFL-Flache 5: Fur die Nutzung durch Ver- und Entsorger, Leitungen,
Rettungskrafte, Anlieger, fur die Allgemeinheit und Eigentimer.
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Nebenanlagen

(gem. 89 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO, § 23 Abs. 5 BauNVO, § 62
BauO NRW)

Nebenanlagen im Sinne von § 62 (1) BauO NRW auBerhalb der bebaubaren
Grundstuckflache sind bis auf Terrassen nicht zulassig. Die Terrassen durfen die
jeweilige Gebaudebreite nicht Uberschreiten und max. in einer Tiefe von 3,50m
errichtet werden.

Ausnahmsweise sind folgende Nebenanlagen gem. § 62 BauO NRW zuléassig:

- Fahrradabstellplatze in dem gem. Stellplatzsatzung der Stadt Hilden
erforderlichen Umfang.

- Uberdachungen oder Boxen in dem gem. Stellplatzsatzung der Stadt Hilden
erforderlichen Umfang.

- Anlagen, die der Gartengestaltung oder der zweckentsprechenden Einrichtung
von Garten entsprechen.

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (gem. 8 9 (1) Nr. 20 BauGB)

Die als private Verkehrsflache gekennzeichneten Fladchen sind mit ausschlieBlich
dauerhaft wasserdurchlassigen Belagen (z.B. versickerungsfahiges Pflaster) zu
errichten. Es ist ein Abflussbeiwert von maximal 0,5 zu gewahrleisten.

Die Gemeinschaftsstellplatze sind mit Rasengittersteinen zu errichten.

Auf den nicht Uberbaubaren Grundstucksflachen sind fur Befestigungen von
Terrassen, Gartenwegen und Zufahrten wasserdurchlassige Belage zu
verwenden, oder die Entwasserung Uber die angrenzenden Grunflachen
sicherzustellen.

In den Vegetationsflachen ist nur die Verwendung von offenporigen,
wasserdurchlassigen Materialien zulassig. Dies gilt auch innerhalb des
Bodenaufbaus. Wasserundurchlassige Sperrschichten, wie z.B. Abdichtbahnen
sind unzulassig. Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schottergarten oder Aufschiuttungen
(mit oder ohne punktuelle Begrunung) sowie eine Gestaltung mit Kunstrasen,
sind unzulassig.

An den neu zu errichtenden Gebauden WA1, WA3, WA5, WA6 und WA7 sind
je allgemeinem Wohngebiet 2, insgesamt 10 geeignete Fledermauskasten
anzubringen. Die Kasten in WA7 mussen als Ganzjahresquartiere geeignet sein.

Von den Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn Kartierungen zum
Ausschluss des Eintretens des Verbots Nr. 3 des § 44 (1) BNatSchG durchgeflihrt
werden.

Insekten:

Zur Verringerung von Storwirkungen sind fur StraBen- und Wegebeleuchtung
innerhalb des Plangebietes insektenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden.
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Zuordnung der Flachen fir 6kologische AusgleichsmaBnahmen
(gem. 8 Abs. 1a Bau GB)

Die vollstandige rechnerische Kompensation wird auf einem Teil der anerkannten
Okokontoflache ,,Gétzenberg® in Ratingen erfolgen. Das Okokonto umfasst zwei
TeilmaBnahmen: die Schaffung standortgerechten Laubwald durch
Nutzungsverzicht (damit wird die bereits vorhandene hohe 6kologische
Wertigkeit und deren dauerhafter Fortbestand gesichert) und die Entwicklung von
artenreichem Extensivgrinland auf ehemals intensiv landwirtschaftlich als Acker
und Griinland genutzten Teilfldchen. Fir die benétigten 3.588 OWE wird eine
Flache von 970 m® beansprucht, die auf der Flache Gemarkung Homberg, Flur 7,
Flurstick 9 in Ratingen nachgewiesen werden.

Anpflanzung und Unterhaltung von Bdumen und Strduchern und sonstigen
Bepflanzungen (gem. 8 9 (1) 25 BauGB i. V. m. § 9 (1) 20 BauGB)

Dachbegriinungen

Die oberste Dachflache der Flachdacher in den allgemeinen Wohngebieten WA
4,5,6 und 7 ist zu mindestens 80% dauerhaft vollfladchig extensiv zu begrinen
und in diesem Zustand aufrecht zu erhalten. Es ist eine Mindestsubstratstarke
von 10 cm einzuhalten.

Fahrradboxen und Fahrradlberdachungen sind vollstandig extensiv und
dauerhaft zu begriunen.

Fassadenbegriinung

Die ostlichen Fassaden der allgemeinen Wohngebiete WA6 und WA?7 (hin zum
Friedhof gerichtet) sind dauerhaft zu begrunen. Die Begrlinung ist mittels einer
eigenstandigen Kletterhilfe zu realisieren. Es sind mindestens je 2 [fdm
standortgerechte Schling- und Kletterpflanzen, in der Pflanzglte von mindestens
3 Trieben, zu pflanzen. Das Pflanzbeet muss jeweils mindestens 40 cm x40 cm
groB3 sein. Diese Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten; ausfallende Pflanzen
sind entsprechend nachzupflanzen.

Tiefgarageniiberdeckung

In den allgemeinen Wohngebieten ist auf der Flache fir Nebenanlagen mit der
Zweckbestimmung Tiefgarage, auBBerhalb der Uberbaubaren Grundstuckflache,
Bodensubstrat mit einer Hohe von mind. 80cm anzulegen und bis auf
auBerhalb Uberbaubarere Grundstuckflachen, auf die Verkehrsflachen und
Zuwegungen zu den Hausern, Fahrradabstellplatzen und der Trafostation, mind.
zu 80% intensiv zu begrinen und dauerhaft zu unterhalten.

Erhaltung, Unterhaltung und Wiederanpflanzung von Baumen (gem. 8 9 (1)
Nr. 25a u. b BauGB)

Die im Plan zum Erhalt gekennzeichneten Baume sind zu erhalten und dauerhaft
zu pflegen und unterliegen einer Wiederanpflanzungsverpflichtung. Bei
Wiederanpflanzung muss der Baum durch eine Neupflanzung gem. Pflanzliste,
von der Mindestqualitdt Hochstamm, mind. 3 x v., Stammumfang mind. 20 cm in
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der nachsten Pflanzperiode (Herbst bis Frihjahr) ersetzt werden. Die
Neupflanzung muss innerhalb des Plangebietes erfolgen und ist dauerhaft zu
erhalten und zu pflegen. Es besteht eine Nachpflanzungsverpflichtung in
mindestens gleicher Qualitat wie beim ursprunglich festgesetzten Baum.

Ist ein Baum abgangig oder muss aus Verkehrssicherheitsgriinden gefallt werden,
ist dies dem Tiefbau- und Grunflichenamt anzuzeigen.

Flachen fiir die Riickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
(gem. 8 9 Abs. 1 auf Grundlage des § 44 LWG i.V.m § 55 WHG)

Das anfallende unbelastete Niederschlagswasser der Kirchhofstral3e
zugewandten Dachfldchen der allgemeinen Wohngebiete WA1,3 und 8, sind in
den stadtischen Kanal abzuleiten. Das anfallende unbelastete
Niederschlagswasser aller anderen Flachen der einzelnen Grundstucke ist auf
Grundlage des 8 44 LWG NRW i.V.m 8 55 WHG im Plangebiet in dezentralen
Kiesrigolen, Hohlkastenrigolen und in den Arbeitsraumverfullungen der
Tiefgarage, gem. dem Entwéasserungskonzept vom 21.08.2024 zu versickern.

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Verkehrslarm (89 Abs. 1. Nr 23 BauGB)

Die maBgeblichen AuBenlarmpegel nach DIN 4109-2:2018-01 zur Bestimmung
des erforderlichen resultierenden Schalldamm-MaBes R’w,res von
AuBenbauteilen sind im Bebauungsplan als Isophone bei freier
Schallausbreitung gekennzeichnet.

Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und maBgeblichem AuBenlarmpegel
(Tabelle 7 der DIN 4109):

Larmpegelbereich maBgeblicher AuBenlarmpegel La [dB(A)]
I1161-65
IV66-70
V71-75

In WA1,3 und 8 sind Balkone und Loggien an der Westseite der Gebaude
(StraBenseitig) nicht zulassig.

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-MaBe R"w,ges
der AuBenbauteile von schutzbedurftigen Raumen ergibt sich unter
Beruicksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach Gleichung (6) der DIN
4109 Teil 1.

R"w,ges = La - KRaumart (6)

Dabei ist: KRaumart = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen,
Ubernachtungsrdume in Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume und
Ahnliches;

La der MaBgebliche AuBenlarmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.4.5.
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Mindestens einzuhalten sind:

R"w,ges = 30 dB fiir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsrdume, Biiroraume und Ahnliches.

Fur gesamte bewertete Bau-Schalldamm-MaBe von R"w,ges > 50 dB sind die
Anforderungen aufgrund der ortlichen Gegebenheiten festzulegen. Die
erforderlichen gesamten bewerteten Bauchallddmm-MaBe R"w,ges sind in
Abhangigkeit vom Verhaltnis der vom Raum aus gesehen gesamten AuBenflache
eines Raumes S/s zur Grundflache des Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-01,
Gleichung (32) mit dem Korrekturwert KAL nach Gleichung (33) zu korrigieren. Fur
AuBenbauteile, die unterschiedlich zur maBgeblichen Larmquelle orientiert sind,
siehe DIN 4109-2:2018-01, 4.4.1.

Es gelten die Begriffsbestimmungen nach Kapitel 3 der DIN 4109-1:2018-01. Der
zur Berechnung des gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-MaBes R'w,ges der
AuBenbauteile schutzbedurftiger R&ume nach Gleichung 6 der vorgenannten
DIN-Vorschrift erforderliche maBgebliche AuBenlarmpegel La [dB] ist in der
Planzeichnung abgebildet.

Gem. VDI 2719:1987 ist bei Schlafraumen in Allgemeinen Wohngebieten bei
einem AuBengerduschlarmpegel ab Lm>45 dB(A) eine schallgedammte oder
fensterunabhangige Luftungseinrichtung notwendig. Fur Schlafriume an denen
eine Uberschreitung eines Beurteilungspegels von Lm >45 dB(A) vorliegt, ist zur
Sicherstellung des hygienischen Luftwechsels eine schallgedammte oder
fensterunabhangige Luftungseinrichtung vorzusehen.

Gem. DIN 18005 Bbl 1:2023-07 ist in Bereichen einer Uberschreitung der
schalltechnischen Orientierungswerte eine geeignete Grundrissgestaltung fur
Schlafrdume zu wahlen. Die Anordnung von Schlafrdumen der Gebaude WA1,
WAS3 und WAS8 zur KirchhofstraBe hin, sind unzulassig.

Die Minderung der zu treffenden passiven SchallschutzmaBnahmen istim
Einzelfall zulassig, insofern im bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren
der gutachterliche Nachweis gefuhrt wird, dass aufgrund der geplanten
Raumnutzung bzw. einer geringeren AuBenlarmbelastung (z.B. unter
Berlicksichtigung vorhandener Gebaude oder Eigenabschirmung) geringere
Anforderungen nach DIN 4109-1:2018-01 anzusetzen sind.

Die DIN 4109 wird im Planungsamt der Stadt Hilden vorgehalten und kann dort
eingesehen werden.

Einfriedungen (89 Abs. 4 BauGB i.V.m8 89 Abs. 1 Nr. 5 BauO NRW)

Entlang der Grundstucksgrenzen sind ausschlieBlich lebende Hecken und
Straucher bis max. 1,80m Hohe als Einfriedung zulassig. Eingebunden in die
Hecken bzw. Straucher sind nur Holzspriegel-, Machendrahtzaun- oder
Stabgitterzaume bis max. 1,60m zuldssig. Sichtschutz aus Kunststoffe, Holz,
Metall sind ausgeschlossen.



Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

(8 9 (4) BauGB i.V.m § 86 BauO NRW)

AuBere Gestaltung baulicher Anlagen (gem. § 86 BauO NRW)
Gauben

In den mit WA1, WA4 und WAS8 gekennzeichneten Allgemeinen Wohngebieten
sind Gauben nur als Schleppgauben auf max. 30% der Fassadenléange zulassig
und mussen gegenuber der AuBenwand um 50 cm zurlckbleiben.

Textliche Hinweise
Altlastenverdachtsfliache

Das Altlastenkataster des Kreises Mettmann weist eine Betroffenheit von Teilen
des Plangebietes aus. Gekennzeichnet ist die Altlastenverdachtsflache mit der
Nummer 35570/22 Hi. Ein Baugrundgutachten konnte keine organoleptischen
Auffalligkeiten nachweisen. Aus altlastentechnischer Sicht sind daher keine
weiteren Bodenuntersuchungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens
erforderlich. Eine fachgutachterliche Baubegleitung des geplanten
Bauvorhabens wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erforderlich

Kampfmittelbeseitigungsdienst

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen

liefern Hinweise auf einen konkreten Verdacht auf Kampfmittel. Es wird eine
Uberpriifung der Militéreinrichtung des 2. Weltkrieges (Laufgraben) empfohlen.
Ein Antrag auf Uberpriifung der Militdreinrichtung des 2. Weltkrieges (Laufgraben)
wurde gestellt.

Eine daruber hinausgehende Untersuchung auf Kampfmittel ist gemaB Schreiben
der Bezirksregierung Dusseldorf vom 10.05.2023 (Az. 22.5-3-5158016-93/23)
nicht erforderlich. Sofern es nach 1945 Aufschuttungen gegeben hat, sind diese
bis auf das Gelandeniveau von 1945 abzuschieben.

Sofern Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen
und die zustandige Ordnungsbehdrde oder eine Polizeidienststelle unverztglich
zu verstandigen. Erfolgen Spezialtiefbauarbeiten mit erheblichen mechanischen
Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgrindungen, Verbauarbeiten etc. wird eine
Sicherheitsdetektion empfohlen. Zu beachten ist in diesem Fall das Merkblatt flr
Baugrundeingriffe des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.

VermeidungsmaBnahmen

Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestidnde gemanB § 44
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) auszuschlieBen, sind bei
RodungsmaBnahmen die gesetzlichen Schutzzeiten gemaB § 39 BNatSchG zu
beachten.

Hinsichtlich der nicht planungsrelevanten Vogelarten sind auBerdem
Verbotstatbestande auszuschlieBen, sofern bei einem Abriss im Sommerhalbjahr
eine Untersuchung auf Brutgeschehen vorgenommen wird. Da die Existenz von



Fledermausquartieren nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann, bedarf es
bei Durchfuhrung von Abbruchvorhaben, mit wenigen zeitlichen Ausnahmen,
spezieller SchutzmaBnahmen unter Einbeziehung einer 6kologischen
Baubegleitung. Die Umsetzung des Vorhabens zwischen Mitte April und Mitte
Augst eines Jahres (Wochenstubenzeit) sollte vermieden werden. Ist dies nicht
moglich, sind weitergehende Untersuchungen (mit Ultraschalldetektor) und
gegebenenfalls Schutz- und ErsatzmaBnahmen durchzuflhren. Die UNB ist Gber
die Ergebnisse der 6kologischen Baubegleitung zu informieren.

4. Sichtfreimachung

In den seitlichen Bereichen des Einfahrtsbereichs sind keine die
Sichteinschrankenden Einbauten und/oder Anpflanzungen vorzunehmen. Sofern
seitliche Einbauten und/oder Anpflanzungen unumganglich sind, sind diese
dauerhaft auf eine Hohe von <= 0,80m zu beschranken.

5. Ersatz von Bestandsbaumen auBerhalb des Plangebietes

Sollten Bestandsbaume (Sommerlinde) entlang der KirchhofstraBe, welche
unmittelbar an das Plangebiet angrenzen, im Rahmen der Umsetzung der
Planung begriindet entfallen mussen, sind diese zu Gunsten von funf
Neupflanzungen im stadtischen StraBenraum zu ersetzen. Die Baumart ist mit
dem Tiefbau- und Grunflachenamt abzustimmen.

Am Standort ist auch eine teilweise Kompensation durch anderweitige
BegrunungsmaBnahmen (z. B. Fassadenbegriinung) moglich.

6. Bodenschutz

Die nach 8 202 BauGB in Verbindung mit der DIN 18915 geltenden
Schutzanspriiche des Mutterbodens sind bei Errichtung oder Anderung von
baulichen Anlagen im Plangebiet einzuhalten. So ist der Oberboden bei
wesentlichen Anderungen der Erdoberfldche bzw. bei Aushubarbeiten in
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schutzen.

7. Einsichtnahme auBerstaatliche Regelungen

Die auBerstaatlichen Regelungen (wie z.B. DIN-Normen oder sonstige
Richtlinien), auf die in den Textlichen Festsetzungen und Hinweisen Bezug
genommen wird, kdnnen im Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden,
Am Rathaus 1in 40721 Hilden, eingesehen werden.

8. Satzungen der Stadt Hilden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Es gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Hilden vom 20.09.2022 mit 1. Nachtrag vom
01.07.2024, § 6 Abs. 1 Richtzeichentabelle Nr. 1.3 vom 19.12.2025.

Es gilt die Baumschutzsatzung der Stadt Hilden vom 10.01.2010.
9. Schutz von Baumen

Fur die bestehenden stadtischen Baume als auch flr die Baume im Baugebiet,
die zum Erhalt festgesetzt sind, sind im Rahmen von Baustelleneinrichtungen
wahrend der gesamten Abbruch- und Bauarbeiten ausreichende



SchutzmaBnahmen fir Stamm-, Kronen- und Wurzelbereiche nach den
anerkannten Regeln der Technik (u.a. DIN 18915, DIN 18920, FLL-Richtlinie ,,ZTV-
Baumpflege“, FGSV-Richtlinie ,,RAS-LP 4“) vorzusehen.

10. Pflanzliste

Pflanzliste 1 zur Pflanzung im Plangebiet (auBer oberhalb der Tiefgarage)

Acer campestre Feldahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Acer platanoideis Spitzahorn
Alnus glutinosa Schwarzerle
Alnus x spaethii Purpurerle
Betula pendula Sandbirke
Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rot-Buche
Fraxinus excelsior Gewdhnliche Esche
Juglans regia Walnuss
Prunus avium Vogel-Kirsche
Prunus in Sorten Bluten- / Zierkirsche
Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus aucuparia Eberesche
Sorbus domestica Speierling
Tilia platyphyllos Sommerlinde
Tilia cordata Winterlinde
1 Freiflachen

Auf den Freiflachen (z.B. Tiefgaragenliberdachung sollten moglichst arten- und
blutenreiche Wiesen geschaffen werden.
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Begrindung (Teil A)

1.

Gesetzesgrundlagen

Der Bebauungsplan enthalt Festsetzungen, die auf folgenden Rechtsgrundlagen be-

ruhen:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert zuletzt geandert durch Gesetz vom
22.12.2025 (BGBI. | S. 348)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt geandert am 22.12.2025 (BGBI IS.
348)

Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. Juli 2018 (GV NRW Nr. 19 vom 03.08.2018 S.421), zu-
letzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S.
1086).

Fir die zeichnerischen Festsetzungen gilt die Verordnung tber die Ausarbeitung der
Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts (PlanzV) vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert vom 12. August 2025 (BGBI. 189) geandert
worden ist (Inkrafttreten (Art. 8 G vom 12.August 2025).

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323) geandert

worden ist.

Die folgenden Satzungen der Stadt Hilden missen im Rahmen des Baugenehmi-

gungsverfahrens bericksichtigt werden:

e Satzung zum Schutz des Baumbestandes im Stadtgebiet Hilden vom
10.11.2010 in der seit dem 01.01.2017 gultigen Fassung.

e Stellplatzsatzung der Stadt Hilden vom 23.09.2022 in der seit dem
24.09.2022 gultigen Fassung, 1. Nachtrag 01.07.2024 ® 3 Abs. 9 - 11. § 4
Abs. 4, § 6 Abs. 1, Richtzeichentabelle Nr. 1.3, 19.12.2025.

buro stadtVerkehr
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2.1

2.2

Geltungsbereich und Beschreibung des Plangebiets

Lage und GroRe des Plangebietes

Die Stadt Hilden liegt im Kreis Mettmann, ca. 13 km sudostlich der Landeshauptstadt

Duisseldorf im Ballungsraum.

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Hilden-Mitte zwischen der Kirchhofstrafe und den
Grundstiicken des Hauptfriedhofs. Es wird im Norden und Osten durch die Grund-
stlicke des Hauptfriedhofs, im Sitiden durch die Grundstiicke der Bahnlinie und im
Westen durch die offentliche Verkehrsflache der KirchhofstralRe begrenzt. Die Grofie
des Plangebietes betragt ca. 0,97 ha (9.700m?). Es umfasst die Flurstiicke 176, 454,
455, 568, 595, 646, 647 und 976 sowie einen rd. 590 gm grof3en Teil des Flurstlicks
426, welches noch Teil des stadtischen Grundstiicks des Hauptfriedhofs ist und
heute als Betriebshof fir die stadtische Grinunterhaltung genutzt wird. Alle genann-

ten Flursticke befinden sich in der Flur 59 der Gemarkung Hilden.

Besitz- und Nutzungsverhaltnisse sowie Flachenaufteilung

Die Grundstiicke des Plangebietes sind im Besitz unterschiedlicher Eigentiimer, die

sich wie folgt auflisten lassen:

o Flursticke 176, 454, 646 und 647 der Flur 59, Gemarkung Hilden, befinden
sich im Eigentum des Vorhabentragers (IM Mountain Blue GmbH, Philipp
Tecklenburg)

e Ein Teilstick des Flurstiicks 426 der Flur 59, Gemarkung Hilden, befindet
sich im Eigentum der Stadt Hilden

e  Flurstiick 595 der Flur 59, Gemarkung Hilden, befindet sich im Besitz eines
privaten Eigentimers

e Flurstick 568 der Flur 59, Gemarkung Hilden, befindet sich im Besitz eines
privaten Eigentimers

e Flurstiick 455 der Flur 59, Gemarkung Hilden, befindet sich im Besitz eines
privaten Eigentimers

e Flurstiick 976 der Flur 59, Gemarkung Hilden, befindet sich im Besitz eines

privaten Eigentimers

Das Plangebiet von rd. 9.700 m* setzt sich im Bestand flachenmalig derzeit wie folgt

zusammen:

e rund 1.800 m? mit Hauptgebauden und zugehdrigen Nebenanlagen,

e ca. 2.100 m? sonstige versiegelte Flachen (z.B. Zufahrten und Hofflachen).

buro stadtVerkehr
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2.3

¢ rund 5.8000 m? Gartenflachen, die den jeweiligen Wohngebauden zugeord-
net sind und Ziergriin sowie einige grofd gewachsene Laub- und Nadelbdu-

men aufweisen.
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Abb. 1: Ubersicht iiber die Grenzen des Plangebietes

Beschreibung des Plangebietes und des Umfeldes

Das Plangebiet besteht heute aus zum Teil leerstehenden Wohn- und Geschéaftsge-
bauden, sowie einem Teil eines Gebaudes des stadtischen Betriebshofes. Die Ge-
baude KirchhofstraRe Nr. 63 sowie Nr. 67 bis 73 gestalten sich als Strallenrandbe-

bauung in Form von zwei bis dreigeschossige Einzelhauser (teilweise inkl.

buro stadtVerkehr
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Dachgeschoss) mit traufstandigem Satteldach. Diese weisen rotbraune Klinker- oder
Putzfassaden auf. Die Gebaude Hs.-Nr. 63, 67, 69 und 71 sind aus bauhistorischer
Sicht unbedeutend und stehen nicht unter Denkmalschutz. Gleiches gilt auch fur die
Gebaude Kirchhofstrale Nr. 61 und 65, welche von der Kirchhofstralle nach hinten
abgeruckt angeordnet sind. Insbesondere auf den Flurstiicken 595 und 647 gibt es
im mittleren Grundstlicksbereich aulerdem gréRere ein- und zweigeschossige Ge-
baude mit Flachdach. Der riickwartige zweigeschossige Gebaudeteil des Hauses

Nr. 67 weist aulRerdem eine Fassade im Fachwerkstil auf.

Durch den sich Gber die Jahrzehnte hinweg gewandelten Anspruch an das Wohnen
und Arbeiten, insbesondere um den héheren Bedarf an Wohnflache zu decken, wur-
den in der Vergangenheit an Bestandsgebduden haufig Anbauten oder sonstige
bauliche Anlagen in Richtung der rickwartigen Gartenflachen geschaffen. In den
hinteren Grundstiickbereichen des Plangebietes sind daher z.B. Gebaude in Form
von eingeschossigen Bungalows mit Flachdach gebaut (Flurstiicke 595 und 647).
Oder es handelt sich um bauliche Anlagen wie Gartenhauser, Schuppen, Hallen und
Unterstande (Flurstlicke 595, 646 und 568).

Das unter Denkmalschutz stehende Wohn- und Geschéaftshaus Kirchhofstral’e Nr.
73 aus dem Jahr 1903 bildet im Plangebiet eine stadtebauliche Besonderheit. Das
durch den Architekten Walter Furthmann erbaute Griinderzeit-Haus weist als mar-
kantestes Element ein achteckiges Turmchen auf. Die rickwartigen Anbauten sind
mit Klinkerfassaden versehen. Im Erdgeschoss des Gebaudes war zunachst eine
Gaststatte und bis 2018 eine Apotheke untergebracht. Derzeit bietet in den Raum-
lichkeiten der Inhaber einer Naturheilpraxis seine Leistungen an. Im Gebaude ist

aulerdem die Praxis einer Facharztin fiir Kinder- und Jugendmedizin angesiedelt.

Insgesamt gestaltet sich das Plangebiet aus stadtebaulicher und stadtgestalteri-

scher Sicht eher inhomogen.

Abb. 2: StraBenseitiger Blick auf die Bestandshauser Kirchhofstrale Hs.-Nr. 67 (links) und
Hs.-Nr. 69 bis 73 (rechts); Quelle: biiro stadtVerkehr

11:
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Abb. 3: Riickwartige Gebaude Flurstiick 647 (links), sowie das denkmalgeschiitzte Haus
KirchhofstraBe Nr. 73 (rechts); Quelle: biiro stadtVerkehr

Die riickwartigen Bereiche der Grundstiicke Hs.-Nr. 63 bis 67 weisen grof¥flachige
Gartenanlagen auf, die zum Teil stark verwildert und gréRtenteils nur schwer zu-
ganglich sind. Hier befinden sich zahlreiche groRe Nadelbdume (z.B. Fichten) sowie
erhaltenswerte Laubbdume wie z.B. Magnolien, Buche, Rotbuche und Kirsche. Die
groRen rickwartigen Freibereiche auf den Grundstiicken der Hs.-Nr. 69 bis 73 wei-
sen aufgrund der noch vorhandenen Nutzung mehr gestaltete und gepflegte Zier-
gartenflachen und ebenfalls gro® gewachsene Laub- und Nadelbaumbestande auf.
Insbesondere zum 6stlich an das Plangebiet angrenzenden Friedhof sowie zur B6-

schung des Bahndammes im Suden hin befinden sich dichtere Baumbestande.

Es gibt meist keine stralenseitige Einfriedung der Grundstiicke, da keine Vorgarten-
bereiche vorhanden sind. Eine Ausnahme bildet das Grundstick Hs.-Nr. 65, hier ist
ein ca. 1,50m hohen Stabgitterzaun als Einfriedung zum Grundstiick hin verbaut

worden.

Mit Ausnahme der noch bewohnten bzw. genutzten Gebaude Hs.-Nr. 61, 63 sowie
69 bis 73, weisen viele vorhandene Gebaude, Anbauten und Nebengebaude Scha-
den auf und sind teilweise augenscheinlich als baufallig zu beschreiben. Vor Umset-
zung der Planung auf den Grundstiicken Hs.-Nr. 65 — 67 werden diese baulichen

Anlagen entfallen.

Das Plangebiet wird derzeit verkehrlich von der Kirchhofstralle aus erschlossen, es

bestehen insgesamt 6 Zufahrten mit abgesenkten Bordsteinen.

Der Bahnhaltepunkt Hilden Sud S, Uber den Anschluss an die S-Bahn-Linie S 1 be-
steht, liegt in direkter Nahe (ca. 100 m Luftlinie) zum Plangebiet. Hier besteht An-
schluss an den schienengebundenen Regional- und Fernverkehr in Richtung Dort-
mund (u.a. Uber Dusseldorf) und Solingen. Die nachstgelegenen Haltestellen des
straRengebundenen o6ffentlichen Personennahverkehr (OPNV) befindet sich mit der
Haltestelle Hilden Sid und der Haltestelle Hilden Stadtfriedhof an der L 403

12:
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(Kirchhofstralie) in direkter Nahe zum Plangebiet. Auch die Haltestelle Talstrale/Hil-
den Sud S befindet sich in fuRlaufiger Erreichbarkeit (ca. 250 m).

An den genannten Haltestellen verkehren die folgenden Buslinien mit den beschrie-

benen Linienverlaufen:

Linie Linienverlauf

741 Mettmann-Kaldenberg — Mettmann-Jubildumsplatz — Erkrath-Hoch-
dahl S — Hilden, Gabelung — Hilden Sud S — Hilden, Sudfriedhof und
zurtick

781 Dusseldorf-Gerresheim, Krankenhaus — Dusseldorf-Gerresheim S —

Erkrath-Unterfeldhaus — Hilden Siid S — Hilden, Erika-Siedlung

782 Disseldorf-Heinrich-Heine-Allee — Hilden Nord — Hilden Mitte — Hilden
Sid S — Solingen Hbf. und zuriick

785 Dusseldorf-Heinrich-Heine-Allee — Diuisseldorf-Reisholz S — Hilden
Mitte — TalstraRe/Hilden Siid S - Langenfeld-Richrath — Langenfeld S

und zuriick

Tab. 1: Fiir das Plangebiet relevante Buslinien mit Linienverlauf

Zusatzlich verkehren die Busse der DiscoLinien DL4 und DL5 zwischen Erkrath und
Hilden sowie zwischen Hilden und Haan, mit Halt an der Bushaltestelle Hil-
den Sud S.

Die Umgebung des Plangebietes wird im Wesentlichen durch Wohnnutzung sowie
wenigen kleineren Dienstleistungsunternehmen und Handwerksbetriebe gepragt.
Der stadtische Betriebshof (Griinerhaltung) ndrdlich angrenzend an das Plangebiet
wird an einen anderen Standort (Nordfriedhof) verlegt. Dartiber hinaus ist die Fried-
hofsnutzung des angrenzenden Hauptfriedhofes prasent. Die Bahnstrecke der DB
AG, deren erhdhter Bahndamm das Plangebiet nach Siden hin abgrenzt, pragt
ebenfalls das Umfeld des Plangebietes. In unmittelbarer Ndhe zum Plangebiet be-
findet sich in der Hagelkreuzstrafe auRerdem die Remigius Klinik am Park. Diese
ist jedoch keine Notfallklinik, es finden dort keine Notfalleinsatze mit Blaulichtbetrieb
statt.

Die Geschossigkeit der umgebenden Bebauung liegt tiberwiegend bei drei Vollge-
schossen und Dachgeschossnutzung, mit zusatzlichen Anbauten in den rickwarti-
gen Bereichen, die eine niedrigere Geschossigkeit aufweisen. Die vorherrschende
Dachform ist das Satteldach, haufig ergénzt durch Dachgauben. Die rickwartig ge-

legenen Gebaude sind zumeist mit Flach- oder Pultdachern ausgestattet.

13:
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Abb. 4: Luftbildausschnitt mit Blick auf das Plangebiet und die unmittelbare Umgebung;
Stand 2023 (Quelle: TIM-online)

In dem Abschnitt der Kirchhofstralte (L 403) an dem sich das Plangebiet befindet,

besteht eine zuldssige Hochstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der Straflenseitenraum

zeichnet sich durch beidseitige Gehwege unterschiedlicher Breite aus.

Abb. 5: Blick in die KirchhofstraBe; Stand Juli 2022

Auf der Seite des Plangebietes reicht die Gehwebreite von rd. 1,80 m (mittlerer Be-

reich) bis rd. 4,00 (sudlicher Bereich, nur auf H6he von Hs.-Nr. 73). Des Weiteren
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befindet sich auf Hohe der Grundstlcke Kirchhofstrale 61 - 69 ein stralRenbeglei-

tender Baumbestand aus Sommerlinden (insgesamt 5 Stuck).

Im Bereich des Plangebietes ist auf der Kirchhofstral’e parken nicht erlaubt. Um ein
illegales Parken auf den Gehweg zu verhindern, sind vor den Hausern Nr. 69 — 73
mehrere Betonpoller aufgestellt. In H6he der Hs.-Nr. 69 beginnt in Richtung Innen-
stadt eine Radschutzstreifenmarkierung im Fahrbahnbereich, die ebenfalls auf der

gegenilberliegenden Fahrbahnseite vorhanden ist.

Bisheriges Planungsrecht

3.1 Regionalplan

Das Plangebiet wird im glltigen Regionalplan der Bezirksregierung Dusseldorf
(RPD) als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) ausgewiesen. Demgemalf ist die
stadtebauliche Entwicklung auf den Bedarf der ortsansassigen Bevolkerung und Be-

triebe auszurichten.

Sudlich grenzt die Flache fiur Schienenwege fir den Hochgeschwindigkeitsverkehr

und sonstigen groRraumigen Verkehr an.

Abb. 6: Ausschnitt aus dem Regionalplan Diisseldorf (RPD), Stand: 04/2021

15:
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3.2 Flachennutzungsplan

il

Abb. 7: Ausschnitt aus der FNP Neuzeichnung der Stadt Hilden, Stand 2018 mit rechtskraf-

tigen Anderungen; Quelle: GeoPortal Hilden
In der aktuellen Fassung des Flachennutzungsplans (FNP) der Stadt Hilden aus
dem Jahre 2018 ist das Plangebiet als Wohnbauflache (W) ausgewiesen. Die Pla-
nung ist daher aus dem Flachennutzungsplan entwickelt, eine Anpassung des sel-

bigen im Bereich des Plangebietes ist nicht nétig.

Gemal FNP der Stadt Hilden liegt das Plangebiet aul3erhalb der Umgrenzung von

Flachen mit wasserrechtlichen Festsetzungen oder Uberschwemmungsgebieten.

3.3 Bebauungspldne

Fir das Plangebiet selbst liegt kein rechtskraftiger Bebauungsplan vor. Vorhaben
sind daher nach § 34 BauGB zu beurteilen. Demgeman ist innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile ein Vorhaben zulassig, wenn es sich nach Art (hier:
Wohnen) und Maf} (z.B. GréRRe sowie Trauf- und Firsthéhe) der baulichen Nutzung,
der Bauweise und der Grundstucksflache, die Uberbaut werden soll, in die Eigenart
der ndheren Umgebung einfigt und die ErschlieRung gesichert ist. Die Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse miissen gewahrt bleiben; das Orts-
bild darf nicht beeintrachtigt werden. Beurteilt man mégliche Vorhaben nach §34 Bau
GB, so ware eine Hinterlandbebauung des Plangebietes entsprechend des geplan-

ten Vorhabens nicht méglich.
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Zwei benachbarte Bebauungsplane stehen in einem raumlichen Zusammenhang mit
dem Plangebiet, der B-Plan Nr. 239 sowie der B-Plan Nr. 260. Nur ersterer weist

auch einen stadtebaulich funktionalen Zusammenhang zum Plangebiet auf.

Der direkt gegenuiber dem Plangebiet, an die Verkehrsflache der Kirchhofstralle (L
403) angrenzende Bebauungsplan Nr. 239 (rechtskraftig seit dem 08. Juli 2005),
setzt insbesondere Flachen fiir Allgemeine Wohngebiete sowie flir gesundheitlichen
Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen, Flachen fiir Gemeinbedarf sowie
Grinflachen fest. Darliber hinaus werden Festsetzungen zum Maf} der baulichen

Nutzung, zur Bauweise und zu Baugrenzen sowie zu Nebenanlagen getroffen.

Fir den stadtebaulich funktionalen Zusammenhang des Bebauungsplanes und des
Plangebietes sind insbesondere die Festsetzungen im noérdlichen Bereich des B-
Plans Nr. 239 entlang der Kirchhofstrafe (L 403) von Bedeutung. Die hier ausge-
wiesene Dreigeschossigkeit sowie die geschlossene Bauweise sollen zukinftig mit
der Bebauung des gegentberliegenden Bereichs des Plangebietes ein stadtebau-

lich stimmiges Gesamtbild ergeben.

T
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Abb. 8: Ausschnitt aus dem B-Plan Nr. 239 der Stadt Hilden, Rechtskraft seit 08. Juli 2005;
Quelle: GeoPortal Hilden

Der sudlich an den B-Plan Nr. 239 angrenzende B-Plan Nr. 260 (rechtskraftig seit
08. Oktober 2015) macht Aussagen zu Flachen von Bahnanlagen und Verkehrsfla-

chen besonderer Zweckbestimmung (Bike + Ride).
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Abb. 9: Ausschnitt aus dem B-Plan Nr. 260 der Stadt Hilden, Rechtskraft 08. Oktober 2015;
Quelle: GeoPortal Hilden

3.4 Sonstige Fachplanungen

Landschaftsplan und Schutzgebiete

Das Plangebiet liegt vollstandig auBerhalb des Geltungsbereichs des Landschafts-

planes des Kreises Mettmann.

Abb. 10: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan des Kreises Mettmann; Zugriff auf das Geo-
portal, Kreis Mettmann am 05.04.2023
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Es befinden sich keine eingetragene Natura 2000-Gebiete, Naturschutz oder Land-
schaftsschutzgebiete, Biotopkatasterflachen, Biotopverbundflachen oder Natur-

denkmale in der Umgebung des Plangebiets.

Das nachstgelegene Landschaftsschutzgebiet (LSG) ist das Schutzgebiet "Hildener
Stadtwald/ltter" (D_2.3-6) welches jedoch rund 1.100 m Luftlinie vom Plangebiet ent-
fernt beginnt und sich jenseits der Bundesautobahn A3 befindet. Der Raum zwi-
schen Plangebiet und den LSG ist durch Siedlungsflachen unterschiedlicher Dichte
bebaut.

Klimagutachten

Im Jahre 2009 wurden ,Klima- und immissionsékologische Funktionen® fur Hilden
untersucht. AuBerdem wurden zudem die verkehrsinduzierten Luftschadstoffbelas-
tungen an Hand von beispielhaften Emissionen rechnerisch ermittelt und in der

.Feinstaub(PM 10)-Immissionskarte* dargestellt.

Die Untersuchungsergebnisse wurden in einer ,Klimafunktionskarte®, die den Ist-Zu-

stand der Klimasituation abbildet, dargestellt.
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Abb. 11: Ausschnitt aus Klimafunktionskarte des Klimagutachtens der Stadt Hilden; Stand
September 2018
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Hieraus werden unter anderem Stromungsrichtungen von Kaltluftbahnen und die
Lage von Kaltluftentstehungsgebieten ersichtlich. Demgemaf kommen Kaltluftstro-
mungen mit Wirkung auf das Plangebiet aus dstlichen Richtungen. Dabei ist zu an-
zumerken, dass der sudlich an das Plangebiet grenzende Bahndamm eine starke
Barriere fir etwaiger Kaltluftstromungen darstellt. Kaltluftstromungen mit eventueller

Wirkung auf das Plangebiet waren daher nur nérdlich des Bahndamms zu erwarten.

Die daraus von den Gutachtern abgeleitete ,Planungskarte Stadtklima“ stellt eine
zusammenfassende Bewertung der klimatischen Sachverhalte im Hinblick auf pla-

nungsrelevante Fragestellungen dar.
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Abb. 12: Ausschnitt aus der Planungskarte Stadtklima des Klimagutachtens der Stadt Hil-
den; Stand September 2018

Das Klimagutachten gibt Aussagen und Planungsempfehlungen zum Plangebiet.

Demgemal wird die Siedlungsflache des Plangebietes wie folgt kategorisiert:

Klimatisch glinstige Siedlungsraume (gilt fir das gesamte Plangebiet)

Diese weisen eine mittlere Empfindlichkeit gegentber Nutzungsintensivierungen.

Eine Vermeidung von Austauschbarrieren wird empfohlen. Weitere Verdichtung

20:
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sollte maRvoll und mdglichst unter Beriicksichtigung folgender planerischer Empfeh-

lungen geschehen:

- bei nutzungsintensiven Eingriffen sollten Neubauten parallel zur Kaltluftstro-
mung ausgerichtet werden (zu Kaltluftbahnen siehe Abb. 11);

- geringe Bauhoéhen sollten gewahlt werden;

- es sollte mdglichst wenig neuversiegelt werden (Bewahrung eines hohen Vege-
tationsanteils).

Generell sind klimatisch glinstige Siedlungsraume den klimatisch belasteten Sied-

lungsraumen hinsichtlich einer Nutzungsintensivierung vorzuziehen.

Was die Feinstaubbelastung betrifft, so ist gemal genannter Feinstaub-

Immissionskarte von einer mafigen Belastung fir das Plangebiet auszugehen.

Hochwasserschutz

Am 01.09.2021 ist der landerlbergreifende Bundesraumordnungsplan Hochwasser-
schutz (BRPH) als Anlage der Verordnung tber die Raumordnung im Bund fiir einen

landeriibergreifenden Hochwasserschutz (BRHPV) in Kraft getreten.

Ziel des Planes ist die Verbesserung der Hochwasservorsorge durch vorausschau-
ende Raumplanung, um Hochwasserrisiken zu minimieren und Schadenspotenziale
zu begrenzen. Die Festlegungen des BRPH sind im Rahmen der kommunalen Bau-

leitplanung zu beachten bzw. zu beriicksichtigen.

Insbesondere folgende raumordnerischen Ziele dieser Verordnung sind dabei auch

fur die vorliegende Bauleitplanung relevant:

».1.1 (Z) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maflnahmen einschlieRlich der
Siedlungsentwicklung sind die Risiken von Hochwassern nach MalRgabe der bei 6f-
fentlichen Stellen verfligbaren Daten zu priifen; dies betrifft neben der Wahrschein-
lichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses und seinem raumlichen und zeit-
lichen Ausmalf} auch die Wassertiefe und die FlieRgeschwindigkeit. Ferner sind die
unterschiedlichen Empfindlichkeiten und Schutzwuirdigkeiten der einzelnen Raum-
nutzungen und Raumfunktionen in die Prifung von Hochwasserrisiken einzubezie-
hen. (...)

»1.2.1 (Z) Die Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasserereig-
nisse durch oberirdische Gewasser, durch Starkregen oder durch in Kistengebiete
eindringendes Meerwasser sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maf3nahmen
einschlielich der Siedlungsentwicklung nach MalRRgabe der bei 6ffentlichen Stellen

verfugbaren Daten vorausschauend zu prifen. (...)

buro stadtVerkehr
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Starkregenrisikomanagement / Starkregengefahrenkarten

Uberschwemmungen kénnen auch durch Starkregenereignisse hervorgerufen wer-
den, wie die Wetterereignisse der vergangenen Jahre vielerorts eindrticklich gezeigt
haben. Durch die Auswirkungen des Klimawandels ist davon auszugehen, dass An-
zahl und Heftigkeit von Starkregenereignissen in den kommenden Jahren weiterhin

zunehmen werden.

Der Rat der Stadt Hilden hat im Rahmen des Klimaanpassungskonzeptes in seiner
Sitzung am 30.10.2019 u.a. auch die Erstellung von Starkregenkarten beschlossen.
Daraufhin wurde 2021 ein kommunales Handlungskonzept zum Starkregenrisiko-
management mit Starkregengefahrenkarten fur die Stadt Hilden erstellt. Im Rahmen
des Projekts sind Starkregengefahren- und -risikokarten sowie je eine Fachkarte zu
dem Handlungskonzept ,Flachenvorsorge® und ,Krisenmanagement* erarbeitet wor-
den. Die Ergebnisse dieser Karten sind in Bebauungsplanverfahren zu berlicksich-

tigen.

Gemal der Starkregengefahrenkarte (Szenario 2 — Starkregenindex 7) ergibt sich

eine Betroffenheit fiir Teile des Plangebietes.
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Abb. 13: Ausschnitt aus der Starkregengefahrenkarte (Szenario 2 - Starkregenindex 7);

Stand September 2021; Quelle: GeoPortal Hilden
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Fur das Szenario 2 wurde ein ,regional differenziertes, statistisches Regenereignis*
mit der Dauer von einer Stunde und einer Jahrlichkeit von 100 Jahren angenommen,
das zu einem auf3ergewohnlichen Oberflachenabflussereignis fihrt. Die Gesamtnie-
derschlagshohe betragt 50,9 mm und der Niederschlagsverlauf wird ebenfalls an-
hand der Euler Il-Verteilung angesetzt. In Teilen des Plangebietes kommt es dem-

geman zu einer maximalen Uberflutungstiefe 0,5m bis 1,0m.

Demgemal kann es zu den folgenden potenziellen Gefahren fir die menschliche

Gesundheit kommen:

volllaufende Keller kdnnen das Offnen von Kellertiiren verhindern:;
- fur (Klein-) Kinder besteht die Gefahr des Ertrinkens bereits bei niedrigen Uber-
flutungstiefen;

- Stromschlag-Gefahr durch Uberflutete Stromverteiler im Keller.

- Gefahr fur die menschliche Gesundheit durch Treibgut oder nicht sichtbare Un-

ebenheiten unter der Wasseroberflache

- Gefahr des Ertrinkens fur Kinder und Erwachsene

buro stadtVerkehr
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Des Weiteren kann es zu folgenden potenziellen Gefahren fiir Infrastruktur und Ob-

jekte kommen:

- Wassereintritt auch bei erhdhten Eingdngen mdglich

- Gefahr fur offentliche Infrastruktureinrichtungen (Strom, Telekommunikation)

Eine Mdglichkeit, bereits im Bebauungsplanverfahren diese Ergebnisse zu bertck-
sichtigen, ist z.B. die Festsetzung von MaRnahmen, die den Zufluss ins Kanalnetz
entlasten sollen. Dazu gehéren vor allem die Verwendung von wasserdurchlassigen
Flachenbefestigungen zur Regenwasserversickerung und Dachbegriinungen. Der
dezentrale Regenwasserriickhalt auf Grundstiicken in Mulden und Rigolen, sowie
einer topographischen Héhenabwicklung, kann bei entsprechender Auslegung der

Speichervolumina ebenfalls wirksam sein.

Objektschutzmallinahmen sind vor allem im Rahmen der Architekturplanung zu be-
ricksichtigen. Fur bauliche Objekte stellt insbesondere das schnelle Volllaufen von
Mulden oder Gebaudeuntergeschossen (Keller, Tiefgaragen) eine Hauptgefahr dar.
Demgemal ist fiir den expliziten Objektschutz neben Riickstauklappen vor allem die

hochwasserangepasste Ausfihrung von Gebaudedffnungen wichtig.

Der beschlossene stadtebauliche Entwurf sieht zum Schutz der geplanten Gebaude
vor Auswirkungen durch Starkregen auRerdem eine Gelandemodellierung vor, bei
der die Bereiche der riickwartig gelegenen Baufelder um ca. 60 cm gegeniiber dem
heutigen Gelandeniveau angehoben werden. Ein Oberflachenabflussmodell des
Fachburos Leinfelder Ingenieure, dem eine geplante Gelandemodellierung zu-
grunde liegt kommt zum Ergebnis, dass die Bestandssituation verbessert und die
Nachbargrundsticke nicht verschlechtert werden. Die neu gebauten Gebaude wer-

den von zuflieRendem Oberflachenwasser geschutzt.
Hochwassergefahrenkarten / Hochwasserrisikokarten

Das Plangebiet liegt auRerhalb von festgesetzten Uberschwemmungsgebieten.
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Abb. 15: Ausschnitt aus der Hochwassergefahrenkarte fiir eine niedrige Wahrscheinlichkeit

(>HQ500) des LANUV; Quelle: GeoPortal Hilden

In den Darstellungen der Hochwassergefahrenkarten und den Hochwasserrisikokar-
ten des Landesamtes fiir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfa-
len (LANUV) ist das Plangebiet, selbst bei einer niedrigen Wahrscheinlichkeit
(>HQ500), nicht betroffen.

3.6 Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erstellte Fachgutachten

Fur das Vorhaben wurden die folgenden Fachgutachten erstellt:

. Gutachten zu den Boden- und Baugrundverhaltnissen — Orientierende Bau-
grunduntersuchung — Kirchhofstrafe 65 und 67 in Hilden; Umwelt- und Hyd-
rogeologie, Umwelt- und Gebaudeschadstoffe, Dipl.-Geol. V. Steinberg;
Stand: 17.10.2019

. Verkehrsgutachten im Rahmen des B-Planverfahrens Nr. 261 fiir den Bereich
.KirchhofstralRe“ in Hilden; Buro stadtVerkehr Planungsgesellschaft mbH &
Co KG; Stand: 21.01.2026

. Gutachterliche Einschatzung zur Betroffenheit der Belange des Artenschut-
zes gem. § 44 BNatSchG, Artenschutzpriifung Stufe 1 — Vorprifung; umwelt-
buro essen; Stand: 23.05.2023
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. Hydrogeologisches Gutachten zur Versickerungsfahigkeit Kirchhofstralle 61
bis 73 in Hilden; Umwelt- und Hydrogeologie, Umwelt- und Gebaudeschad-
stoffe, Dipl.-Geol. V. Steinberg; Stand: 25.05.2023

. Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplanverfahren Nr. 261 ,Kirch-
hofstr.“ In 40721 Hilden; Hansen + Partner Ingenieure GmbH; Stand:
18.08.2025

. Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 261 fiir den
Bereich KirchhofstraRe 61 — 73 in Hilden; Umweltbiro essen; Stand:
21.01.2026

. Entwasserungskonzept zum Bebauungsplan Nr. 261; Leinfelder Ingenieure
GmbH, Stand vom November 2024 und 05.02.2025.

Ziel und Zweck der Planung

Ziel des Bebauungsplans Nr. 261 ist es, im Plangebiet neuen Wohnraum zu schaf-
fen, um dem hohen Bedarf nach innenstadtnahem Wohnen gerecht zu werden. Der
Aspekt der Schaffung eines Anteils an 6ffentlich geférdertem bzw. preisgedampftem

Wohnraum ist dabei ebenfalls Ziel der Planung.

Beurteilt man mdgliche Vorhaben nach §34 Bau GB, so ware eine Hinterlandbe-

bauung des Plangebietes entsprechend des geplanten Vorhabens nicht méglich.

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 261 |asst sich diese Wohnnutzung
ermoglichen, die sich in die Umgebungsstruktur einfligt und den Siedlungsraum zum
Friedhofsgelande hin abschlie3t. Ein angemessener Abstand von neuer Bebauung

zur Friedhofsflache wird in der Planung berlcksichtigt.

Planungsinstrument

Bebauungsplan im Regelverfahren

Um die geplante Nutzung zu verwirklichen, wird ein qualifizierter Bebauungsplan
nach § 30 Abs.1 BauGB aufgestellt. Von der Verfahrensart her wird ein ,herkdmmili-
ches Verfahren“ nach § 2 BauGB, in Verbindung mit § 4b BauGB ,Einschaltung ei-
nes Dritten* gewahlt. Am Ende des Verfahrens steht eine sogenannte ,Angebotsbe-

bauungsplanung®, welche keine zeitliche Komponente der Umsetzung bedingt.

buro stadtVerkehr
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5.2 Bisherige Verfahrensschritte

Bisherige Verfahrensschritte im Bauleitplanverfahren:

28.09.2022 Aufstellungsbeschuss
24.10.2022 Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt
24.08.2023 Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB

Nicht Teil der offiziellen Verfahrensschritte im Rahmen des Bauleitplanverfahrens,
aber dennoch genannt werden auflerdem der Antrag auf Aufstellungsbeschluss
(19.02.2020) sowie die Entscheidung Uber den stadtebaulichen Entwurf, welche
durch den Stadtentwicklungsausschuss (STEA) am 25.01.2023 gefallt wurde und
aus dem der vorliegende Bebauungsplanentwurf entwickelt wurde. Ein erneut ange-
passter stadtebaulicher Entwurf wurde am 02.04.2025 durch den Stadtentwicklungs-

ausschuss angenommen.

6. Stadtebauliche Konzeption

Der am 25.01.2023 vom STEA beschlossene stadtebauliche Entwurf, der durch das
Architekturbiro Christof Gemeiner erstellt wurde, sah eine Entwicklung als allgemei-
nes Wohngebiet mit einem Mix aus Geschosswohnungsbau (drei Mehrfamilienhau-
ser) und Einfamilienhdusern (ein freistehendes Einfamilienhaus und zwei freiste-

hende Doppelhauser) vor.

Der stadtebauliche Entwurf wurde nach der Beteiligung der Trager 6ffentlicher Be-
lange noch einmal Uberarbeitet und erneut dem Stadtentwicklungsausschuss am
02.04.2025 vorgelegt. Die Zufahrt zum Plangebiet wird etwas in Richtung Suden
verschoben. Anstatt 2 sind nun 5 Mehrfamilienhauser im riickwartigen Bereich ge-
plant (Hauser B und C stehen zusammen, werden jedoch als 2 Gebaude gezahlt),
hierfir entfallen die Einfamilien- und Doppelhduser. Dadurch kénnen die Flachen
effizienter genutzt werden, zugleich wird die Bodenversiegelung durch weniger Ver-
kehrsflachen und Gebaude reduziert. Entlang der Kirchhofstralle wird eine stadte-
baulich sinnvolle geschlossene Bebauung geplant. Die Anzahl der Ein- und Ausfahr-

ten kann durch Umorganisation von 6 auf 3 reduziert werden.

Das Mehrfamilienhaus auf den Grundstlicken 69-71 soll 2-geschossig mit Flachdach
gebaut werden, so dass es sich gestalterisch einpasst, aber die Bebauung der Hin-
tergrundstlicke insgesamt in Richtung Stden abgetreppt wird. Es entstehen weitere
3-geschossige Baumdglichkeit (zuzliglich Satteldach) auf einem Teil des nérdlich
gelegenen stadtischen Grundsticks des heutigen Betriebshofs der Grinunterhal-
tung des Zentralen Bauhofs parallel zur Kirchhofstralle (nach Umzug der Grinun-

terhaltung an den Nordfriedhof). Das ehemalige Haus B (nun D) wird erheblich
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verkleinert und es werden an der Nordgrenze von Kirchhofstralle 65 zwei grenzstan-
dige gestaffelte Mehrfamilienhauser (lll + Staffelgeschoss / || + Staffelgeschoss) an
das Bestandsgebaude / Hinterhaus von Kirchhofstrafle 63 angebaut. Hierdurch kann

die Zufahrt weiter nach Suden verlagert werden.

Haus A springt im ndrdlichen Bereich weiter zurlick, so dass ein StralRenbaum er-

halten werden kann.

Das Hinterland des Grundstlicks Kirchhofstralke 73 bleibt unbebaut und wird als

nichtiiberbaubare Grundstiicksflache (Grinflache) ausgewiesen.

Abb. 16:

——
’/;;_4—;}:—";

—
—_—

\

—

il

Stadtebaulicher Entwurf: Christof Gemeiner Architekten Planungsgesellschaft

mbH; Stand April 2025
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Zwischen dem Friedhof und der geplanten Bebauung ist mind. ein Abstand von 10

m gewahrleistet.

Der stadtebauliche Entwurf greift folgende Aspekte auf: :

Entwéasserung und zur Vorkehrung von Starkregenereignissen:

Berlcksichtigung der aktuellen Starkregenkarte (Hilden)

Hoéhenmodell / Hohenkonzept der geplanten Bebauung

Rigolensystem (Hohlkastenrigole, dezentrale Kiesrigole) und Entwéasserung
in Arbeitsraumverfillung

Einsatz von versickerungsfahigem Pflaster

Freiflachen, Baumerhalt und Klimaschutz:

der Erhalt einiger besonders schiitzenswerter Baume

ein Pietatsabstand zum Friedhof

vollumfassende extensive Begriinung der Dacher im Innenhofbereich

Ggf. Photovoltaikanlagen auf den Dachern

regenerative Energieversorgung mittels Luft- oder Erdwarme (Pumpenanla-
gen)

Uberdeckung der Tiefgarage mit 80cm Substratschicht zur Retention und
Schaffung von Gartenflachen

Vertikale Begriinung zu Kaschierung der ostlichen Fassaden WA 6+7

Auf den Grundstiicken der Hauser Nr. 65-67:

Errichtung Neubau im Geschosswohnungsbau mit 70% freifinanziertem sowie
30% preisgedampftem Wohnraum

strallenbegleitend Hauser mit Il Vollgeschossen (WA 1+3+8), mit Satteldach
rickwartiger Bereich Haus B, D und E mit Il Vollgeschossen und baulich még-
lichem Staffelgeschoss (WA4+5+6), mit Flachdach

ruckwartiger Bereich Haus C mit Il (WA7) Vollgeschossen und baulich mégli-

chem Staffelgeschoss, mit Flachdach

Mix aus Ein- bis Vier-Zimmerwohnungen

Méglichst vorbereitende Infrastruktur (hauseigene Ladestationen) fur Elektro-
fahrzeuge/ E-Bikes usw.

Etablierung notwendiger Stellplatze (Kfz und Fahrrad) fur Menschen mit Be-
hinderungen

Fahrradabstellplatze in der Tiefgarage und oberirdisch

buro stadtVerkehr
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Auf den anderen Grundstiicken:

. Mehrfamilenhduser an der KirchhofstraRe mit Il Vollgeschossen

. Mehrfamilienhaus bei Grundstick Kirchhofstrafle 71 mit Il Vollgeschossen
und baulich mdglichem Staffelgeschoss und Flachdach

. Baumdglichkeit eines weiteren Mehrfamilienhauses mit Ill Vollgeschossen,
mit Satteldach auf einem Teil des stadtischen Grundstlicks des zentralen Bau-

hofs parallel zur Kirchhofstral3e.

Bauriegel entlang der KirchhofstraBe:

Das Plangebiet wird von der Kirchhofstral’e (L403) aus verkehrlich erschlossen. Die
ErschlieBung des riickwartigen gelegenen Teils der Bebauung erfolgt zukinftig Gber
eine private Stral3e, die von der Kirchhofstralle (L 403) abzweigt, tiber eine Durch-
fahrt (Breite 7,00m) durch den stralRenseitigen Baukérper erfolgt und dann in einer
Sackgasse mit Pkw-Wendeanlage auf den Grundstiicken Kirchhofstrale 69/71 en-
det. Der ruhende Verkehr wird in einer geplanten Tiefgarage sowie in Garagen und
auf offenen Stellplatzen innerhalb des Plangebietes untergebracht. Fir die innere

ErschlieBung sollen versickerungsfahige Pflasterbeldge verwendet werden.

Im Plangebiet ist die Einrichtung einer Tiefgarage mit insgesamt 43 Pkw-Stellplatzen
(je nach Anordnung 53) und 102 Fahrrad-Stellplatzen vorgesehen. Weitere 5 Pkw-
Stellplatze werden im Bereich des Wendehammers oberirdisch untergebracht (fur
Besucher). Weitere 5-6 oberirdische Stellplatze kénnen auf dem Teil des derzeit

noch stadtischen Grundstiicks des zentralen Bauhofs untergebracht werden.

Gem. geltender Stellplatzsatzung der Stadt Hilden, waren rechnerisch 57 Pkw-Stell-
platze auf den Grundsticken Hs.-Nr. 65-67 im Plangebiet nachzuweisen (Annahme:
1,3 Stpl./100m? BGF). Das Grundstick Hs.-Nr. 61 verflugt Uber bendtigte Stellplatze
im ruckwartigen Bereich. Die Stellplatze des Grundstiicks Hs.-Nr. 63 missen bei
Realisierung auf dem Grundstlick nachgewiesen werden. Geschatzt sind 7 Stell-
platze zu errichten. Um den reduzierten Stellplatzbedarf fir die Grundstiicke Hs.-Nr.
65-67 zu begrunden, wird im Rahmen des Bauantragverfahrens ein vorhabenbezo-

genes Mobilitatskonzept vorgelegt.

Ebenfalls nachzuweisen sind Stellplatze fir die Grundstlicke Hs — Nr. 69-73. Fir die
Hs.-Nr. 69-71 kénnen diese in einer Tiefgarage nachgewiesen werden, die Uber die
Tiefgaragenzufahrt von Hs.- Nr. 65-67 angefahren werden kann. Die planungsrecht-

lichen Voraussetzungen hierfiir wurden entsprechend geschaffen.

Um klimatischen Aspekten Rechnung zu tragen, aber auch als Zwischenspeicher fiir
Regenwasser, erhalten alle Flachdacher sowie Fahrradiberdachungen, Garten-

und Geratehausern ab einer bestimmten GroRe (Grundflache von 10 m?), eine
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7.1

7.2

extensive Dachbegriinung. Des Weiteren wird das Dach der Tiefgarage intensiv be-

grunt.

Der gesamte riickwartige Bereich des Flurstiicks 976 bleibt als Grinflache erhalten.

Planinhalte und Festsetzungen

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen, um die beab-
sichtigte Wohnbebauung mit Mehrfamilienhdusern sowie geplante Stellplatze sowie
die Tiefgarage und deren Zufahrten verwirklichen zu kénnen. Im Detail enthalt der

Bebauungsplan Nr. 261 die in den folgenden Kapiteln dargestellten Aussagen.

Art der baulichen Nutzung

Das Plangebiet wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 4 BauNVO als Allge-
meines Wohngebiet, unterteilt in WA1 bis WAS, festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt
entsprechend der Planungsintention, innerhalb der rickwartigen Grundstiicksfla-
chen Wohnraum neu zu entwickeln und die heutigen Wohngebaude entlang der
KirchhofstralBe sukzessive durch einen Riegel aus Mehrfamilienhdusern zu erset-
zen. Zunachst ist vorgesehen auf den Grundstiicken Nr. 65 und 67 baulich die Pla-
nung umzusetzen. Auf den Ubrigen Grundstticken erfolgt die Entwicklung bei Bedarf.
Durch Schaffung eines neuen Wohnraumangebotes kann somit dem allgemeinen

Siedlungsdruck entgegengewirkt werden.

Von den ausnahmsweise zulassigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind ge-
maf § 1 Abs. 6 BauNVO Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe
und Tankstellen nicht Bestandteil des B-Plans, da diese aufgrund des mit diesen
Nutzungen verbundenen Flachenbedarfs und Immissionsverhaltens mit dem Pla-

nungsziel und mit dem vorhandenen stadtebaulichen Umfeld nicht vereinbar sind.

MaR der baulichen Nutzung

Die maximale Grundflachenzahl (GRZ) in den Wohngebieten WA1 — WAS8 wird ge-
mal § 19 BauNVO auf 0,4 festgesetzt. Die Grundflachenzahl ist im Rahmen der
zuldssigen Werte der BauNVO so gewahlt, dass eine stadtebaulich sinnvolle und
den ortlichen Verhaltnissen entsprechende Ausnutzung der Grundstliicke ermoglicht
wird. Bei einer gem. Baunutzungsverordnung zulassigen Uberschreitung von 50 %

kdnnen somit bis zu 60 % der Vorhabenflache versiegelt werden.

Die Geschossflachenzahl (GFZ) wird gemal § 17 BauNVO in den allgemeine Wohn-
gebieten WA7 und WAS8 auf 0,8 festgesetzt. In den brigen Wohngebieten (WA1-

buro stadtVerkehr
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WAGB) wird die zulassige GFZ auf 1,2 festgesetzt. Der Wert fiir das WA7 und das
WAS ist geringer als die zuldssigen Obergrenzen fur die Bestimmung des Males
der baulichen Nutzung nach § 17 (1) BauNVO und dient dazu, im sudlichen Bereich
des Plangebietes das Mal} der Bebauung auf einen stadtebaulich vertraglichen und
den ortlichen Gegebenheiten entsprechenden Umfang zu begrenzen. Die Festset-
zung einer geringeren Bebauungsdichte dient insbesondere dazu, die vorhandenen
Grinflachen und Baumbestande in dem Bereich in einem fiir das Gebiet vertragli-
chem Mal3e erhalten zu kénnen und vor einer zukiinftigen ibermaRigen Bebauung

zu schutzen.

Fir das Plangebiet ergibt sich aus der festgesetzten Geschossflachenzahl und der
Grundflachenzahl, in Verbindung mit der jeweils festgesetzten Zahl der maximal zu-
Iassigen Vollgeschosse, die Einhaltung der festgesetzten Obergrenze fiir die GFZ
von 0,8 bzw.1,2.

Die Festsetzung der Anzahl der Vollgeschosse (gem. § 16 (2) Nr. 3 BauNVO) dient
ebenfalls der Steuerung des Malies der baulichen Nutzung, sowie einer auf das Um-
feld abgestimmten Hohenentwicklung und Gestaltung der Baukorper. Auch die Si-
cherstellung einer ausreichenden Belichtung und Besonnung der Gebdude kann

hierdurch unterstiitzt werden.

In den allgemeinen Wohngebieten WA1, WA3 und WAS8, entlang der Kirchhofstralle,
wird entsprechend der gegeniberliegenden Bebauung, eine Dreigeschossigkeit
festgesetzt. Aufgrund der maximalen baulichen HOhe sind Dachgeschosse (keine

Vollgeschosse) moglich.

In dem allgemeinen WAS8 wird die zuldssige Anzahl der Vollgeschosse entsprechen
der heutigen Situation festgesetzt. Dies erfolgt aufgrund des Denkmalcharakters des
Gebaudeensembles differenzierter. Fur den stralRenseitigen Gebaudeteil wird dem-
gemal entsprechend der heutigen Situation eine maximal zuldssige Anzahl von drei
Vollgeschossen festgesetzt. Der im riickwartigen Bereich angrenzende Gebaudeteil
erhalt entsprechend der heutigen Situation eine Festsetzung von maximal zwei Voll-
geschossen und der hinterste Gebaudeteil eine Festsetzung von maximal einem

Vollgeschoss.

Fur das WA2 wird, entsprechend der heutigen Situation, die Zahl der zulassigen
Vollgeschosse auf eines festgesetzt. Fir WA 4 sind maximal drei bzw. zwei Vollge-
schosse mdglich, zum Friedhoch hin findet eine Abstufung statt. Diese Festsetzun-
gen geschehen um einer stadtebaulich unerwiinschten Geschossigkeit und Héhen-
entwicklung in dem Bereich (geringe Abstande zur Friedhofsflache hin) entgegen zu

wirken und den vorhandenen stadtebaulichen Charakter zu erhalten.
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Fir WA5 und WAG wird eine maximale Dreigeschossigkeit festgesetzt. Die Festset-
zung geschieht um eine auf das Umfeld abgestimmte Geschossigkeit, konkret mit
Bezug zum stralRenseitigen Gebauderiegel, zu erhalten. Die hinteren Gebauderiegel
sollen von ihrer zulassigen Geschossigkeit her jeweils nicht umfangreicher als der
vorherige sein. Daher wird auch fir das WAG eine maximale Dreigeschossigkeit fest-
gesetzt. Die gleiche Begriindung gilt fir das Baufeld in WA7, firr die eine maximale

Zweigeschossigkeit festgesetzt wird.

Die Festsetzung der maximalen Hbhe baulicher Anlagen (gem. § 16 (2) Nr. 4
BauNVO) dient dazu, eine Ubersteigerte Hohenentwicklung zu vermeiden und ein
Einflgen in den rdumlichen und baulichen Kontext der Umgebung zu erméglichen.
Als Bezugspunkt der Hohenfestlegung gilt fir das Plangebiet der Hohenbezugs-
punkt mit 51,86 m . NHN. Hinsichtlich der H6henfestsetzungen ist jedes Gebaude
(Definition nach § 2 Abs. 2 BauO NRW) fiir sich alleine zu betrachten.

Fir die einzelnen allgemeinen Wohngebiete WA1 bis WA9 werden die folgenden
maximalen Firsthéhen (FHmax), bzw. maximalen Gebdudehéhen (GHmax.) Uber

dem Hohenbezugspunkt (HBP) festgesetzt:

- WA1: FHmax. = 16,40 m (. HBP
- WA2: GHmax. = 6,50 m 4. HBP
- WAS3: FHmax. = 15,90 m . HBP
- WA4: GHmax. = 14,10 m 4. HBP (lll VG) und 11,10m 4. HBP (Il VG)
- WAS5: GHmax. = 14,10 m m u. HBP
- WAG6: GHmax. = 11,10 m m u. HBP
- WA7: GHmax. = 8,10 m m 4. HBP
- WA8 FHmax. = 15,90 m 4. HBP (lll VG 11,10m (Il VG), 5,55 m 0. HBP (I
VG)
Der Hohenbezugspunkt ist 51,86m . NHN.

Da in den Baufeldern WA2, WA4, WA5, WA6 und WA7 Wohngebaude mit Flach-
dach vorgesehen sind, wird anstatt der Firsthohe eine maximale Gebaudehéhe

(GHmax.) iber dem Héhenbezugspunkt festgesetzt.

Bauweise

Entsprechend des zu Grunde liegenden stadtebaulichen Konzepts und der Ausge-
staltung der dem Plangebiet gegenuberliegenden Bebauung, wird gemaf § 22 (2)
BauNVO fiir die Baufelder WA1, WA 3 und WAS8 entlang der Kirchhofstralle eine
geschlossene Bauweise festgesetzt. Die Hauser werden als Mehrfamilienhauser

ausgefihrt. Mit der Bauweise kann ein stadtebaulich einheitliches Bild im Abschnitt

buro stadtVerkehr
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der Kirchhofstralte geschaffen werden, insbesondere auch im Zusammenhang mit

den festgesetzten Gebaudehdhen.

Fir die Baufelder WA2 + WA4 wird, entsprechend der heutigen baulichen Situation,
eine abweichende Bauweise (Grenzbebauung) festgesetzt. Fir WA2 geschieht dies
zum einen, um den gewlnschten heutigen stadtebaulichen Charakter erhalten zu
kénnen und zum anderen, um eine Zufahrt zum Grundstlick zu gewahrleisten. Fir

das WA 4 geschieht dies, um ein optimale Grundstlicksnutzung zu gewahrleisten.

In den riickwartig im Plangebiet gelegenen Baufeldern WA5, WA6 und WA7 werden
die geplanten Gebaude in offener Bauweise mit seitlichem Grenzabstand errichtet.
Als Hausformen sind hier nur Einzelhduser zulassig, um den gewunschten Eindruck

einer lockeren Bebauung zu erreichen.

Die Festsetzung der tUberbaubaren Grundstiicksflachen gem. § 23 Abs. 1 bis 3 folgt
dem stadtebaulichen Konzept, welches eine stadtebaulich vertragliche Verdichtung
in den hinteren Grundstiicksbereichen und eine sukzessive umzusetzende bauliche
Entwicklung entlang der Kirchhofstrale vorsieht. Dabei wird der Denkmalcharakter
des vorhandenen Denkmals (KirchhofstralRe Hs.-Nr. 73) gewahrt und erhaltenswerte

Grinstrukturen weitestgehend erhalten.

Die Uiberbaubaren Grundsticksflachen in den Baufenstern der allgemeinen Wohn-
gebiete (WA2, WA4, WA5, WA6 und WA7) werden daher durch Baugrenzen be-
stimmt, innerhalb denen das Gebaude mit einem gewissen Gestaltungsspielraum

positioniert werden kann.

In den Baufenstern der allgemeinen Wohngebiete entlang der Kirchhofstral’e (WA1,
WAS3 und WABS8) sind auRerdem stralRenseitig Baulinien festgesetzt. Die Festsetzung
erfolgt zum einen um eine einheitliche Bauflucht der geschlossenen Bebauung zu
erreichen, zum anderen wird durch den Rucksprung der Baulinie um 1,0 m zur
Grundstiicksgrenze eine gewilinschte Verbreiterung des heute sehr schmalen Geh-

weges erreicht.

Gem. § 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO wird fir die oberen Geschosse der Baufenster
WA1 und WA4 aulRerdem festgesetzt, dass die Baulinie fUr die oberen Geschosse
auf bis zu 50% der Fassadenldnge um bis zu 0,25 m Uberschritten werden kann.
Ziel ist es, trotz des verbreiterten Gehweges im Bereich der Erdgeschosse, den Ein-
druck einer einheitlichen Bauflucht mit den angrenzenden in den oberen Geschos-
sen zu erreichen. Des Weiteren wurde festgelegt, dass die Baulinie ausnahmsweise
um 0,25m durch die Dachtraufen Uberschritten werden dirfen. Dies gewahrt die
Méoglichkeit einen durchgehenden baulichen Abschluss der Dacher durchfiihren zu

kénnen (mit leichtem Uberstand).
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Bedingtes Baurecht

Im Bebauungsplan wird gem. § 9Abs. 2 Nr. 2 BauGB fur das allgemeine Wohngebiet
WA ein bedingtes Baurecht festgesetzt. Dieses legt fest, dass die Entwicklung des
Gebietes erst erfolgen kann, wenn die private verkehrliche ErschlieRung vom nérd-
lich angrenzenden Grundstiick hergestellt wurde. Die bedingte Festsetzung hat zum
Ziel, die stadtebaulich gewlinschte verkehrliche ErschlieRung des Plangebietes und
somit auch die gewiinschte bauliche Entwicklung des WA?7 in ihrer geplanten Form

zu sichern.

ErschlieBung und Verkehr

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes ist durch die bestehenden 6ffentlichen
Verkehrsflachen der KirchhofstraRe gewahrleistet. Die Erschlielung der Gebaude
auf den rickwartigen Grundstiicksbereichen erfolgt Giber eine geplante Privatstrale.
Diese zweigt von der KirchhofstralRe ab und verlauft Giber eine Durchfahrt durch das
strallenseitige Gebaude des WAS3. Die Durchfahrt hat eine lichte Breite von 7,00m
und eine lichte Durchfahrtshéhe von mind. 3,50 m.

Die ErschlieBung von notwendigen Stellplatzen sowie der Tiefgarage im Plangebiet
erfolgt iber Zufahrten von der geplanten privaten Zufahrtsstralle her, die der inneren

ErschlieBung der des Plangebietes dient.

Als Materialien fur die privaten Verkehrsflachen wird im Bebauungsplan festgesetzt,
dass ausschliellich dauerhaft wasserdurchlassige Materialien (z.B. versickerungs-
fahiges Pflaster) verwendet werden durfen. Hierdurch werden insbesondere nega-
tive Auswirkungen auf den Boden und Wasserhaushalt durch Versiegelung verrin-

gert.
Geh-, Fahr- und Leistungsrechte

Die privaten Verkehrsflachen werden mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu
Gunsten der Anlieger, Eigentimer, der Leitungstrager, fir die Aligemeinheit und der
Stadt Hilden belegt. Hierdurch wird die notwendige Zuganglichkeit der Grundstiicke
Uber die private Verkehrsflache, auch durch Versorgungstrager, Feuerwehr- und
Rettungsfahrzeuge, ermdglicht. Dies gilt auch fur Eigentimer und Anlieger der des
sudlich angrenzenden Grundstiick. Zusatzlich wird die Rampe der Tiefgarage eben-
falls mit Rechten fir Anlieger, Eigentimer (inkl. des sudlich angrenzenden Grund-
stlicks) und Rettungskraften belegt. Damit wird sichergestellt, dass die Tiefgaragen-
rampe auch fir eine mdgliche sudlich angrenzende Tiefgarage genutzt werden

kann.

buro stadtVerkehr
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7.6

Sichtfreimachung:

Zur Gewahrleistung der Verkehrssicherheit sind in den seitlichen Bereichen der pri-
vaten Ein-/Ausfahrt zur Kirchhofstral3e hin keine die Sicht einschrankenden Einbau-
ten und/oder Anpflanzungen vorzunehmen. Sofern seitliche Einbauten und/oder An-
pflanzungen unumganglich sind, sind diese dauerhaft auf eine Hohe von < 0,80 m
zu beschranken. Dies dient insbesondere der Gewahrleistung der Sicht der Ver-

kehrsteilnehmer aufeinander.

Entsprechend der Empfehlungen des im Rahmen des Bauleitplanverfahrens erstell-
ten Verkehrsgutachtens (Verkehrsgutachten im Rahmen des B-Planverfahrens Nr.
261 fur den Bereich ,Kirchhofstrale“ in Hilden; Buro stadtVerkehr Planungsgesell-
schaft mbH & Co KG) kénnen zur Verbesserung der Sichtverhaltnisse der aus dem
Plangebiet ausfahrenden Verkehrsteilnehmer zusatzlich Verkehrsspiegel ange-
bracht werden. Dies erh6ht insbesondere die Sicherheit fur schwachere Verkehrs-
teilnehmer (z.B. Fullganger und Radfahrer auf dem Gehweg). Die Notwendigkeit
und die Moglichkeiten hierfir sind im Baugenehmigungsverfahren zu prifen und ge-

hen zu Lasten des Vorhabentragers.

Stellplatze, Garagen und Carports

Im B-Plan 261 ist festgesetzt, dass in den allgemeinen Wohngebieten (WA1 — WAS8)
Tiefgaragen (Tg) nur in den entsprechend gekennzeichneten Bereichen zulassig

sind.

In den allgemeinen Wohngebieten (WA1, WA3, WA4, WA5, WA6 und WA7) sind
Stellplatze (St) nur innerhalb der Gberbaubaren Grundsttickflache und in den jeweils

entsprechend gekennzeichneten Bereichen zulassig.

Diese Festsetzung erfolgt, um eine UbermaRige Versiegelung durch Stellplatze in
den Grundsticksbereichen zu vermeiden und das Gesamtbild zu wahren. Eine
eventuell wahllose Verteilung von Nebenanlagen auf den Grundstticken soll weitest-
gehend verhindert und eine Erstellung dieser baulichen Anlagen im Zusammenhang
mit dem Hauptgebaude forciert werden. Die Stellplatze in der Tiefgarage sind zur
ausschlieBlichen Nutzung durch die Bewohner vorgesehen. 5 oberirdische Stell-
platze innerhalb des Plangebietes sind auch fur die Nutzung durch Besucher vorge-

sehen.

Ausreichend Parkmoglichkeiten, insbesondere zur Nutzung durch weitere Besucher,
sind zum einen durch ausgewiesene Stellplatze und Parkbuchten in den Seitenbe-
reichen entlang der KirchhofstraRe und zum andere auf dem nahen gelegenen 6f-

fentlichen Parkplatz am Lindenplatz vorhanden. Unmittelbar angrenzend ist auch die

buro stadtVerkehr
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S-Bahnstation ,Hilden Sud“ mit der S-Bahnverbindung (S1) nach Disseldorf und
Solingen.

T6 falls notwendig erweiterbar

Abb. 17: Tiefgaragenstellpldtze: Christof Gemeiner Architekten Planungsgesellschaft mbH;
Stand April 2025

7.7 Zulassigkeit von Nebenanlagen

Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass ausschlieBlich folgende Nebenanlagen
gem. § 62 BauO NRW in den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten (WA1-WA8)
auch aufRerhalb der Uberbaubaren Grundstucksflache zulassig sind:

bauliche Anlagen, die der Gartengestaltung oder der zweckentsprechenden
Einrichtung von Garten dienen

- mit extensiver Dachbegriinung versehene Uberdachte und nicht Uberdachte
Fahrradabstellplatze, sowie Fahrradboxen.

- unbedeutende bauliche Anlagen und Einrichtungen

Diese Nebenanlagen durfen auch auRerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflache
errichtet werden, um den zukiinftigen Bewohnern einen gewissen Spielraum bei der
Nutzung ihrer Grundstiicke geben zu kénnen. Eine Beschrankung auf die genannten
genehmigungsfreien Anlagen ist jedoch notwendig, um eine Gbermafige Versiege-

lung der nicht Gberbaubaren Grundstiicksflachen zu verhindern.
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7.8

Ver- und Entsorgung / Entwasserung / Starkregenereignisse

Das Gebiet des Bebauungsplanes 261 und die angrenzende Kirchhofstralte entwas-
sern derzeit im Trennverfahren. Die ordnungsgemafe Ableitung des anfallenden
Schmutz- und Regenwassers ist somit grundsatzlich gesichert. Derzeit ist die vor-
handene Bebauung des Bebauungsplangebietes an den vorhandenen Schmutz-
wasserkanal der Kirchhofstrale angeschlossen. Die Versickerung von Dachflachen-
wasser erfolgt derzeit auf den Grundstiicken. Um die Versickerung auf den nicht
Uberbaubaren Grundstiicksflachen auch zukiinftig sicherzustellen, sind zur Befesti-
gung der privaten ZufahrtsstralRe, sowie von Einfahrten und Stellplatzen nur versi-
ckerungsfahige Materialien (z.B. offenfugiges Pflaster, Rasengittersteine, wasserge-

bundene Decken) zu verwenden.
Ableitung des Schmutzwassers:

Die Ableitung des im B-Plangebiet zukiinftig anfallenden Schmutzwassers erfolgt

weiterhin Uber die vorh. Schmutzwasserkanéle in der Kirchhofstralle.
Ableitung des Regenwassers:

Das im Plangebiet anfallende Regenwasser soll in Anlehnung an § 44 Landeswas-

sergesetz im Plangebiet, wenn moglich, beseitigt werden.

Die Sickerfahigkeit des anstehenden Bodens wurde durch ein Hydrogeologisches
Gutachten zur Versickerungsfahigkeit des Bodens nachgewiesen (Umwelt- und
Hydrogeologie, Umwelt- und Gebaudeschadstoffe, Dipl.-Geol. V. Steinberg).

Das Gutachten halt fest, dass die oberflachennah anstehenden Feinsande, die er-
fahrungsgeman ausreichende Durchlassigkeiten aufweisen, bis 3 m uGOK von fein-
sandigen Schluffen unterlagert werden, die nur eine geringe Durchlassigkeit auswei-
sen. Nach der Bodenansprache ist von Durchlassigkeitskennwerden von 1,0 x 10”7
[m/s] bis 5 x 10-7 [m/s] auszugehen. Die bis rund 3 m uGOK anstehenden feinsandi-
gen bis schluffigen Bodenschichten sind fiir eine dauerhafte Versickerung daher
nicht geeignet.

Die sich zur Tiefe anschlielenden, kiesigen Sande weisen jedoch ausreichende
Durchlassigkeiten von 1,0 x 10 [m/s] auf, die eine dauerhafte Versickerung von
Niederschlagswasser gewahrleisten. Voraussetzung ist ein hydraulischer Anschluss
der Versickerungsanlagen an die sandig-kiesigen Sedimente der Mittelterrasse. Der
notwendige hydraulische Anschluss ist ab rund 3,0 m uGOK bzw. rund 48,5 mNHN
moglich.

Als Versickerungsanlagen werden dezentral Rigolen- oder Rohr-Rigolen-Systeme,

alternativ Kastenrigolen-Systeme, vorgeschlagen.

buro stadtVerkehr
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Bei der Herstellung des hydraulischen Anschlusses ist darauf zu achten, dass bin-
dige Bereiche vollstandig entfernt werden und danach dem Aushub keine Ver-

schlammung der Sohle, z.B. durch Regenereignisse, erfolgt.

Der laut DWA-A 138 anzustrebende Abstand von 1,0 m zwischen der Sohle einer
Versickerungsanlage und einem mittleren hohen Grundwasserstand kann bei einem
MHGW von 41,0 mNHN sicher eingehalten werden.

Auf Basis des stadtebaulichen Entwurfs wurde durch das Fachbiiro Leienfelder In-

genieure folgende Untersuchungen erstellt:

- Starkregenuntersuchung mit Abflussmodell
- Entwasserungskonzept
- Hoéhenkonzept

Ergebnisse der Starkregenuntersuchungen:

Die geplante Bebauung hat unter Berlicksichtigung des zu Grunde liegenden Ho6-
henmodells keine negativen Auswirkungen auf die umliegenden Grundstiicke. Es
kann sogar eine Verbesserung gegeniber dem Ist-Zustand erreicht werden. Die ge-
plante Bebauung ist vor zuflieRendem Oberflachenwasser geschiitzt. Bei der Model-
lierung wurde die geplante Entwasserung mittels dezentraler Versickerung nicht be-
ricksichtigt, was sich zusatzlich positiv auswirkt und ein Plus an Sicherheit bieten

wird.
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Abb. 18: Oberflachenabflussmodell (Leinfelder Ingenieur); Stand November 2024

Niederschlagwasserversickerung / Entwasserungskonzept

Das mit der Stadt Hilden abgestimmte Entwasserungskonzept sieht vor, dass die
vorderen Dachflachen der Gebaude an der Kirchhofstral’e in den Regenwasserka-
nal eingeleitet werden. Alle Gbrigen Dachflachen, sowie Oberflachenwasser ,welche
nicht Uber die Drainagepflasterung versickert, werden in dezentralen Holkastenrigo-
len, Kiesrigolen und Arbeitsraumverfillungen (Tiefgarage / Gebaude) abgeleitet und

dort einer Versickerung zugefihrt.

Im Bebauungsplan wird eine Festsetzung zur Niederschlagsversickerung getroffen.

Die Festsetzung zur Versickerung des Regenwassers dient der Minderung
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stadtklimatischer Auswirkungen und der Minimierung der negativen Auswirkungen
auf die Grundwasserneubildung. Die Ausnahme fur die stralRenstandigen Gebaude

berucksichtigt den Umstand, dass diese Grundstiicke nicht erstmals bebaut werden.

7.9 MaBRnahmen zum Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft

Um die mogliche negative Auswirkungen der geplanten baulichen Entwicklung auf
Boden, Natur und Landschaft sowie auf das Mikroklima zu verhindern oder zu ver-
ringern, werden im Bebauungsplan gem. § 9 (1) 25 BauGB i.V.m. § 9 (1) 20 BauGB
Planungen, Nutzungsregelungen, MalRnahmen und Flachen fir Malnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt.

Zur Reduzierung stadtebaulich unerwiinschter GbermaRiger Versiegelung und zur
Sicherstellung der natirlichen Versickerung von Wasser aus Niederschlagen wird
gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB) die Verwendung von wasserdurchlassigen Materialien,
wie z.B. versickerungsfahiges Pflaster, festgesetzt. Dies betrifft zum einen die als
private Verkehrsflachen gekennzeichneten Bereiche, zum anderen aber auch even-
tuelle Befestigungen von Terrassen, Wegen und Zufahrten auf den nicht tGberbau-
baren Grundstuckflachen. Des Weiteren betrifft dies auch die Ausgestaltung von Ve-
getationsflachen innerhalb des Plangebietes. Aufgrund ihrer negativen Auswirkun-
gen auf die Regenwasserversickerung und das Mikroklima werden flachenhafte fla-
chenhafte Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schottergarten oder -schittungen im Bebauungs-

plan ausgeschlossen.

Resultierend aus den allgemeinen gutachterlichen Empfehlungen im Rahmen der
ASP Stufe 1 werden zur Vermeidung eines eventuellen Verlusts von Lebensstatten
(Fledermaus) und um mogliche Stérwirkungen (Insekten) zu mindern, im Bebau-
ungsplan entsprechende Festsetzungen zum Anbringen von Fledermauskasten so-
wie zur Verwendung von insektenfreundlichen Leuchtmitteln bei StraRen- und We-

gebeleuchtung innerhalb des Plangebietes getroffen.

7.91 Anpflanzung und Unterhaltung von Bdumen und Strauchern und

sonstigen Bepflanzungen

Dachbegriinungen:

Um den negativen Auswirkungen auf das Mikroklima durch zuséatzliche Versiegelung
entgegen zu wirken und um die Versickerung von Regenwasser im Plangebiet zu
verbessern, werden im Bebauungsplan Dachbegrinungen von Flachdachern und
Garagendachern festgesetzt. Dachbegrinungen sind ein wirksames Mittel um ein

»Aufheizen von Dachflachen® zu verhindern. Die begrinten Dachflachen
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begiinstigen die Aufnahme und Riickhaltung von Regenwasser, was insbesondere

vor dem Hintergrund vergangener Starkregenereignisse vorteilhaft ist.

Tiefgaragendachbegriinung:

Insbesondere um die Moglichkeiten der Versickerung von Regenwasser im Bereich
der Tiefgarage zu erhalten, wird im Bebauungsplan eine intensive Tiefgaragendach-

begriinung festgesetzt.
Private Griinflachen und Fassadenbegriinung

Im Bebauungsplan sind zeichnerisch private Grinflachen festgesetzt. Die festge-
setzte private Grinflache im WAS8 dient zum einen dem dauerhaften Erhalt der vor-
handenen Freiflachen und Griinstrukturen, zum anderen wird durch die Festsetzung
die Mdglichkeit verhindert, das Grundstiick Hs.-Nr. 73 vom angrenzenden geplanten
Wendehammer aus zu erschlief3en und so die Voraussetzung fir eine stadtebaulich
unerwiinschte Bebauung (Erhalt der vorhandenen Grinflachen und Baumbestande)

in dem hinteren Grundsticksbereich ermdglichen zu kénnen.

In den allgemeinen Wohngebieten WA 6 und WA7 sollen die 6stlichen Fassaden
(zum Friedhof hin) dauerhaft begriint werden. Dies dient zum einen dem Klima-

schutz und zum anderen als Sichtschutz gegenltber dem Friedhof.

Die Umsetzung und etwaige Vorbereitungen hierzu werden in dem mit dem Vorha-

bentrager zu schlieRenden stadtebaulichen Vertrag geregelt.

7.9.2 Erhaltung, Unterhaltung und Wiederanpflanzung von Baumen

Im Bebauungsplan sind Baume zum Erhalt festgesetzt. Dabei handelt es sich um
gem. §3 Abs. 2 der Baumschutzsatzung der Stadt Hilden geschitzte Bdume. Diese
im Plan zum Erhalt gekennzeichneten Baume sind zu erhalten und dauerhaft zu
pflegen und unterliegen einer Wiederanpflanzungsverpflichtung.

Bei Wiederanpflanzung muss der Baum durch eine Neupflanzung gem. der in den
textlichen Hinweisen des Bebauungsplanes aufgefiihrten Pflanzliste, von der Min-
destqualitat Hochstamm, mind. 3 x v., Stammumfang mind. 20 cm in der nachsten
Pflanzperiode (Herbst bis Friihjahr) ersetzt werden.

Die Neupflanzung muss innerhalb des Plangebietes erfolgen und ist dauerhaft zu
erhalten und zu pflegen. Es besteht eine Nachpflanzungsverpflichtung in mindestens
gleicher Qualitat wie beim urspringlich festgesetzten Baum.

Ist ein Baum abgéangig oder muss aus Verkehrssicherheitsgriinden gefallt werden,

ist dies aulRerdem dem Tiefbau- und Griinflaichenamt anzuzeigen.
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Ziel der Festsetzung ist die Sicherstellung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushal-
tes, die Erhaltung des Stadtklimas sowie die Erhaltung eines artenreichen Baumbe-
standes.

Ansonsten gilt im Plangebiet die Baumschutzsatzung der Stadt Hilden.

Pflanzliste in den textlichen Hinweisen:

- Acer campestre Feldahorn

- Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
- Acer platanoidis Spitzahorn

- Alnus glutinosa Schwarzerle
- Alnus x spaethii Purpurerle

- Betula pendula Sandbirke

- Caprinus betulus Hainbuche

- Fagus sylvatica Rot-Buche

- Fraxinus excelsior
- Juglans regia

- Prunus avium

- Prunus in Sorten
- Quercus robur

- Sorbus aucuparia
- Sorbus domestica
- Tilia platyphyllos

- Tilia cordata

Gewohnliche Esche
Walnuss
Vogel-Kirsche
Bliten- / Zierkirsche
Stiel-Eiche
Eberesche
Speierling
Sommerlinde
Winterlinde

7.10 Zuordnung der Flachen fiir den 6kologischen Ausgleich / Kompensati-

onsmafnahmen

Da eine vollstandige Kompensation innerhalb des Plangebietes nicht erfolgen kann,
ist eine plangebietsexterne Kompensation erforderlich. Die vollstandige rechneri-
sche Kompensation wird auf einem Teil der anerkannten Okokontoflache ,Gétzen-
berg“ in Ratingen erfolgen. Das Okokonto umfasst zwei TeilmaRnahmen: die Schaf-
fung standortgerechten Laubwald durch Nutzungsverzicht (damit wird die bereits
vorhandene hohe 6kologische Wertigkeit und deren dauerhafter Fortbestand gesi-
chert) und die Entwicklung von artenreichem Extensivgriinland auf ehemals intensiv
landwirtschaftlich als Acker und Griinland genutzten Teilflachen. Fir die benétigten
3.588 OWE wird eine Flache von 970 m? beansprucht, die auf der Flache Gemar-

kung Homberg, Flur 7, Flurstick 9 in Ratingen nachgewiesen werden.

buro stadtVerkehr
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7.11 MaBnahmen zum Schutz vor Larm

Vom Schienenverkehr auf der sudlich angrenzenden Gleisanlage sowie vom Stra-
Renverkehr der Kirchhofstralte gehen Larmemissionen aus, die Mallnahmen not-
wendig machen. Die Ergebnisse einer im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens
erstellten schalltechnischen Untersuchung (Schalltechnische Untersuchung zum
Bebauungsplanverfahren Nr. 261 ,Kirchhofstr.“ In 40721 Hilden; Hansen + Partner
Ingenieure GmbH) sind in konkrete Festsetzungen zum Schutz vor Larm in den Be-
bauungsplan eingeflossen.

Zum Schutz vor Larmeinwirkungen durch den Verkehrslarm werden bei einer bauli-
chen Errichtung oder baulichen Anderung von Rdumen, die nicht nur zum voriiber-
gehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, passive Schallschutzmaf3nah-
men erforderlich. Die Larmpegelbereiche und die maf3geblichen Auflenlarmpegel
nach DIN 4109-2:2018-01 zur Bestimmung des erforderlichen resultierenden Schall-
damm-Malies R'w,res von Aulienbauteilen sind im Bebauungsplan gekennzeichnet

als Larmisophonen.

Larmpegelbereich maBgeblicher AuBenldrmpegel
La / dB(A)
/ 55
il &0
i 65
% 70
WV 75
Vi 80
Vil =80
Abb. 19: Larmpegelbereiche und maBgebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109-2:2018-0

Die maflgeblichen Larmpegelbereiche im Bereich des Bebauungsplans liegen vom
I, IV und V.

Die Nachweise zur Schallddmmung sind im Baugenehmigungsverfahren durch die
Eignung der gewahlten Gebaudekonstruktion nach der dann rechtsgultigen Fassung
der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau“ zu fiihren, die dort festgelegten Korrektur-
werte sind zu bericksichtigen.

Die Minderung der zu treffenden, passiven Schallschutzmalinahmen ist im Einzelfall
zulassig, insofern im bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren der gut-
achterliche Nachweis gefuhrt wird, dass aufgrund der geplanten Raumnutzung bzw.
einer geringeren AufRenlarmbelastung (z.B. aufgrund von Eigenabschirmung durch
das Gebaude oder einer geschlossenen Randbebauung) geringere Anforderungen
nach DIN 4109-1:2018-01 anzusetzen sind. Aufgrund der Larmsituation entlang der
KirchhofstraBe sind stralenseitige Balkone nicht zulassig, gleiches gilt fir Schiaf-

raume. Zugleich ist eine geeignete Grundrissgestaltung zu wahlen.
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7.12

7.13

Zusatzlich ist eine Festsetzung zum Einbau von mechanischen Liftungseinrichtung
zur Sicherstellung eines hygienischen Luftwechsels - fir die Fassadenbereiche an
denen eine Uberschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte gegeben ist-,
enthalten.

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans ,Nr. 261 Kirchhofstralle 61 - 73"
wird die nordliche Gewerbeeinheit sowie das Gewerbe innerhalb des Plangebiets
rickgebaut und durch Wohnnutzungen ersetzt.

Es wird im Gutachten daher ausschlieBlich das angrenzende Remigius Klinikum im
Park als gewerbliche Schallquelle beriicksichtigt. Weiterhin sagt das Gutachten aus:
.Bei der Betrachtung des Remigius Klinikums kann davon ausgegangen werden,
dass die Immissionsrichtwerte (IRW) der TA-Larm am nachstgelegenen Immission-
sort eingehalten werden. Das dem Klinikum nachstgelegene Wohnhaus befindet
sich direkt angrenzend an das Klinikum, hier Kirchhofstralle Nr. 94, oder alternativ
das derzeitige Bestandsgebaude im Plangebiet Kirchhofstralte Nr. 67. Es wird davon
ausgegangen, dass die Immissionsrichtwerte der TA-Larm an diesen nachstgelege-
nen Immissionsorten eingehalten werden.

Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte der TA-Larm fiir gewerbliche Nutzun-
gen innerhalb des Plangebiets sind daher, aufgrund der Ausbreitungsdampfung zu

den weiter entfernten Immissionsorten nicht zu erwarten.”

Einfriedungen

Entlang der Grundstuicksgrenzen sind ausschlief3lich lebende Hecken und Straucher
bis zu einer Hohe von 1,80m als Einfriedung zulassig. Blickdichte Zaune oder Sicht-
schutze sind nicht zuldssig. Die Festsetzungen wurden getroffen um im Innenbe-
reich des Bebauungsplans entlang der Privatstrafl3e keine Tunnelwirkung zu erhalten

sondern eine lebende offene Gestaltung zu gewahrleisten.

Bauordnungsrechtliche Festsetzung

Dachform/Dachneigung

In den allgemeinen Wohngebieten entlang der Kirchhofstrae (WA1, WA3 und WAS8)
ist als Dachform nur das Satteldach mit einer Neigung von 38 bis 43 Grad zulassig.
Die Festsetzung erfolgt um ein hinsichtlich der Dachform einheitliches stadtebauli-
ches Bild in dem betreffenden Abschnitt der Kirchhofstrale zu erreichen, bzw. zu
sichern.

In den rickwartigen Bereichen des Plangebietes (WA2, WA4, WA5, WAG6 und WA7)

ist als Dachform nur das Flachdach zuldssig, mit einer maximalen Dachneigung von
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5%. Diese Festsetzung soll insbesondere die stadtebaulich und klimadkologisch ge-
wulnschten Dachbegriinungen ermoglichen.

Gauben

In den mit WA1, WA3 und WAS8 gekennzeichneten Allgemeinen Wohngebieten ent-
lang der Kirchhofstrale wird aus stadtgestalterischen Griinden festgesetzt, dass
Gauben nur als Schleppgauben auf max. 30% der Fassadenlange zulassig sind.
Diese mussen zudem gegenuber der AuRenwand um 50 cm zurickbleiben. Die
Festsetzung erfolgt, um eine UbermaRige Entwicklung und Dimensionierung von
Gauben zu verhindern, die den Charakter der vorherrschenden Fassadengestaltung

in dem Bereich entgegenstehen wirden.

Hinweis zu Dachbegriinungen in Kombination mit Photovoltaikanlagen:

Im Plangebiet kann eine Kombination von Dachbegriinungen und Photovoltaikanla-
gen auf den hierfir geeigneten Dachern umgesetzt werden. Die Kombination von
Dachbegriinung und Photovoltaik schlieRen sich nicht aus und bringen Synergieef-
fekte mit sich: so kann z.B., je nach Ausfiihrung, das Gewicht der Begriinung als
statische Auflast zur Verankerung der Solarmodule dienen. Auch eine Ertragsstei-
gerung der Photovoltaikanlage durch einen Kuhleffekt der Dachbegriinung kann er-

reicht werden.!

Altlastenverdachtsflache

Das Altlastenkataster des Kreises Mettmann weist eine Betroffenheit von Teilen des
Plangebietes aus. Gekennzeichnet ist die Altlastenverdachtsflache mit der Nummer
35570/22 Hi. Weitere Erlduterungen zur Flache werden hierin nicht gemacht.

Die Baugrunduntersuchung aus dem Jahr 2019 weist das Bohrgut als durchweg or-
ganoleptisch unauffallig aus. Auch im Bereich des Heizdltanks wurden keine orga-
noleptischen Auffalligkeiten ermittelt und auf eine weitere Probenahme verzichtet.
Gem. Aussage des Gutachters der Baugrunduntersuchung waren die Kihlrdume
des sich auf der Flache ehemalig befindlichen Fischgrolhandels unterkellert, so
dass eine Bodenverunreinigung durch eine Leckage von KihImitteln sehr unwahr-
scheinlich ist.

Der Bereich ist dennoch im Bebauungsplan entsprechend nachrichtlich gekenn-
zeichnet, als Flachen, deren Béden erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen be-
lastet sind (gem. § 5 Abs.3 Nr.3 und Abs.4 BauGB, § 9 Abs.5 Nr. 3 und Abs. 6
BauGB).

" Quelle: https://www.zinco.de/solarmessung; Zugriff 19.07.2023

buro stadtVerkehr
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UM 1 Hinweis zum Nutzungsrecht: Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschiftzt. Der Ausdruck stelll keine
Malatab 'f”’"‘ rechtsverbidliche Auskunft dar und ist keln amtlicher Auscug, Eine kommerzislls Nutzung ist

nicht zulssig. Vensettitigungen jeglicher Art und weiters Verdfentlichungen sind nichl gestatict.

Abb. 20: Altlastenkataster und Bodenfunktionskarte; Auszug aus dem GeoPortal Hilden;
Stand 25. Mai 2023

Aus altlastentechnischer Sicht sind keine weiteren Bodenuntersuchungen im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens noétig und eine fachgutachterliche Baubeglei-
tung des geplanten Bauvorhabens wird erst im Rahmen des Baugenehmigungsver-
fahrens erforderlich. Diese Information ist auch unter den Textlichen Hinweisen in

den Bebauungsplan aufgenommen.
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7.16

Kampfmittelverdachtsflache

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern
Hinweise auf einen konkreten, in dem folgendem Kartenausschnitt dargestellten

Verdacht auf Kampfmittel.

Ein Antrag auf Uberpriifung der Militareinrichtung des 2. Weltkrieges (Laufgraben)
wurde gestellt. Eine dartiber hinaus gehende Untersuchung auf Kampfmittel ist ge-
mafR Schreiben der Bezirksregierung Dusseldorf vom 10.05.2023 (Az. 22.5-3-
5158016-93/23) nicht erforderlich. Sofern es nach 1945 Aufschiittungen gegeben
hat, sind diese bis auf das Geldndeniveau von 1945 abzuschieben. Erfolgen Spezi-
altiefbauarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten,

Pfahlgriindungen, Verbauarbeiten wird eine Bohrlochdetektion empfohlen.

Diese Information ist auch unter den Textlichen Hinweisen in den Bebauungsplan

aufgenommen.

Feuerwehr und Brandschutz

Im Bebauungsplan wurde zeichnerisch eine Feuerwehrbewegungsflache ausgewie-
sen. Die private Verkehrsflache ist ausreichend grof3 fir das Aufstellen und Rangie-

ren von Rettungsfahrzeugen.

buro stadtVerkehr
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7.17 Kosten

Der Stadt Hilden entstehen durch die Aufstellung und Durchfiihrung des Bebauungs-

planes Nr. 261 keine Kosten.
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Umweltbericht (Teil B)

1.

1.1

Einleitung

Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bebauungs-
planes

Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplans Nr. 261 wird mit einer Grof3e von ca. 0,96 ha aufgestellt, um

die Voraussetzungen flr eine Wohnbebauung zu schaffen.

Die Vorhabenflache befindet sich im Zentrum der Stadt Hilden, westlich des Haupt-
friedhofs und ist ansonsten von Wohnbebauung aus Ein- und Mehrfamilienhausern
mit Garten sowie einer Klinik umgeben. Unmittelbar stidlich verlauft die zweigleisige

Bahnstrecke der S1 (Dusseldorf - Solingen) in Hochlage gegeniiber dem Plangebiet.
Angaben zum Standort, zum Vorhaben und zum Bedarf an Grund und Boden

Das Plangebiet ist derzeit mit sieben Wohnhausern und zahireichen weiteren bauli-
chen Anlagen wie Schuppen und Garagen in groRen Teilen baulich genutzt und
weist groRe Anteile an brachgefallenen Gartenflachen mit mehreren alten Einzel-

baumen auf.

Der Bebauungsplan sieht eine Erweiterung der bestehenden strallenparallelen Ge-
baudezeile an der Kirchhofstrale und die Ausweisung von Wohnbauflachen fur finf

Mehrfamilienhduser im zentralen und 6stlichen Plangebiet.

Die vollstandig private ErschlieBung erfolgt von der Kirchhofstralle, tiberwiegend
mittels einer Hausdurchfahrt, ergdnzend auch durch eine kurze ErschlieBung am
ndrdlichen Plangebietsrand. Im nérdlichen Plangebiet wird durch eine Baulinie fur
den Fall einer Neubebauung sichergestellt, dass das neue Gebaude in die Flucht
der benachbarten Gebaude versetzt wird, auch damit der bisher schmale Gehweg
eine Verbreiterung erfahren kann. Der ruhende Verkehr soll in offenen Stellplatzen
und in einer Tiefgarage untergebracht werden, die in zentraler Lage im Plangebiet

angefahren wird.

Der Entwurf des Rechtsplanes folgt der stadtebaulichen Planung und setzt allge-
meine Wohngebiete mit einer GRZ von 0,4 fest. Bei einer gem. Baunutzungsverord-
nung zuldssigen Uberschreitung von 50 % kénnen somit bis zu 60 % der Vorhaben-

flache versiegelt werden.

FUr wesentliche Teile der Neubebauung ist eine Versickerung von Niederschlags-

wasser vorgesehen, flr die meisten neuen Gebaude mit Flachdach eine extensive

buro stadtVerkehr
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1.2.1

Dachbegriinung. Lediglich die stralenseitigen Dachhalften der Gebaude an der
KirchhofstralRe entwassern unmittelbar in die vorhandene 6ffentliche Kanalisation.
Fir die Bauflachen sieht das Entwasserungskonzept teilweise Bodenmodellierun-
gen vor, um einer Uberflutung der Geb&ude im Falle von Starkregenereignissen vor-
zubeugen. Der sudliche Bereich mit einem denkmalgeschiitzten Gebaude und park-
artiger Freianlage ist zum Zweck der Bestandssicherung in den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes aufgenommen, neue Baurechte entstehen dort aber nicht. Der
parkartige Gartenbereich soll dort weiterhin auch als natirlicher Retentionsraum fir
Starkregenereignisse zur Verfiigung stehen. Zur Entwasserung liegt ein differenzier-
tes Entwasserungskonzept fiir alle Teilflachen (Bestandsbebauung und Neubebau-
ung) vor das auch die vom Friedhof im Osten zustromenden Wassermengen be-
ricksichtigt. Dieses ist seitens der zustandigen Fachdienststellen als realistische be-

wertet und daher Grundlage der Festsetzungen.

Der Baumbestand soll soweit wie mdglich erhalten bleiben und ist daher teilweise in
die Grinflachen integriert worden. Dem Entwurf folgend werden im Plangebiet 2
Strallenbaume (Sommer-Linden mit Stammumfangen von max. 1,4 m Stammum-
fang), mehrere Laub- und v. a. Nadelbaume (max. Stammumfang 1,6 m bei einer
nicht erhaltenswurdigen Kirsche bzw. 2 x 0,95 m bei einer zweistdmmigen Buche)

entfallen.

Derzeit nicht abschlieend geklart ist der weitere Entfall von Stralenbdumen an der

KirchhofstraRe (auferhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes).

Einschladgige Fachgesetze und Fachplane
Fachgesetzliche Vorgaben
Baugesetzbuch

Bauleitplane sollen nach § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige stadtebauliche Entwick-
lung, die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschiitzenden Anforderungen auch in
Verantwortung gegenuber kinftigen Generationen sichern und eine dem Wohl der
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewahrleisten. Sie sollen
dazu beitragen, eine menschenwirdige Umwelt zu sichern und die naturlichen Le-
bensgrundlagen zu schiitzen und zu entwickeln, auch in Verantwortung fiir den all-
gemeinen Klimaschutz, sowie die stadtebauliche Gestalt und das Orts- und Land-

schaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

In § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes, einschlieRlich des

Naturschutzes und der Landschaftspflege als zu berlcksichtigende Belange

buro stadtVerkehr
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genannt, sowie in § 1 a BauGB der sparsame und schonende Umgang mit Grund

und Boden vorgegeben.

In die Abwagung einzustellen sind die Auswirkungen auf die Schutzguter (Tiere,
Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefiige zwischen
ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt), die umweltbezogenen Aus-
wirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevolkerung
(,Schutzgut Mensch®) insgesamt, die umweltbezogenen Auswirkungen auf Kultur-
glter und sonstige Sachguter sowie die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen

Belangen des Umweltschutzes.

Weitere zu berlicksichtigende Aspekte sind die Erhaltungsziele und der Schutz-
zweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG); die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit
Abfallen und Abwassern; die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame
und effiziente Nutzung von Energie; die Darstellungen von Landschaftsplanen sowie
von sonstigen Planen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutz-
rechts; die Auswirkungen, die aufgrund der Anfalligkeit der nach dem Bebauungs-

plan zulassigen Vorhaben fiir schwere Unfalle oder Katastrophen zu erwarten sind.

Fir das Planverfahren von besonderer Bedeutung sind die Bodenschutzklausel
(sparsamer Umgang mit Grund und Boden) und die Umwidmungssperrklausel fir
landwirtschaftliche Flachen und Waldflachen sowie die Berucksichtigung der Ein-

griffsregelung nach dem BNatSchG.

Das BauGB ist somit medientbergreifend und querschnittsorientiert ausgerichtet,
Konkretisierungen der eher allgemein formulierten Ziele finden sich in den jeweiligen

Fachgesetzen zu den Schutzgitern.
Immissionsschutzrecht

Ziele des Immissionsschutzes ergeben sich aus dem rahmensetzenden Bun-
desimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und einer Reihe von Regelwerken, deren
Anwendungsbereiche und Verbindlichkeitsgrade fir die Bauleitplanung unterschied-
lich sind. Ziele des BImSchG sind der Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen,
des Bodens, des Wassers, der Atmosphare sowie der Kultur- und Sachguter vor
schadlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) und die Vorbeugung hinsichtlich
des Entstehens von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belastigun-
gen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen, Licht, Warme, Strah-

len und ahnliche Erscheinungen).

Das wichtigste larmtechnische Regelwerk fiir die Bauleitplanung ist die DIN 18005

.Berucksichtigung des Schallschutzes im Stadtebau®. Sie dient der planerischen
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Abschatzung von Verkehrs- und Gewerbeimmissionen. In ihrem Beiblatt 1 enthalt
sie schalltechnische Orientierungswerte, deren Einhaltung oder Unterschreitung
,wiinschenswert* ist. Uberschreitungen sind abwagend zu rechtfertigen. Die DIN legt

Orientierungswerte, differenziert nach Nutzungen sowie Tag- und Nachtzeit, fest.

Die Beurteilung der Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, In-
dustrie und Gewerbe, Freizeitlarm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellun-
gen der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerauschquellen jeweils fiir sich

allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.

Fir die Bauleitplanung kommt im Bereich der Luftschadstoffe der 39. BImSchV (Ver-
ordnung uber Immissionswerte fur Schadstoffe in der Luft) eine besondere Bedeu-
tung zu, da diese Grenzwerte fur die Belastung mit Schadstoffen wie Feinstaub und
Stickstoffdioxid festgelegt, die bei der Bewertung der Erheblichkeit von Auswirkun-
gen einer Planung ebenso heranzuziehen sind, wie bei der Bewertung der auf ein

Vorhaben einwirkenden Belastungen.
Naturschutzrecht

Das BNatSchG und das Landesnaturschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (LNatSchG
NW) legen als Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege fest, dass Natur
und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Men-
schen zu schutzen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit erforderlich wiederherzu-
stellen sind. Besonders hervorgehoben wird, dass dies im besiedelten und unbesie-
delten Bereich sowie in Verantwortung fiir zuklnftige Generationen zu erfolgen hat.
Beeintrachtigungen sind zu vermeiden und soweit dies nicht mdglich ist, durch ent-

sprechende MalRnhahmen auszugleichen.

In das BNatSchG integriert sind die Vorgaben des europaischen Naturschutzrech-
tes, insbesondere der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie. Der Umgang mit
deren Regelungen ist in methodischen Handreichungen und Empfehlungen nieder-
gelegt. Ziel der Richtlinie ist der Schutz, die Pflege sowie Wiederherstellung einer
sowohl in Vielfalt wie FlachengroRe ausreichenden Anzahl von Lebensraumen fiir
die Erhaltung aller Vogelarten. Fir einige Vogelarten sollten besondere Malinahmen
zur Erhaltung ihres Lebensraums getroffen werden, um den Fortbestand dieser Ar-
ten in ihrem jeweiligen Verbreitungsgebiet zu gewahrleisten. Zu beachten sind ne-

ben den Standvdgeln auch die Zugvogelarten.

Mit der sog. kleinen Novelle des BNatSchG von Dezember 2007 sind die rechtlichen
Anforderungen zur Beachtung des europaischen und nationalen Artenschutzes kon-
kretisiert worden. Generell unterliegen die ,besonders geschitzten Arten* und die

»streng geschutzten Arten” dem besonderen Schutzregime des § 44 BNatSchG. Die
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aus den beiden im BNatSchG naher definierten Gruppen relevanter Tier- und Pflan-
zenarten sind in Nordrhein-Westfalen unter der Bezeichnung ,planungsrelevante Ar-
ten“ zusammengefasst worden, die in der artenschutzrechtlichen Prufung zu bertck-
sichtigen sind. GemalR § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es u.a. verboten, wildlebende Tiere
der besonders geschiitzten Arten zu fangen, zu verletzten und zu téten. Auch durfen
ihre Fortpflanzungs- und Ruhestatten nicht beschadigt oder zerstoért werden. Bei den
streng geschutzten Arten und den europaischen Vogelarten gilt zusatzlich, dass es
verboten ist, diese Arten zu ihren Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten so erheblich zu stéren, dass eine Verschlechterung
des Erhaltungszustandes der lokalen Population eintritt. Bei nach den Vorschriften
des Baugesetzbuches oder nach § 15 BNatSchG zulassigen Vorhaben wurde durch
§ 44 Abs. 5 BNatSchG ein Spielraum eingefiihrt, der es erlaubt, bei der Zulassung
nunmehr eine auf die Aufrechterhaltung 6kologischer Funktionen im raumlichen Zu-
sammenhang abzielende Priifung vorzunehmen. Demzufolge wird dann nicht gegen
die Zugriffsverbote verstoRen, wenn die dkologischen Funktionen der von dem Ein-
griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im raumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erflllt werden. Soweit erforderlich, kdnnen auch vorgezo-
gene Ausgleichsmalinahmen festgesetzt werden. Diese Ausgleichsmalinahmen
sind allerdings im Unterschied zu AusgleichsmaRnahmen gemaR naturschutzrecht-
licher Eingriffsregelung artspezifisch festzulegen. Zudem missen sie zum Zeitpunkt
des Eingriffes bereits vollstandig funktionsfahig sein.

Wasserrecht

Das Landeswassergesetz wurde zur Ausfillung der rahmenrechtlichen Regelungen
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) erlassen. Beide Gesetze haben unter ande-
rem die Aufgabe, den Wasserhaushalt als Bestandteil von Natur und Landschaft und
als Grundlage fir die 6ffentliche Wasserversorgung und die Gesundheit der Bevol-
kerung zu ordnen. Geregelt werden insbesondere der Schutz und die Entwicklung
von Oberflachengewassern und Grundwasser, zum Beispiel mit einem Verschlech-

terungsverbot, sowie die Abwasserbeseitigung.

Gemal § 55 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder di-
rekt Uber eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewasser
eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige 6ffentlich-
rechtliche Vorschriften oder wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. In § 44
LWG NW ist prazisierend festgelegt, dass nur das Niederschlagswasser von Grund-
stlicken, die nach dem 1. Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die offent-
liche Kanalisation angeschlossen werden, nach Mallgabe des § 55 Absatz 2 des

WHG zu beseitigen ist.
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Bodenschutzrecht

Der Bodenschutz ist auf Bundesebene als Querschnittsmaterie in anderen Gesetzen
(u.a. BauGB, s.0.) geregelt. Gemal § 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) ist
der Zweck und Ziel des Gesetzes, ,nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern
oder wiederherzustellen. Hierzu sind schadliche Bodenveranderungen abzuwehren,
der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewasserverunreinigungen zu
sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen.
Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeintrachtigungen seiner natirlichen Funk-
tionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie

moglich vermieden werden.”

Erganzend bestimmt das BBodSchG, dass die Funktionen des Bodens nachhaltig
zu sichern und erforderlichenfalls wiederherzustellen sind. Im Mittelpunkt der gesetz-
lichen Regelungen steht der Aspekt der Gefahrenabwehr. Ergdnzend zum
BBodSchG wurde insbesondere hinsichtlich Verfahrensregelungen das Landesbo-

denschutzgesetz erlassen.

Die Bundesbodenschutzverordnung regelt die Untersuchung und Bewertung von
Verdachtsflachen, altlastverdachtigen Flachen, schadlichen Bodenveranderungen
und Altlasten wie auch die Anforderungen zum Beispiel an die Probennahme und
Analytik, die Gefahrenabwehr und den Inhalt von Sanierungsplanen. Fir eine Reihe

von Schadstoffen enthalt sie Prif-, Mallnahmen- und Vorsorgewerte.
Denkmalschutzrecht

Bei 6ffentlichen Planungen und MalRnahmen sind die Belange des Denkmalschut-
zes und der Denkmalpflege angemessen zu bericksichtigen. Insbesondere werden
dazu die fur den Denkmalschutz und die Denkmalpflege zustédndigen Behoérden frih-
zeitig eingeschaltet. Die Behdrden sind aufgefordert, daran mitzuwirken, dass die
Denkmaler in die Raumordnung und Landesplanung, die stadtebauliche Entwick-
lung und die Landespflege einbezogen und einer sinnvollen Nutzung zugefihrt wer-

den.
Angaben in Fachpldnen und ortlichen Zielkonzepten

Das Plangebiet istim Flachennutzungsplan der Stadt Hilden als Wohnbauflache dar-

gestellt. Der Friedhof ist als 6ffentliche Grinflache dargestellt.

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich eines rechtkraftigen Bebauungspla-
nes und auch nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes Kreises Mettmann.

Im Umfeld der Vorhabenflache befinden sich weder Natura 2000-Flachen, Natur-
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oder Landschaftsschutzgebiete noch Biotopverbundflachen, geschiitzte Biotope

oder Alleen.

Plane des Wasser-, Immissionsschutz- oder Abfallrechts, die zum Planungsraum
spezifische Aussagen machen, die einen planerischen Handlungsbedarf begriinden,

liegen nicht vor.

1.3 Methodik der Bewertung

Die Beurteilung der Erheblichkeit von Umweltauswirkungen eines Vorhabens kann
nicht ausschlief3lich auf die Einhaltung der Grenzwerte einschlagiger Regelwerke
und Gesetze abstellen, weil dadurch die Grenze zwischen erheblichen Umweltaus-
wirkungen und schadlichen Umwelteinwirkungen entfallen wirde und insbesondere
die Aspekte Vorsorge und Entwicklung/Férderung von Leistungen des Umwelthaus-
haltes gegebenenfalls zu wenig Beachtung erfahren. Erheblich ist eine nachteilige
Umweltauswirkung also nicht erst dann, wenn diese so gewichtig ist, dass sie nach

Einschatzung der Behérden zu einer Versagung der Zulassung flihren kénnen.

Fir die meisten Schutzglter gibt es aber prinzipiell keine naturwissenschaftlich zwin-
genden ,Grenzwerte, teilweise kénnen sich Bewertungen schon innerhalb der Be-
trachtungen fiir ein einzelnes Schutzgut unterscheiden (eine MaRnahme also sowohl
positive wie negative Folgen etwa im Artenschutz haben). Soweit also keine ein-
schlagigen Regelwerke (solche liegen v.a. im Immissionsschutz und im Boden-
schutz vor) herangezogen werden kdnnen, wird die Bewertung durch Interpretation
der gesetzlich definierten Ziele in verbal-argumentativer Form nach Malgabe und in
Auslegung der Ziele und Vorgaben der geltenden Fachgesetze und untergesetzli-

cher Regelwerke erfolgen.

Kriterien fir die Bestimmung der Erheblichkeit von Umweltauswirkungen sind dabei
u.a. ihre Merkmale insbesondere in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Hau-
figkeit und Umkehrbarkeit, den kumulativen Charakter sowie der Umfang und die

raumliche Ausdehnung der Auswirkungen.
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Umweltauswirkungen

Tier, Pflanzen und biologische Vielfalt
Bestand

Es handelt sich im Wesentlichen um heterogen bebaute Grundstiicke (Wohnge-
baude mit Garten, Betriebsgebaude des angrenzenden Friedhofes) mit einem hohen
Befestigungsgrad an den Gebauden. In den Gartenbereichen befinden sich einige

i.d.R. kleine Gartenlauben.

Die Freiflachen der Grundstiicke Nr. 63 und 65 sind im vorderen Bereich asphaltiert,
gepflastert oder geschottert, die Gartenbereiche verwildert und nur noch teilweise
begehbar (Brombeere und Jungwuchs von Baumen auch nahe den Gebauden). Hier
stocken u. a. Einzelbdume mit grofleren Stammdurchmessern. Dazu zahlen eine
Rot-Buche sowie zwei Magnolien und eine alte Kirsche mit starken Stammschaden.
Eine Magnolie weist eine groRere Hohlung im Stamm auf, die nach oben aber offen
ist. Auf dem schmalen FulRweg der Kirchhofstralte stocken Sommer-Linden inner-
halb sehr schmaler Baumbeete unmittelbar an den Gebauden (auRerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes). An der Grenze zwischen Nr. 69 und 71
stockt im Gartenbereich eine ca. 25 Jahre alte Baumreihe bestehend aus Nadelbau-
men. Auf der gro3flachigen, parkartig gestalteten Freiflache des Grundstiicks Nr. 73
sind Baume mit groRem Stammdurchmessern vorzufinden (u.a. Mammutbaume mit

einem Alter von ca. 30 Jahren).

Die zu bebauenden Freiflachen der Grundstiicke Nr. 63, 67, 69 und 71 sind in gart-

nerischer Nutzung.

Eine Beurteilung der Lebensraumfunktion ergibt fur die Biotoptypen des Plangebie-

tes eine Uberwiegend geringe bis mittlere biodkologische Wertigkeit.

Die Ersetzbarkeit im Falle von Eingriffen ist demzufolge aufgrund der geringen bis
mittleren Reife und der nicht an seltene Standortbedingungen gebundenen Biotopty-
pen als grundsatzlich gut zu beurteilen. Davon ausgenommen sind die wenigen al-

teren Einzelbaume.

Im Plangebiet ist eine mittlere Strukturvielfalt vorhanden. Unter Biotopverbundge-
sichtspunkten kommt dem Plangebiet keine besondere Bedeutung in dem Sinne zu,

dass konkrete Wanderungsbewegungen zu erkennen oder zu erwarten sind.

Insbesondere flr die stérungsempfindlichen unter den planungsrelevanten Arten ist
aufgrund der geringen FlachengréfRe, der angrenzenden Nutzungen und der Habi-

tatstruktur kein geeigneter Lebensraum vorhanden. Lediglich fir Fledermause kann
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ein Quartierspotential im abgangigen Gebaudebestand nicht ausgeschlossen wer-

den, welches weiterer Malnahmen bedarf.

2.1.2 Prognose der Auswirkungen und vorgesehene MaBRnahmen

Fir die Realisierung der geplanten Gebaude werden die vorhandenen Biotopstruk-
turen im Plangebiet weitgehend beseitigt. Erhalten bleiben einige Einzelbdume so-

wie eine grole, parkartig gestaltet Gartenflache im sidlichen Plangebiet.

Dem stadtebaulichen Entwurf folgend werden im Plangebiet zwei StraRenbaume
(Sommerlinden mit Stammumfangen von max. 1,4 m Stammumfang), mehrere
Laub- und v. a. Nadelbdume (max. Stammumfang 1,6 m bei einer nicht erhaltens-

wurdigen Kirsche bzw. 2 x 0,95 m bei einer zweistdmmigen Buche) entfallen.

Derzeit nicht abschlieRend geklart ist der exakte Entfall von StraBenbdumen an der
KirchhofstraBe (auBerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes). Diese
sind im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung derzeit als Verlust zu verzeichnen. Fir
diesen Fall bedarf es einer Regelung zum Ersatz, der als Hinweis in den Bebau-

ungsplan aufgenommen wird.

Fir die geplanten BaumaRRnahmen werden ca. 3.000 m? befestigte und versiegelte
Flachen sowie ca. 3.800 m? Gartenflache in Anspruch genommen. Diese Biotopty-
pen sind unter Berlicksichtigung der Struktur des konkreten Umfeldes als solche von

geringem bis mittlerem 6kologischem Wert einzustufen.

Zum Bebauungsplan wurde eine artenschutzrechtliche Vorprifung im Jahr 2021 er-
arbeitet. Diese kam zusammenfassend zu folgendem Ergebnis: ,Vor dem Hinter-
grund fehlender Habitatbestandteile bzw. unzureichender Habitatqualitdt auf der
Vorhabenflache ist eine erhebliche Beeintrachtigung der im FIS verzeichneten ,pla-
nungsrelevanten“ Amphibien-, Reptilien-, Libellen- sowie Vogelarten auszuschlie-
Ren. Die Existenz von Fledermausquartieren ist nicht zweifelsfrei auszuschlie3en.
Es bedarf daher bei der Durchfiihrung des Abbruchvorhabens mit wenigen zeitlichen
Ausnahmen spezieller Schutzmafnahmen unter Einbeziehung einer Okologischen
Baubegleitung. Die Umsetzung des Vorhabens zwischen Mitte April und Mitte Augst
eines Jahres (Wochenstubenzeit) sollte vermieden werden. Ist dies nicht moglich,
sind weitergehende Untersuchungen (mit Ultraschalldetektor) und gegebenenfalls

Schutz- und Ersatzmalnahmen durchzufiihren.

Bezuglich dem ggf. erforderlichen Ausgleich fur entfallende Ruhe- und Fortpflan-
zungsstatten ist das Vorgehen mit der UNB abzuklaren. Gegebenenfalls sind dem

Abbruch vorlaufend weitere Untersuchungen erforderlich.
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Hinsichtlich der nicht planungsrelevanten Vogelarten sind Verbotstatbestande aus-
zuschliel3en, sofern bei einem Abriss im Sommerhalbjahr eine Untersuchung auf
Brutgeschehen vorgenommen wird. Auch sind die gesetzlich vorgeschriebenen Ro-

dungszeiten in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar einzuhalten.

Die artenschutzrechtlichen Belange sind demnach nicht in einer Weise betroffen, die
der Realisierung der Planungsziele prinzipiell entgegenstehen. Das Eintreten arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestidnde nach § 44 (1) BNatSchG ist in Verbindung mit
den Regelungen des § 44 (5) BNatSchG fir die Aufstellung des Bebauungsplanes
auszuschlie®en, auch wenn Vermeidungs-, Schutz- sowie Ausgleichsmallnahmen

erforderlich werden.” (umweltbiro essen, 2023).

Als MaBnahmen zum Schutzgut Flora, Fauna, Biodiversitat ist die Festsetzung ein-
zelner Baume zum Erhalt vorgesehen. Die artenschutzrechtliche Prifung enthalt
aber erganzende Hinweise zu MalRnahmen fiir gebaudebewohnende Fledermause
und Végel, zur Schaffung maoglichst arten- und blitenreiche Wiesen und zur fleder-
maus- bzw. insektenfreundlichen Beleuchtung, die dem Bauherrn zur Beachtung im

nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren empfohlen werden.

Die Festsetzung zur Fassaden- und Dachbegriinung dient aber mittelbar auch den

Belangen des Schutzgutes.
Bewertung

Das Vorhaben hat in Folge des Verlustes von derzeit maRig gestoérten Lebensrau-
men keine erheblichen negativen Auswirkungen. Sekundareffekte wie die durch Bo-
denveranderung, Ableitung von Regenwasser oder stadtklimatische Effekte veran-
derten Standortbedingungen sind gegenuber der reinen Flacheninanspruchnahme
nachrangig. Als nicht erheblich negativ sind auch die Auswirkungen auf die Bio-
topverbundfunktion zu beurteilen, da das Plangebiet diesbezlglich keine besonde-

ren Leistungen erbringt.

Das Plangebiet wird im Sinne einer optimalen (und somit auch flachensparenden)
Ausnutzung verandert. In den nicht fur die bauliche Entwicklung direkt in Anspruch
genommenen Flachen kann daher keine wesentliche dkologische Aufwertung erfol-
gen. Eine plangebietsexterne Kompensationsmallnhahme ist vorgesehen. Die voll-
standige rechnerische Kompensation wird auf einem Teil der anerkannten Okokon-
toflache ,Gotzenberg* in Ratingen erfolgen. Das Okokonto umfasst zwei TeilmalR-
nahmen: die Schaffung standortgerechten Laubwald durch Nutzungsverzicht (damit
wird die bereits vorhandene hohe Okologische Wertigkeit und deren dauerhafter
Fortbestand gesichert) und die Entwicklung von artenreichem Extensivgriinland auf

ehemals intensiv landwirtschaftlich als Acker und Grinland genutzten Teilflachen.
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Fir die benétigten 3.588 OWE wird eine Flache von 970 m? beansprucht, die auf der
Flache Gemarkung Homberg, Flur 7, Flurstiick 9 in Ratingen nachgewiesen werden.
Zusammenfassend lasst die Analyse der biotischen Rahmenbedingungen somit
keine Aspekte erkennen, die prinzipiell gegen eine Realisierung des Vorhabens
sprechen. Die Inanspruchnahme ist verbunden mit den vorgesehenen Kom-

pensationsmaBnahmen als umweltvertraglich zu beurteilen.

Flache und Boden
Bestand

Im gesamten Plangebiet und der ndheren Umgebung herrscht nach Angaben der
Bodenkarte 1: 50.000 naturlicherweise Braunerde vor, die frei von Staunasse oder
Grundwassereinflissen ist. Durch die zurtickliegende Nutzung der Vorhabenflache
ist der Boden zum groRen Teil stark berformt. Eine besondere Schutzwirdigkeit
nach § 1 Abs. 1 LBodSchG liegt gemall Bewertung des Geologischen Dienstes
NRW nicht vor.

Zum Bebauungsplan wurde eine orientierende Baugrunduntersuchung mit acht
Rammkernbohrungen bis zu einer Tiefe von 5,2 m erstellt. Bei den Bohrungen wur-
den humoser, sandiger Mutterboden sowie baubedingte Auffillungen im Bereich der
Gebaude und gebaudenahen befestigten Flachen ermittelt, die von gewachsenem
Boden aus Feinsand und Schluff sowie in grof3eren Tiefen von schwach kiesigem
schluffigem Sand bzw. kiesigen Sanden unterlagert werden. Die Aufflllungen errei-
chen eine Machtigkeit von in der Regel 0,5 bis 1,4 m, in einem Einzelfall auch von
ca. 2,4 m und setzen sich aus natlrlichen Materialien sowie Beimengungen von

Fremdstoffen wie Ziegelbruch, Schlacke und Kohleresten zusammen.

Das Plangebiet ist teilweise im Altlastenkataster des Kreises Mettmann verzeichnet
(Altlastenverdachtsflache mit der Nummer 35570/22 Hi auf den Grundstiicken Kirch-
hofstraRe 63 und 65). Die Baugrunduntersuchung aus dem Jahr 2019 weist das
Bohrgut in diesem Bereich als durchweg organoleptisch unauffallig aus. Die Untere
Bodenschutzbehdrde hat bezuglich dieser Flache bereits festgelegt, dass zur Ver-
dachtsflache keine weiteren Bodenuntersuchungen im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens erforderlich sind, aber eine fachgutachterliche Baubegleitung im

Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erforderlich wird.

Da die oberflachennah anstehenden Feinsande bis in eine Tiefe von ca. 3 m von
feinsandigen Schiuffen mit geringer Wasserwegsamkeit unterlagert werden, sind die
oberen Bodenschichten fur eine Versickerung nicht geeignet. Aus gutachterlicher

Sicht ist eine dauerhafte Versickerung (vorzugsweise mit Rigolen oder Rohr-
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Rigolen-Systemen) jedoch in den sich in Tiefen ab 3 m unter Gelande anschlieen-
den kiesigen Sanden moglich, die Durchlassigkeitsbeiwerte von 1 x 10-5 m/s auf-

weisen.

Prognose der Auswirkungen und vorgesehene MaBRnahmen

Durch die Errichtung der Gebaude und Verkehrsflachen erfolgt in Teilen eine Neu-
versiegelung des Untergrundes, durch die alle Bodenfunktionen in diesem Bereich
verloren gehen, gleichzeitig werden aktuell versiegelte Flachen entsiegelt und in
Gartenflachen (teilweise mit unterliegender Tiefgarage) iberfihrt. Betroffen ist weit
Uberwiegend Boden, der bereits durch zuriickliegende Nutzungen eine deutliche

Uberformung erfahren hat.

Spezielle MaBnahmen zum Schutz des Bodens sind in Form von Festsetzungen zur
Verwendung wasserdurchlassiger Belage fir private Verkehrsflachen vorgesehen.
Die geplante Versickerung von Niederschlagswasser dient mittelbar auch dem

Schutzgut Boden.

Bewertung

Es ist im Plangebiet nur die Inanspruchnahme von bereits erheblich Uberformten

Bdden fur die bauliche Entwicklung vorgesehen.

Da im Plangebiet eine flachensparende Ausnutzung mit hoher Verdichtung vorge-
sehen ist und keine Béden mit besonderer Leistungsfahigkeit fur die einschlagigen
Bodenfunktionen betroffen ist, lasst die Analyse der bodenkundlichen Rahmenbe-
dingungen erkennen, dass die Inanspruchnahme hinsichtlich des Schutzgutes

als umweltvertraglich zu beurteilen ist.

Wasser
Bestand

Auf der Vorhabenflache selbst und in ndherer Umgebung gibt es keine Oberflachen-
gewasser. Grundwasser wurde bei der Baugrunduntersuchung auch bis in Tiefen
von 5,2 m unter Gelande nicht angetroffen. Der mittlere Grundwasserflurabstand ist

nach gutachterlichen Aussagen bei etwa 12 bis 14 m Tiefe zu erwarten.

Eine Ausweisung als Trinkwasserschutzgebiet liegt nicht vor. Uber eine Nutzung von

Grund- und Oberflachenwasser liegen keine Informationen vor.

buro stadtVerkehr

64:



Bebauungsplanverfahren Nr. 261 — Begrtindung mit Umweltbericht -

Entwurf

2.3.2

Bei extremen Starkregenereignissen steht nahezu das gesamte Plangebiet unter
Wasser, dabei werden maximale Wassertiefen von 1 - 2 m erreicht. Das Wasser
flie3t in diesem Fall sowohl von Westen wie von Osten zu. Bei weniger starken Re-
genereignissen handelt es sich um Niederschlagswasser von den Flachen im Plan-

gebiet, die sich in den tiefer liegenden Gartenflachen sammeln.

Da es sich teilweise um eine erstmals bebaute Flache handelt, kommt der § 44 LWG
zur Anwendung, der den Vorrang einer ortlichen Regenwasserbeseitigung (v.a. Ver-

sickerung und ortsnahe Einleitung in ein Gewasser) regelt.

Prognose der Auswirkungen und vorgesehene MaRnahmen

Durch die geplanten BaumaRnahmen werden Flachen entfallen, auf denen derzeit
noch Niederschlage versickern und somit zur Grundwasseranreicherung beitragen.
Da die Versickerung von Niederschlagswasser im Plangebiet mdglich ist und vor-
rangig die Bebauung parallel der KirchhofstralRe (vordere Dachflachen) an das Ka-
nalnetz angeschlossen wird, verbleiben Niederschlage grofitenteils weiterhin im ort-
lichen Wasserkreislauf. Dazu dienen zahlreiche Versickerungsanlagen in Form klei-
ner Hohlkasten- oder Kiesrigolen, die Versickerung in Arbeitsraumverfiillungen so-
wie in der Seitenraumverfullung der Tiefgarage die entweder als Einzelanlagen oder
im Verbund realisiert werden und wo erforderlich tiber unterirdische Regenwasser-
leitungen beschickt werden. Die dem Grundwasser zugefihrten Niederschlage wer-
den sich daher nicht wesentlich verdndern. Die Gefahr von gréReren vorhabenbe-
dingten Schadstoffeintrdgen besteht nicht. Es sind weder erhebliche Auswirkungen
auf das Grundwasserdargebot noch Auswirkungen auf méglicherweise vom Grund-
wasser abhangige Biotope (insbesondere Quellen) zu erwarten. Oberflachengewas-

ser sind nicht betroffen.

Zur Sicherstellung der dezentralen Versickerung enthalt der Bebauungsplan eine
Festsetzung zur Umsetzung des zum Bebauungsplan erstellten Entwasserungskon-

zeptes.
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Abb. 22: Entwasserungskonzept (Leinfelder Ingenieure, Stand 05.02.2025)

Die Anhebung des Gelandes dient zum Schutz der geplanten Gebaude vor Starkre-
gen wird (zusammen mit dem architektonisch gegebenenfalls erforderlichen Objekt-
schutz). In einer Starkregenuntersuchung (Leinfelder Ingenieure 11/2024) kommt zu
Fazit, dass durch die MalBnahme keine negativen Auswirkungen auf die umliegen-

den Grundstlicke stattfinden werden.
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Abb. 23: Uberlagerung vorher / nachher t (Leinfelder Ingenieure, Stand 11.11.2024)

Die Festsetzung zur Dachbegrinung dient durch die Kappung von Abflussspitzen

und die Schaffung von Retentionsvolumina auch dem Schutzgut Wasser.
2.3.3 Bewertung

Da keine Quellen oder andere vom Grundwasser abhangige wertvolle Biotope be-
troffen sind und zudem das Regenwasser wesentlicher Teile der neuen Bebauung
ortsnah versickert wird, sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die
Grundwasserneubildungsfunktion im Plangebiet zu erwarten. Auch sind aufgrund
der geplanten MalRnahmen keine negativen Auswirkungen auf die Nachbargrund-

stlicke zu erwarten.

Die Belange des Schutzgutes Wasser steht der angestrebten stéadtebaulichen Nut-
zung somit nicht entgegen und die Inanspruchnahme ist verbunden mit der geplan-

ten Regenwasserversickerung als umweltvertraglich zu beurteilen.
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Luft und Klima
Bestand

Die Klimafunktionskarte der Stadt Hilden verzeichnet das Plangebiet als eine Flache
mit geringer bioklimatischer Belastung und einer Lage im Wirkungsbereich eines au-
tochthonen Strémungssystems innerhalb der Bebauung. Die Flachen des Friedhofs
sind als bioklimatisch neutral bzw. nicht belastet verzeichnet. Die Siedlungsflachen
im Umfeld sind ebenfalls als gering belastet dargestellt, maRige Belastungen werden

fur die Richtung Innenstadt gelegenen Siedlungsflachen verzeichnet.

Um die gunstige Situation zu erhalten, ist gemaR Planungskarte der Klimaanalyse
das Entstehen von Luftaustauschbarrieren zu vermeiden. Bei einer weiteren Ver-

dichtung sind folgende allgemeinen planerischen Aspekte zu beachten:

¢ Neubauten parallel zur Kaltluftstromung ausrichten

e geringe Bauhdhen

e mdglichst geringe Versiegelung (hohen Vegetationsanteil bewahren)
Somitistim Umfeld des Untersuchungsgebietes kein spezieller Bedarf an klimatisch-
lufthygienischem Ausgleich zu erkennen und das Plangebiet selbst erbringt auch

keine derartigen Leistungen flr potentiell belastete Flachen im Umfeld.

Aktuelle Daten zur Beurteilung der Immissionssituation im Planungsraum liegen
nicht vor. Als Emissionsquellen sind lediglich die Verkehrsstrallen zu nennen. Es
sind angesichts der gelandeklimatischen Situation (unmittelbare Nachbarschaft zu
groBen Freiflachen) keine planungserheblichen Einfliisse erkennbar. Eine Uber-
schreitung von Immissionsgrenzwerten gem. der 39. BimschV ist im Bestand aus-

zuschlief3en.

Prognose der Auswirkungen und vorgesehene MaBnhahmen

Klimatische oder lufthygienische Veranderungen, die sich auf der Ebene von Klima-
toptypen auswirken kénnten, sind mit der Realisierung des Vorhabens nicht verbun-
den. Die mit der zunehmenden Flachenversiegelung verbundenen stadtklimatischen
Veranderungen bleiben auf das Plangebiet beschrankt, Auswirkungen im Umfeld
sind auszuschlie®en. Es werden weiterhin geringe bioklimatische Belastung vorlie-

gen und gute Voraussetzungen fir eine Wohnnutzung herrschen.

Im Plangebiet ist eine minimale Verschlechterung der lufthygienischen Situation
durch die mit einer Neubebauung in aller Regel einhergehenden Luftschadstoffemis-
sionen (durch Verkehr) aber auch durch die Veranderung der Austauschverhaltnisse

zu erwarten. Die Gefahr von bedenklichen Schadstoffanreicherungen besteht aber
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nicht und es ist absehbar, dass die tatsachlich zu erwartenden Belastungen deutlich

unter den Immissionsgrenzwerten der 39. BImSchV liegen.

Eine besondere Anfalligkeit gegenliber den Folgen des Klimawandels ist fur das

Vorhaben nicht zu erkennen.

Als MaRnahmen mit Relevanz fur die stadtklimatischen Belange sind Festsetzungen
zur Dachbegriinung von Gebauden und Tiefgaragen, die Begriinung vor einer be-
stehenden Brandmauer sowie Festsetzungen zum Erhalt und gegebenenfalls zum

Ersatz von Einzelbdumen vorgesehen.
Bewertung

Das Vorhaben fuhrt insbesondere in Folge der geplanten Versiegelungen zu einer
minimalen Veranderung der gelandeklimatischen Verhaltnisse bei der Temperatur-
ausgleichsfunktion, weniger hingegen bei Luftregenerations- und Luftleitungsfunk-
tion. Diese Veranderungen bleiben aber auf das Plangebiet beschrankt. Aus diesem
Grund und weil der Flache kein spezielles lufthygienisch-klimatisches Ausgleichspo-
tential fir belastete Flachen im naheren Umfeld zukommit, ist von nicht erheblichen

negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima auszugehen.

Negative Veranderungen werden auch durch die mit der Bebauung einhergehenden
Luftschadstoffemissionen (durch Verkehr) verursacht. Diese sind jedoch angesichts
der weitgehend offenen Anstromungsverhaltnisse auf des unmittelbar an groRe Frei-

flachen angrenzenden Plangebietes als nicht erheblich negativ zu bewerten.

Die Analyse der klimatisch-lufthygienischen Verhaltnisse lasst keine Aspekte erken-

nen, die einer Realisierung des Vorhabens entgegenstehen.

Die Inanspruchnahme ist - verbunden mit der geplanten Dachbegriinung - als

umweltvertraglich zu beurteilen.

Landschaft und Ortsbild
Bestand

Pragend fir das Ortsbild ist die teilweise deutlich als abgangig erkennbar hetero-
gene Bebauung, die einen Ubergangszustand zwischen Aufgabe der ehemaligen
Nutzung und einer neuen Nutzung anzeigt. Die Gehdlzbestdnde haben keine pra-
gende Wirkung, da sie fast vollstandig durch die baulichen Anlagen sichtverschattet
sind. Vorgarten sind nicht ausgebildet, dementsprechend bestehen auch keine Ein-
friedungen. Ausgenommen ist dabei das Grundstick Kirchhofstrafe 65, bei dem
eine ca. 1,5 m hohe Einzdunung und ein heterogener Griinbestand sehr geringer

Breite vorhanden ist.
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2.6.1

Die nicht mehr genutzten Bereiche der Vorhabenflache werden informell genutzt.
Das Betriebsgelénde des Friedhofes ist fiir die Offentlichkeit nicht zugénglich). Auf-
grund des dichten Gehdlzbestandes sowie der baulichen Anlagen bestehen keine

Uber das Plangebiet hinausreichenden Blickbeziehungen.

Prognose der Auswirkungen und vorgesehene MaRnahmen

Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild sind wegen der weitgehenden
Sichtverschattung durch Gebaude auszuschlieen bzw. durch den Ersatz abgangi-

ger Bausubstanz durch Neubauten positiv zu werten.

Derzeit nicht abschlieRend geklart ist der Entfall von StraRenbaumen an der Kirch-
hofstralRe (aulerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes). Diese sind im
Sinne einer Worst-Case-Betrachtung derzeit als Verlust zu verzeichnen. Fir diesen
Fall bedarf es einer Regelung zum Ersatz, der als Hinweis in den Bebauungsplan

aufgenommen wird.
Von dem Vorhaben sind keine ausgewiesenen Erholungsflachen direkt betroffen.

Als MaBnahmen mit Relevanz fiir das Ortsbild sind Festsetzungen zur Dachbegri-

nung und zum Erhalt von Einzelbdumen vorgesehen.
Bewertung

Durch die Realisierung der Ziele des Bebauungsplanes werden keine grundlegen-

den Veranderungen des Ortsbildes vorgenommen.

Die Analyse zum Schutzgut Landschaft I&sst somit keine erheblichen Restriktionen
fur die angestrebte stadtebauliche Nachnutzung erkennen. Die Inanspruchnahme
ist verbunden mit der geplanten Dachbegriinung und den weiteren PflanzmaR-

nahmen als umweltvertréaglich zu beurteilen.

Mensch, seine Gesundheit und Bevolkerung insgesamt

Bestand und Prognose der Auswirkungen

Teilaspekt Lairm

Das Plangebiet liegt im schalltechnischen Einwirkungsbereich von Stral’en- und

Schienenlarm.

Westlich angrenzend an das Plangebiet verlauft die Kirchhofstralie, sudlich verlauft
die Bahnstrecke 2671 Abschnitt Hilden Sud bis Solingen Vogelpark der Deutschen
Bahn AG auf einem erhoht liegenden Bahndamm. Die Bahnstrecke 2671 wird sid-

lich mit einer Briicke Uber die KirchhofstralRe gefiihrt. Von der Kirchhofstral3e knickt
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nordlich des Plangebiets die Heiligenstralte ab. Die an das Plangebiet angrenzende

Remigius Klinik bedarf als gewerbliche Anlage einer Berlcksichtigung.

Zum Vorhaben wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt. Dieser liegen un-
ter anderem die Daten zum Verkehrsaufkommen aus dem zum Bebauungsplan er-
stellten Verkehrsgutachten zugrunde. Dieses Gutachten macht Angaben zum allge-
meinen Verkehrsanstieg in den Jahren 2021 bis 2030 und zum Verkehrsanstieg auf

der Kirchhofstral3e, die durch das Planvorhaben verursacht werden.

Analysefall 2022

Die Untersuchungen zeigen, dass sich bereits im Bestand durch die Gerdusche aus
StraRen- und Schienenverkehr rechnerische Uberschreitungen der schalltechni-
schen Orientierungswerte nach DIN 18005-1 fiir Allgemeine Wohngebiete von 55
dB(A) tags und 45 dB(A) ergeben. Die Uberschreitungen treten insbesondere tags
im Bereich der Kirchhofstral’e an den zur Stralte zugewandten Fassadenseiten und
nachts an der siidlichen Bahntrasse auf. Die Uberschreitungen betragen bis zu 18
dB(A) gegeniiber den schalltechnischen Orientierungswert der DIN 18005 und bis

zu 13 dB(A) gegeniiber den Immissionsgrenzwerten nach 16. BImSchV.

Im Analysefall kommt es im sudlichen Plangebiet im Bestand zu einer Uberschrei-

tung der Zumutbarkeitsschwelle von 60 dB(A) nachts.

Prognosenullifall 2030

Fur den Prognosenulifall mit Bestandsbebauung und der Verkehrsentwicklung flr
das Jahr 2030 erhéhen sich die Beurteilungspegel gegeniber des Analysefalls 2022
im Tageszeitraum durch Stralenverkehrsgerdusche um ca. 1 dB(A). Im Nachtzeit-
raum kommt es rechnerisch infolge einer geringen Verkehrsabnahme teils zu einer

Reduzierung des Beurteilungspegels von ca. 1 dB(A).

Prognoseplanfall 2030 (Bestandsgebaude)

Infolge der geplanten Bebauung unter Berlcksichtigung der Verkehrsbelastungen
im Jahr 2030 einschlieBlich des Verkehrs auf der PlanstraRe kommt es auflerhalb
des Plangebiets an der KirchhofstralRe 94 zu einer Erhéhung des Beurteilungspegels

von bis zu 1,3 dB(A) im Tageszeitraum und 1,2 dB(A) im Nachtzeitraum.

An den Bestandsgebauden kommt es nicht zu einer erstmaligen Uberschreitung der

Referenzwerte fir Zumutbarkeitsschwelle von tags 70 dB(A) und nachts 60 dB(A).
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Gewerbliche Larmbelastungen

Da die gewerblichen Nutzungen innerhalb des Plangebiets klnftig entfallen sind
diese schalltechnisch nicht relevant. Die Kliniknutzung muss bereits an den Immis-
sionsorten, die dem Klinikum am nachstgelegen sind, die Immissionsrichtwerte der
TA-Larm einhalten. Die dem Klinikum nachstgelegenen Immissionsorte befindet sich
unmittelbar angrenzend an das Klinikum. Eine potentiell kritische Gerauscheinwir-
kung des Klinikums auf die weiter entfernt geplante Planbebauung des Bebauungs-
plans Nr. 261 ,Kirchhofstralte 61 - 73" ist somit nicht zu besorgen und es handelt

sich demnach auch nicht um eine heranriickende Wohnbebauung.

Auswirkungen des Vorhabens auf das Umfeld

Fir die Fassaden der geplanten Bebauung entlang der Kirchhofstralte ergeben sich
rechnerische Uberschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte von bis zu
13 dB(A) im Tageszeitraum und bis zu 13 dB(A) im Nachtzeitraum. Dabei wird die
Zumutbarkeitsschwelle von tags 70 dB(A) und nachts 60 dB(A) unterschritten. In
zweiter Reihe hinter der Randbebauung ergeben sich ca. 10 - 15 dB niedrigere Be-

urteilungspegel.

Die PlanstralRe soll nicht 6ffentlich gewidmet werden, sondern bleibt Sondereigen-
tum der Wohngemeinschaft. Sie wird jedoch als private ErschlieBungsstralie 6ffent-
lich zuganglich sein, wodurch sie einen 6ffentlichen Charakter erhalt. Es wird eine
Beurteilung nach der 16.BImschV durchgeflihrt. Die alleinige Zusatzbelastung der
PlanstraRe fiihrt nicht zu Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte der
16.BImSchV an der Bestandsbebauung. Die Erhéhung der Gesamtbelastung durch
die Planstralle betragt maximal 1,3 dB(A) tags und 1,2 dB(A) nachts.

Teilaspekt Freiraumversorgung

Das Plangebiet liegt am Rande der Innenstadt von Hilden und ist von weitern Sied-
lungsflachen sowie den ebenfalls fir die Naherholung genutzten Freiflachen des
Friedhofes umgeben. Sie hat keine Versorgungsfunktion fiir benachbarte Siedlungs-

flachen und ist nicht offentlich erschlossen.

Eine weitergehende Analyse kann daher unterbleiben.
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A

2.6.3

Vorgesehene MaRnahmen

Teilaspekt Larm

Aktive Schallschutzmalinahmen, z.B. abschirmende Elemente oder eine VergroRe-
rung des Abstandes zu den betreffenden Schallquellen kommen auf Grund der To-
pografie des Plangebiets und den Positionen der Schallquellen nach Einschatzung

des Gutachters nicht in Betracht.

Der Gutachter empfiehlt daher fir Schlafrdume und ggf. weitere Aufenthaltsraume
den Einbau einer schallgeddmmten oder fensterunabhéngigen Liftungseinrichtung
zur Sicherstellung eines hygienischen Luftwechsels fir die Fassadenbereiche, an
denen ein Beurteilungspegel von Lm > 45 dB(A) Uberschritten wird. Dieser Empfeh-
lung wird durch entsprechende Festsetzungen entsprochen. Schlafrdume zur Kirch-
hofstralRe (Gebaude WA1, WA3 und WAS8) werden durch Festsetzung ausgeschlos-

sen.

Teilaspekt Freiraumversorgung

Es sind keine MaRnahmen zur 6ffentlichen Freiraumversorgung geplant oder ange-

sichts der Nutzung erforderlich.

Bewertung
Mit dem Vorhaben ist nutzungsbedingt eine geringe Zunahme der La&rm- und Luft-

schadstoffemissionen im Plangebiet wie auch in seinem Umfeld verbunden. Diese

trifft aber auf eine schon hohe Ausgangsbelastung.

Den zum Schutzgut Mensch in unterschiedlichen Gesetzen und untergesetzlichen
Regelungen formulierten Zielen wird daher durch passive LarmschutzmalRnahmen

entsprochen, die Anspriiche an gesunde Wohnverhaltnisse sicherstellen.

Baubedingt, also zeitlich begrenzt, sind Schadstoffe, vor allem aber Larmbelastun-

gen durch den Baustellenverkehr absehbar.

Die Analyse der auf das Schutzgut Mensch bezogenen Aspekte lasst keine Ge-
sichtspunkte erkennen, die einer Realisierung des Vorhabens prinzipiell entgegen-

stehen. Die Inanspruchnahme ist als umweltvertraglich zu beurteilen.
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2.7.2

2.8

2.81

2.8.2

2.8.3

Kultur und Sachgiiter
Bestand

Das Gebaudeensemble Kirchhofstralde 73 steht teilweise unter Denkmalschutz, im
Untersuchungsraum sind keine Bodendenkmale bekannt. Das Baudenkmal ist vom

Vorhaben nicht betroffen und wird planungsrechtlich gesichert.

Sonstige Kultur- oder Sachgliter, die einer besondere Berlicksichtigung im Rahmen

der Umweltpriifung beddirfen sind nicht bekannt.
Bewertung

Die Analyse zu Kultur- und Sachgltern lasst keine Restriktionen fir die angestrebte

stadtebauliche Nachnutzung erkennen.

Sonstige Belange des Umweltschutzes
Sachgerechter Umgang mit Abfillen und Abwassern

Mit Realisierung der Planung werden bau- und nutzungsbedingt Abfalle und Abwas-
ser anfallen. Diese entsprechen in Menge und Zusammensetzung den bei einer Ge-
werbebebauung ublicherweise zu erwartenden. Es ist vorauszusetzen, dass mit die-
sen entsprechend der rechtlichen Anforderungen und der kommunalen Satzungen
zur Entwasserung und zur Abfallentsorgung sachgerecht umgegangen wird. Insbe-
sondere ist vorauszusetzen, dass bei der Verbringung von Bodenaushub die erfor-

derlichen Verwertungsnachweise erbracht werden.

Der sachgerechte Umgang mit Abfallen und Abwassern allgemein ist im Plangebiet
durch Einhaltung der einschlagigen Gesetze, Regelwerke und 6rtlichen Satzungen
sichergestellt. Besonderer stadtebaulicher Regelungen im Bebauungsplan bedarf es
nicht. Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten, die einer Re-

gelung im Rahmen der Bauleitplanung bedurfen.

Erneuerbare Energien und effiziente Nutzung von Energie

Es werden keine Festsetzungen getroffen, die den Einsatz erneuerbarer Energien
oder eine besonders effiziente Nutzung von Energie vorschreiben, die tber die oh-

nehin geltenden Vorgaben des Gebaudeenergiegesetzes hinausgehen.
Eingesetzte Techniken und Stoffe

Uber die zur Umsetzung der generellen Planungsziele eingesetzten Baumaterialien
und Bauverfahren liegen noch keine Erkenntnisse vor. In den nachgelagerten Bau-

genehmigungsverfahren werden alle Vorkehrungen getroffen, die zur Vermeidung
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negativer Auswirkungen auf Natur und Umwelt erforderlich sind. Eine den einschlia-
gigen Gesetzen, Regelwerken und drtlichen Satzungen entsprechende Vorgehens-
weise ist auf diesem Wege sichergestellt. Es sind keine erheblichen negativen Aus-

wirkungen zu erwarten, die einer Regelung im Rahmen der Bauleitplanung bedurfen.

Die Klarung der Nachhaltigkeit generell gesetzlich zulassiger Baumaterialien und
Bauverfahren ist in der Regel nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Da im Plange-
biet keine besonderen Anforderungen an die Bauweise verfolgt werden (z.B. in Hin-
blick auf eine Uber die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Bauweise), wird

dieser Aspekt an dieser Stelle nicht vertieft dargestellt.
Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete

Im naheren Umfeld sind keine weiteren Planungen bekannt, bei denen eine Einbe-
ziehung kumulierender artenschutzrechtlicher Wirkungen im Rahmen der Umwelt-
prufung erforderlich ist.

Wechselwirkungen

Wechselwirkungen sind die Wirkungsbeziehungen innerhalb und zwischen den
Schutzgutern respektive zwischen den verschiedenen Teilen des Naturhaushaltes
(Boden, Klima, Luft, biotische Ausstattung) wie auch zwischen diesen und den
menschlichen Nutzungsanspriichen (beispielsweise Naherholung, landwirtschaftli-
che Nutzung). Sie sind vielfaltiger Art und durch ein enges Netz an Wechselwirkun-
gen gekennzeichnet. Selbst innerhalb eines Schutzgutes kann es zu Auswirkungen
kommen, die einander entgegengesetzt zu bewerten sind. So wird die Wieder-
verndssung einer Flache durch Herstellung eines geringeren Grundwasserflurab-
standes mittels Abgrabung mdglicherweise positiv auf das Biotopentwicklungspo-
tential aber negativ auf die Ertragsfunktion des Bodens wirken. Die Wiederbewal-
dung einer Offenlandflache fuhrt zwar Uber die Sukzession zu einem naturrdumlich
typischen Biotoptyp, kann aber fiir den Artenschutz auch negative Folgen zeigen,
da viele der in Deutschland gefahrdeten Arten auf magere und oftmals schutter be-

wachsenen Offenlandflachen angewiesen sind.

Die Wechselwirkungen werden im Rahmen der Umweltpriifung indirekt durch die
beschriebenen Auswirkungen auf die einzelnen Schutzguter erfasst und beurteilt.
Als Wechselwirkung ist zum Beispiel die - bezogen auf den gesamten Grundwas-
serleiter - geringflgige Veranderung der Grundwasserneubildung und des Grund-
wasserdargebotes durch die Versiegelung (Schutzgut Boden) und die damit eben-

falls einhergehende Veranderung der gelandeklimatischen Verhaltnisse zu nennen.
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Mit dartiberhinausgehenden und fiir die Bewertung entscheidenden Wechselwirkun-

gen ist nicht zu rechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes

bei Nichtdurchfihrung der Planung

5

Im Falle einer Nichtdurchflihrung des B-Planes wird der aktuelle Umweltzustand na-
hezu bestehen bleiben. Anderungen sind mit Ausnahme einer Neubebauung im vor-
handenen Umfang nicht zu erwarten da das Hinterland auch nach § 34 BauGB

grundsatzlich nicht bebaubar ware.

Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verminderung

und Verringerung sowie zum Ausgleich

5.1

5.2

Vermeidung und Minderung

Der Vermeidung und Minderung von erheblichen Umweltauswirkungen dienen ins-
besondere die Festsetzungen zur maximal zulassigen Ausnutzung der Baugrund-
stlicke und zur maximal zulassigen Gebaudehdhe, insofern sie durch Ausnutzung
der bauordnungsrechtlich zulassigen Nutzungsdichte eine flachensparende Bau-
weise verbunden mit einem angemessenen Anteil an unversiegelten Flachen sicher-

stellen.

Die Festsetzungen zur Dachbegrinung und zum Erhalt altere Einzelbdume dienen
insbesondere der Verringerung negativer Umweltauswirkungen auf das Gelande-
klima und das Ortsbild.

Naturschutzrechtliche Kompensation nach Numerischer Bewertung
von Biotoptypen

Fir die Ermittlung des fur eine Vollkompensation notwendigen Umfangs von Kom-
pensationsmaflinahmen wird das Verfahren gemafl ,Numerische Bewertung von Bi-
otoptypen fiir die Bauleitplanung in NRW" (LANUV NRW, 2008) zugrunde gelegt.

Da auf dem Grundstick Kirchhofstrale 73 keine neuen Baurechte entstehen und
durch die Festsetzung einer privaten Grinflache auch keine spatere Bebauung nach
§ 34 BauGB moglich ist, wird diese Flache nicht in die Eingriffs-Ausgleich-Bilanz

aufgenommen.

Fir den Ausgangs- wie den Zielzustand auf den Vorhabenflachen werden die me-
thodisch vorgegebenen Werte herangezogen. Auf- oder Abwertungen werden nicht
vorgenommen. Die Biotopcodes des Bewertungsverfahrens sind in der Bilanztabelle

ausgewiesen.
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Fur den Zustand nach Umsetzung der Festsetzungen des B-Planes sind die Vorga-
ben zur Dachbegriinung und die teilweise vorgesehene nachgeschaltete Versicke-

rung zu berucksichtigen.

Auf dieser Grundlage errechnet sich gemall den Angaben in der nachfolgenden Ta-

belle ein rechnerisches Defizit von 3.588 Punkten.

Die vollstandige rechnerische Kompensation wird auf einem Teil der anerkannten
Okokontoflache ,Gétzenberg* in Ratingen. Das Okokonto umfasst zwei TeilmaRnah-
men: die Schaffung standortgerechten Laubwald durch Nutzungsverzicht (damit wird
die bereits vorhandene hohe 6kologische Wertigkeit und deren dauerhafter Fortbe-
stand gesichert) und die Entwicklung von artenreichem Extensivgriinland auf ehe-
mals intensiv landwirtschaftlich als Acker und Griinland genutzten Teilflachen. Fir
die bendtigten 3.588 OWE wird eine Flache von 970 m? beansprucht, die auf der
Flache Gemarkung Homberg, Flur 7, Flurstiick 9 in Ratingen nachgewiesen werden.

= \ .
= -t |8 2 ol e | £
g E2 ss 2,3 Elggtis
g = e 2|t <€ R 25 S B E e ¥
% o ° 9 S 5 2 0 3 5| 9 S
B < 6 @& | 32 & 2! G |6 & =&
Gebaude und sonstige bauli- | 3.455| 0 0 | Wohnbauflidche (GRZ 0,4;
che Anlagen (HN1, HN2, 7.245 m?)
HT1) (Biotopcode* 1.2) 60 % versiegelte Flache 4420 O 0
Gartenflache (HJO) (struktur- | 3.940| 3 | 11.820 darin je 80 % der 930| 0,5 465
reich mit mehr als 50 % ein- Dachfléchen in WA 3, 5, 6, 7
heimischer Geholze) ein- sowie extensiver Begriinung
schlieRlich kleiner Ziergrin- (Biotopcode* 4.1)
flachen (HM4, BDO, BD5)
(Biotopcode* 4.4)
darin versiegelte Fliche mit | 3.630 | 0,5 1815
nachgeschalteter Versickerung
(WA 3, 5, 5, 7 und private Ver-
kehrsfliche) (Biotopcode* 1.2)
40 % Gartenanteil 2950 | 2 5.900
(Biotopcode* 4.3)
Fassadenbegriinung (2 x 13 m) 26| 2 52
Summe 11.820 8.070
Differenz -3.588
*Biotopcode = Code gem. LANUV 2008

Abb. 24: Tabelle Kompensationsbedarf
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6.1

6.2

6.3

71

7.2

Anderweitige Planungsmaoglichkeiten

Untersuchung von unterschiedlichen Standorten fiir die beabsichtigte
Siedlungsentwicklung
Eine Untersuchung alternativer Standorte im Stadtgebiet war nicht Gegenstand der

verbindlichen Bauleitplanung.

Untersuchung von unterschiedlichen Nutzungen am beabsichtigten
Standort

Fir den Geltungsbereich des B-Planes waren andere Nutzungen nicht Gegenstand
der verbindlichen Bauleitplanung, da die beabsichtigte wohnungsbauliche Erweite-

rung ausdriickliches und einziges Ziel der Bauleitplanung ist.

Planungsalternativen am beabsichtigten Standort

Der Bebauungsplan hat im Laufe des Verfahrens nur kleinere Anderungen im Detail

erfahren, die keine Relevanz firr die umweltbezogenen Auswirkungen hatten.

Zusatzliche Angaben

Methodik der Umweltprufung und Schwierigkeiten bei der Ermittlung
der Auswirkungen

Der Umweltprifung liegen die unter Kapitel 7.4 verzeichneten Gutachten zugrunde,
die jeweils auf Grundlage aktueller fachlicher Anforderungen erstellt und durch die
jeweils zustadndigen Fachamter gepruft wurden. Es wurden dazu die neuesten je-
weils verfigbaren Datengrundlagen verwendet bzw. dort, wo die Datengrundlagen

nicht hinreichend waren, erganzende Erhebungen vorgenommen.

Unter Zugrundelegung der Aussagen in den verzeichneten Gutachten ergaben sich
keine Schwierigkeiten bei der Ermittlung und Bewertung der im Rahmen der Planung

zu behandelnden Fragestellungen.

MaBnahmen der Uberwachung

Auf der Grundlage des § 4c BauGB ist die Gemeinde verpflichtet, erhebliche Um-
weltauswirkungen, die infolge der Durchfiihrung des Vorhabens unvorhergesehen
eintreten kdnnten, zu Uberwachen. Die Uberwachung soll die Gemeinde in die Lage
versetzen, Auswirkungen friihzeitig zu erkennen und geeignete Gegenmalinahmen

zu ergreifen. Dieses so genannte Monitoring umfasst die Beobachtung,

buro stadtVerkehr

78:



Bebauungsplanverfahren Nr. 261 — Begrtindung mit Umweltbericht -

Entwurf

7.3

Uberwachung und Kontrolle der im Bebauungsplan festgesetzten Mainahmen zur
Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf die

Umwelt.

Zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die Uberpriifung des Vollzugs der
festgesetzten Begrinungsmaflnahmen vorgesehen. Weitergehende Monitoring-

MaRnahmen erscheinen nicht erforderlich.

Dariber hinaus sind nach § 4 Abs. 3 BauGB die Fachbehoérden (z.B. Abteilung 5 der
Bezirksregierung, vormals Staatliches Umweltamt) nach Abschluss des Bauleitplan-
verfahrens im Rahmen ihrer bestehenden Uberwachungssysteme in der Verpflich-
tung, die Gemeinde zu unterrichten, ob nach ihren Erkenntnissen bei der Realisie-
rung des Bauleitplans insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen

auf die Umwelt zu erwarten sind.

Zusammenfassung

Vorgesehen ist die Errichtung eines Wohngebietes mit den erforderlichen Erschlie-

Rungsflachen auf einer Flache von ca. 0,96 ha.

Die Beurteilung der landschaftsékologischen Situation, der erkennbaren Auswirkun-
gen des Vorhabens und der méglichen Ma3nahmen zur Minderung und Vermeidung
von negativen Auswirkungen auf die Umwelt lassen erkennen, dass das Vorhaben
negative Auswirkungen auf verschiedene Schutzgiter hervorrufen wird. Aufgrund
der vorgesehenen Minderungsmalinahmen werden die negativen Auswirkungen in
angemessenem Umfang vermieden und vermindert bzw. kompensiert. Die Umwelt-

belange stehen dem Vorhaben dementsprechend nicht prinzipiell entgegenstehen.
Ausschlaggebend fir diese Einschatzung sind folgende Aspekte:

e Essindim Bereich der geplanten BaumalRnahmen ausschlief3lich Boden be-
troffen, die lediglich eine durchschnittliche Leistungsfahigkeit im Naturhaus-
halt (Ertragsleistung, Regelungsfunktion im Stoff- und Wasserhaushalt) auf-
weisen und daher keines besonderen Schutzes bedurfen.

e Wesentliche Veranderungen an der Struktur von Oberflachengewéassern
oder am Grundwasserstand sind infolge der Realisierung des Vorhabens
nicht absehbar. Es werden keine ordnungsbehoérdlich festgesetzten oder
vorlaufig gesicherten Uberschwemmungsgebiete in Anspruch genommen.

e Die Gefahr der Uberschreitung von Immissionsgrenzwerten fir Luftschad-
stoffe besteht nicht.

e Esist zwar eine leichte Veranderung der geldndeklimatischen Bedingungen

im Plangebiet absehbar, diese beschrankt sich aber auf das Plangebiet. Die
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Flache erbringt keine spezifischen lufthygienisch-klimatischen Ausgleichs-
funktionen fir belastetet Flachen in ihrem Umfeld.

e Die Einhaltung der zulassigen Immissionsrichtwerte fur La&rmbelastungen in
den angrenzenden Wohnbauflachen ist gewahrleistet.

e Es sind ausschlielllich Flachen mit Biotoptypen geringer bis mittlerer Quali-
tat und guter Wiederherstellbarkeit betroffen. An der Struktur und Stérungs-
intensitat im Umfeld des Plangebietes werden sich keine wesentlichen Ver-
anderungen ergeben. Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stédnde nach § 44 BNatSchG durch die Realisierung der Planung ist insbe-
sondere vor dem Hintergrund der gesetzlichen Regelungen in
§ 44 Abs. 5 BNatSchG bei Beachtung einschlagiger SchutzmalRnahmen
ausgeschlossen.

e Es werden keine flr die Erholung zentralen Flachen in Anspruch genom-
men. Vorhandene Wegebeziehungen am Rande des Plangebiets bleiben
erhalten.

¢ Eine Betroffenheit von Sach- oder Kulturgtitern ist auszuschlie3en.

Es handelt es sich um einen - bezogen auf die Standortpotenziale - ausgleichbaren

Eingriff in Natur und Landschaft.

Bei dauerhaftem Verzicht auf die Umsetzung des Bebauungsplanes wiirden

voraussichtlich die vorhandenen Nutzungen bestehen bleiben.

Quellen

Im Rahmen der Planerstellung wurden die umweltbezogenen Auswirkungen der
Ziele und Festsetzungen des Bebauungsplanes geprift. Grundlage der Ermittlungen

sind unter anderem folgende zum Bebauungsplan erstellten Gutachten:

Buro StadtVerkehr Planungsgesellschaft mbH & Co. KG (2023): Verkehrsgutachten
im Rahmen des B-Planverfahrens Nr. 261 fur den Bereich ,Kirchhofstralte® in Hilden.
Gutachten mit Stand vom 19.07.2023.

GEONET-Umweltconsulting GmbH (2009): Klima- und Immissionsdkologische
Funktionen im Stadtgebiet von Hilden. Gutachten im Auftrag der Stadt Hilden mit
Stand von August 2009.

Hansen + Partner Ingenieure GmbH (2025): Schalltechnische Untersuchung zum
Bebauungsplanverfahren Nr. 261 ,Kirchhofstrale 61 — 71* in 40721 Hilden. Gutach-
ten mit Stand vom 18.08.2025.

buro stadtVerkehr
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Leinfelder Ingenieure GmbH (2024): Starkregenuntersuchung geplante Bebauung
KirchhofstraRe Erlduterungsbericht zum Oberflachenabflussmodell. Gutachten mit
Stand von November 2024.

Leinfelder Ingenieure GmbH (2025): Lageplan Entwasserungskonzept mit Stand
vom Gutachten mit Stand vom 05.02.2025.

Steinberg, Veronika (2023): Hydrogeologische Gutachten zur Versickerungsfahig-
keit — Kirchhofstral3e 61 bis 73 in Hilden. Gutachten Nr. DV 23.05.07 mit Stand vom
25.05.2023 im Auftrag der IM Montain Blue GmbH.

Steinberg, Veronika (2023): Gutachten zu den Boden- und Baugrundverhaltnissen
— Orientierende Baugrunduntersuchung - Kirchhofstrafe 65 und 67 in Hilden. Gut-
achten Nr. DV 19.06.14 mit Stand vom 17.10.2019 im Auftrag der Tecklenburg

GmbH Bauunternehmung.

Umweltbiro Essen (2023): Gutachterliche Einschatzung zur Betroffenheit der Be-
lange des Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG Artenschutzpriifung Stufe 1 — Vor-
prifung mit Auswertung erganzender Untersuchungen. Gutachten mit Stand vom
23.05.2023. Essen.

Umweltbiiro Essen (2026): Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungs-
plan Nr. 261 fur den Bereich Kirchhofstral3e in Hilden. Gutachten mit Stand von Ja-

nuar 2026. Essen.

Auflerdem wurden Angaben in den 6ffentlich zuganglichen Informationssystemen
der Stadt Hilden sowie verschiedener anderer Dienstanbieter (insbesondere des

Landes NRW) ausgewertet. Dazu gehdéren insbesondere:

e https://www.geoportal.nrw/fachportale

e https://www.elwasweb.nrw.de

e https://www.uvo.nrw.de

o https://www.lanuv.nrw.de/landesamt/daten_und_informationsdienste/info-

systeme_und_datenbanken/

e http://www.gd.nrw.de

Hilden, den 22.01.2026
Dipl.-Ing. Alexander Denzer
Stadtplaner AKNW

Biro StadtVerkehr Planungsgesellschaft mbH&CO. KG
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Von: Liegenschaften RZ Meuss

An: I bucro-stadtverkehr.de

Betreff: AW: Bebauungsplan Nr. 261 frilhzeitige Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager dffentlicher Belange
an der Aufstellung von Bauleitplédnen (gem. § 4 Abs. 1 BauGB)

Datum: Mittwoch, 6. September 2023 12:20:45

Sehr geehrter Herr -

vielen Dank fir Ihre Mitteilung vom 04.09.2023.
Wir haben diese an die Fachabteilung weitergereicht und auf unsere Belange gepruift.
Anbei unsere Stellungnahme:

Wir haben keine Versorgungsleitungen im gekennzeichneten Bereich.
Es bestehen keine Einwdnde gegen das Vorhaben, da unsere Belange nicht beriihrt werden.

Mit freundlichen Grulsen
Stellungnahmen RZ Neuss

Westnetz GmbH

Regionaltechnik und Produktmanagement
Regionalzentrum Neuss

CollingstraRe 2, 41460 Neuss

Geschaftsfunrung: [ NG

Sitz der Gesellschaft: Dortmund
Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund
Handelsregister-Nr. HRB 30872

USt-IdNr. DE325265170

Gesendet: Dienstag, 5. September 2023 07:25

An: Liegenschaften RZ Neuss <liegenschaften-rz-neuss@westnetz.de>

Betreff: WG: Bebauungsplan Nr. 261 frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager
offentlicher Belange an der Aufstellung von Bauleitpldnen (gem. § 4 Abs. 1 BauGB)

Betreff: Bebauungsplan Nr. 261 frihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager
offentlicher Belange an der Aufstellung von Bauleitplanen (gem. § 4 Abs. 1 BauGB)

Einige Personen, die diese Nachricht erhalten haben, erhalten nicht oft eine E-Mail von {  EEEEEENENEGNG
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Ein Unternehmen der OGE
Netzauskunft

Telefon 0201/36 59 - 500
PLEdoc GmbH - Postfach 12 02 55 - 45312 Essen E-Mail netzauskunft@pledoc.de

buro stadtVerkehr Planungsgesellschaft mbH & Co. KG

Bahnhofsallee 11 Durchwahl

40721 Hilden

Ihr Zeichen lhre Nachricht vom  Anfrage an unser Zeichen Datum
04.09.2023 PLEdoc 20230900888 07.09.2023

Bebauungsplan Nr. 261 ,,KirchstraBe“ in Hilden; Hier: fruhzeitige Beteiligung der
Behorden und sonstiger Trager offentlicher Belange an der Aufstellung von
Bauleitplanen (gem. § 4 Abs. 1 BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf Ihre 0.g. MalRnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns
verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeflhrten Eigentumer bzw. Betreiber
von der geplanten Mallnahme nicht betroffen werden:

+ OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen

+ Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen

+ Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nurnberg

« Mittel-Europaische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen

+ Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen

» Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund

« Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen

« Uniper Energy Storage GmbH, Disseldorf: Erdgasspeicher Epe, Eschenfelden,
Krummhorn

Hinsichtlich der MalRnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen
entnehmen wir den Unterlagen, dass die Kompensationsmalinahmen erst im weiteren
Verfahren festgelegt werden bzw. keine Erwahnung finden.

Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Ausgleichsflachen eine
Betroffenheit von uns verwalteter Versorgungseinrichtungen nicht auszuschliel3en ist. Wir
bitten um Mitteilung der planexternen Flachen bzw. um weitere Beteiligung an diesem
Verfahren.

MaRgeblich fiir unsere Auskunft ist der im Ubersichtsplan__markierte Bereich.
Dort dargestellte Leitungsverlaufe dienen nur zur groben Ubersicht.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer
erneuten Abstimmung mit uns.

Zerlifziert nach
DIM EN 150 8001:2015

Seite 1 von 2
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Ein Unternehmen der OGE

Mit freundlichen GrifR3en
PLEdoc GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gultig-

Anlage(n)
Ubersichtskarte © NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2020 / geoGLIS OHG (p) by Intergraph

Datenschutzhinweis:

Im Rahmen der Netzauskunft, werden die von lhnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung
Ihres Anliegens und zur Kontaktaufnahme mit lhnen verarbeitet. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. ¢
DSGVO. Die Aufbewahrungs- bzw. Loschungsfrist betragt 10 Jahre, sofern nicht bei einer von uns jahrlich durchgefiihrten
Uberpriifung ein Zweckfortfall der Aufbewahrung festgestellt wird.

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Léschung oder Einschrénkung und Ubertragbarkeit der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten. Zudem haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten.

Seite 2 von 2 zum Schreiben 20230900888 vom 07.09.2023 an buro stadtVerkehr Planungsgesellschaft mbH & Co.
KG
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Wir sind das neanderland «: Kreis Mettmann

& -
Postanschrift; Kreisverwaltung Mettmann - Postfach - 40806 Mettmann Der Landrat
-per Email an-

Buro stadtVerkehr
Planungsgesellschaft mbH & Co. KG

Mittelstr. 55
40721 Hilden
N Ihr Schreiben vom 04.09.2023 Auskunft erteilt F
Aktenzeichen 61-1-gon/HI/BP261-4-1 Zimmer .
Datum 05.10.2023 Tel. 02104 99- 2633
Bitte geben Sie bei jeder Fax 02104 99- 84-2633 _
Antwort das Aktenzeichen an. E-Mail B G kreis-mettmann.de

Stadt Hilden - Bebauungsplan Nr. 261

Bereich: ,,KirchhofstraBe 57 - 61“

Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Zu der 0.g. Planungsmafinahme nehme ich wie folgt Stellung:

Aus Sicht der unteren Wasserbehorde:

Gegen den o.g. Bebauungsplan der Stadt Hilden bestehen aus entwasserungstechnischer Sicht
grundsatzlich keine Bedenken

Das in der Aufstellung befindliche Entwasserungskonzept ist mit der Unteren Wasserbehorde des
Kreises Mettmann abzustimmen. i
Das Plangebiet liegt aulRerhalb eines Uberschwemmungsgebietes fur ein HQ 100.

Die Starkregengefahrenkarte der Stadt Hilden zeigt Uberflutungen des Plangebietes.

Aus Sicht der unteren Bodenschutzbehorde:

Allgemeiner Bodenschutz

Der oben genannte Bebauungsplan ist ein Bebauungsplan der Innenentwicklung. Das Plangebiet ist
nahezu vollstandig mit Gebduden bebaut, so dass dem Ziel mit Grund und Boden schonend und
sparsam umzugehen entsprochen wird.

Die nach § 202 BauGB in Verbindung mit der DIN 18915 geltenden Schutzanspriche des Mutter-
bodens sind bei Errichtung oder Anderung von baulichen Anlagen im Plangebiet einzuhalten. So ist

Dienstgebaude Telefon (Zentrale) Besuchszeit Konten

Goldberger Straflte 30 02104 99-0 08:30 bis 12:00 Uhr Kreissparkasse DUsseldorf

40822 Mettmann Fax (Zentrale) und nach Vereinbarung IBAN: DE 69 3015 0200 0001 0005 04
02104 99-4444 StraBenverkehrsamt SWIFT-BIC: WELADED1KSD

Homepage E-Mail (Zentrale) 07:30 bis 12:00 Uhr und

www.kreis-mettmann.de kme@kreis-mettmann.de Do. von 14:00 bis 17:30 Unhr
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der Oberboden bei wesentlichen Anderungen der Erdoberflache bzw. bei Aushubarbeiten in nutz-
barem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schutzen.

Altlasten

Auf den im Kataster des Kreises Mettmann Uber Altlasten, altlastverdachtige Flachen, schadliche
Bodenveranderungen, Verdachtsflachen und Deponien verzeichneten Altstandort mit der Nummer
35570/22 Hi wird in der Begrindung ausreichend hingewiesen. Weitere Anregungen und Hinweise
werden seitens der Unteren Bodenschutzbehorde des Kreises Mettmann nicht vorgebracht.

Aus Sicht der unteren Immissionsschutzbehorde:

Gegen das o.g. Bauleitplanverfahren bestehen aus der Sicht des anlagenbezogenen Immissions-
schutzes keine grundsatzlichen Bedenken.

Das Plangebiet ist durch Larm vorbelastet. Die Larmeinwirkungen werden von den umliegenden
Strallen und Schienen und auch durch die angrenzenden gewerblichen Nutzungen (u. a. Betriebs-
hof) sowie der Klinik im Park verursacht.

Das Plangebiet soll als allgemeines Wohngebiet (WA1 bis WA9) ausgewiesen werden.

Es wird angeregt, die Vertraglichkeit der Wohnnutzungen innerhalb des Plangebiets mit den an-
grenzenden Gewerbenutzungen und der Kliniknutzung in einer schalltechnischen Untersuchung
nachweisen zu lassen.

Aus Sicht des Kreisgesundheitsamtes:

Zu dem BP wurde ein Schallgutachten erstellt (Hansen und Partner Ingenieure, vom 12.07.23), in
dem die Auswirkungen der an das Plangebiet angrenzenden Bahnstrecke sowie der umliegenden
Strallen (insbesondere Kirchhofstrae / L 403) usw. ermittelt wurden.

In Teilen des Plangebiets werden die schalltechnischen Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur
DIN 18005 Teil 1 durch die Schallemissionen der angrenzenden Verkehrswege - zum Teil erheb-
lich - Gberschritten (tagsuber bis zu 16 und nachts bis zu 21 dB(A) fir die bestehenden Gebaude
und 14 bzw. 15 dB(A) tags / nachts fir die neu geplanten Gebaude an der Kirchhofstral3e (Progno-
seplanfall)).

In den entsprechenden Bereichen des Plangebietes sind daher gesunde Wohnverhaltnisse nur
eingeschrankt gegeben.

Zur Verbesserung der Schallsituation wurden passive Schallschutzmalinahmen fur die Wohnbe-
bauung im Plangebiet vorgeschlagen.

Die Auswirkungen des Verkehrs durch die Neuplanungen (Zusatzverkehr / Planstrale) auf die um-
gebende Wohnbebauung sind vernachlassigbar.

Die Begrindung und der Umweltbericht enthalten Angaben zur Schallsituation; im BP wurden
zeichnerische und textliche Festsetzungen gemacht sowie textliche Hinweise gegeben.

Folgendes ist hierzu anzumerken:

- Im Kartenteil des Schallgutachtens sollten die Uberschriften zu den Legenden ergéanzt werden
(Klarstellung Beurteilungspegel / mafigebliche Aulienlarmpegel 0.a.?).
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- Im Textteil des Schallgutachtens sind manche Uberschriften in den Tabellen unklar (,Beurtei-
lungspegel / 16. BImSchV* trotz des Vergleichs mit den schalltechnischen Orientierungswerten
der DIN 18005).

- Im BP wurden laut dortiger Legende ,Isophonenlinien der Larmpegelbereiche mit Angabe des
Schallpegels...” zeichnerisch dargestellt.
Die zeichnerische Darstellung ist jedoch aufgrund der weiteren zeichnerischen Darstellungen im
Plan sehr schwer erkennbar und daher teilweise nicht nachvollziehbar.
Aulerdem ist anhand der Beschreibung in der Legende nicht klar, was dargestellt wurde (Larm-
pegelbereiche / maligebliche AuRenlarmpegel?)
Die Darstellungen sollten daher nochmals eindeutiger gestaltet werden.

- Die textliche Festsetzung Nr. 11.1 scheint unvollstandig.

- Die in dem textlichen Hinweis Nr. 12 genannten mechanischen Liftungseinrichtungen sind als
textliche Festsetzung und nicht als Hinweis aufzunehmen (zumindest fur den Fall von Um- oder
Neubauten und — entsprechend der VDI 2719 - flr Bereiche, in denen nachtliche Beurteilungs-
pegel von Uber 50 dB(A) liegen).

- Gleiches gilt fir den textlichen Hinweis Nr. 11; die Grundrissgestaltung sollte ebenfalls — auf-
grund der Hohe der Schallbelastungen - textlich festgesetzt werden (zumindest fiir den Fall von
Um- oder Neubauten in den besonders betroffenen Bereichen).

- Es sollten auch Angaben zu Freibereichen gemacht werden (Garten / Terrassen / Balkone, Log-
gien), insbesondere, wenn diese in hoher larmbelasteten Bereichen vorgesehen sind, sowie die
ggfs. erforderlichen SchallschutzmaRnahmen.

Hinweis:

Zu den Friedhofsflachen ist ein ,Pietatsabstand“ von 10 m vorgesehen.

Hierzu verweise ich auf die ,Hygiene-Richtlinien fir die Anlage und Erweiterung von Begrabnisplat-

zen (NRW)“. Hierin ist vorgegeben, dass Friedhdfe gegenliber Nachbargrundstiicken durch

Baume, wintergriine Hecken oder Straucher oder Mauern hinreichend gegen Sicht abzuschirmen

sind. Dieses sollte bei den Planungen der an den Friedhof angrenzenden Flachen bericksichtigt

werden.

Aus Sicht der unteren Naturschutzbehorde:

Zu der vorgenannten Planung werden die nachfolgend naher dargestellten Hinweise und Anregun-
gen gemacht. Bedenken werden nicht vorgebracht.

Landschaftsplan:

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes. Eine Beteiligung von Beirat,
KULAN- Fachausschuss sowie Kreisausschuss ist nicht erforderlich.

Umweltpriifung/ Eingriffsregelung:

Die Planung bedingt Eingriffe in Natur und Landschaft. Zur Abarbeitung des entstehenden Aus-
gleichsbedarfs wurde ein landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt. Die Bilanzierung der Ein-
griffe ergab ein rechnerisches Defizit von 3.750 Punkten. Dem Defizit wird im weiteren Verfahren
noch eine konkrete Kompensationsmafinahme zugeordnet.
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Eine abschlielliende Stellungnahme kann erst nach Vorliegen der Planung zur Kompensations-
maflinahme abgegeben werden.

Hinweis:

Da einige Baume erhalten bleiben kénnen und sollen, sind MaRnahmen zum Baum-schutz gemaf
DIN 18920 "Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalnah-
men" (insbesondere keine Lagerung von Baumaterialien oder Bodenmassen im Kronentraufbe-
reich von Geholzen) vorzusehen, um Schadigungen aus Unachtsamkeit zu vermeiden und den
dauerhaften Erhalt des Baumbestandes sicherzustellen. Die Malinahmen sind wahrend der ge-
samten Abbruch- und Bauarbeiten aufrechtzuerhalten.

Artenschutz:

Die vorliegende Artenschutzprifung Stufe | konnte fur planungsrelevante Vogel-, Amphibien-, Rep-
tilien- oder Insektenarten das Eintreten von Verbotstatbestdnden nach § 44 BNatSchG ausschlie-
Ren.

Allerdings konnte nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass im Gebaude Sommerquartiere
von planungsrelevanten Fledermausen vorhanden waren. Eine vollstandige Kontrolle erfolgte
nicht, es wurden lediglich MalRnahmen ergriffen, die eine Tétung beim Abbruch der Gebaude aus-
schliel3en sollten. Aus Sicht der UNB kann mit den vorgeschlagenen MaRnahmen auf S. 19 der
ASP ausgeschlossen werden, dass das Verbot Nr. 1 (Tétungsverbot) des § 44 (1) BNatSchG er-
fullt wird. Bei einem Abriss ist die Einrichtung einer 6kologischen Baubegleitung vorgesehen. Die
daflir zustandige Ansprechperson mit Kontaktdaten ist der UNB zu benennen. Die UNB ist Gber die
Ergebnisse der d6kologischen Baubegleitung zu informieren.

Es ist aber nicht auszuschliel3en, dass das Verbot Nr. 3 des § 44 (1) BNatSchG (Verbot der Besei-
tigung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten) erflllt wird, da keine entsprechenden Untersuchun-
gen vorliegen. Deshalb ist es aus Sicht der UNB erforderlich, dass die verlorengehenden Habi-
tatstrukturen durch das Anbringen von Fledermausquartieren an den Neubauten ersetzt werden
und zwar sowohl in Form von Angeboten fur Tagesverstecke als auch fur Wochenstuben.

Da in jedem Fall potentielle Hangplatze verloren gehen, ist es aus gutachterlicher Sicht erforder-
lich, beim Neubau ErsatzmaBnahmen fir Fledermause vorzusehen, obgleich keine konkreten
Hinweise gefunden wurden, dass die Gebaude als Ruhe- oder Fortpflanzungsstatte fungieren. Es
wird im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung vorgeschlagen, pauschal Ersatz in Form von 10 fur
verschiedene gebdudebewohnende Arten geeignete Fledermauskasten2 — davon 2 Stlick wochen-
stubengeeignet oder als Ganzjahresquartier geeignet — an Bestandsgebaude in der naheren Um-
gebung, zumindest aber bei den Neubauten zu erbringen.

Falls diese Ersatzmalinahmen nicht durchgefiihrt werden sind aus Sicht der UNB Kartierungen
zum Ausschluss des Eintretens des Verbots Nr. 3 des § 44 (1) BNatSchG erforderlich.

In den textlichen Hinweisen werden die ErsatzmalRinahmen fir Fledermause lediglich empfohlen.

Aus Sicht der UNB stellen diese jedoch bei einem Verzicht auf Kartierungen eine verbindlich
durchzufiihrende MalRnahme dar. Die Formulierung ist an die Vorgaben aus der ASP anzupassen.

Aus planungsrechtlicher Sicht:

Der Regionalplan der Bezirksregierung Dusseldorf (RPD) stellt das Plangebiet als Allgemeinen Sied-
lungsbereich (ASB) dar.



,-...{'_V‘__-:.':-':“Kreis Mettmann

-

Blatt 5 Der Landrat

Im rechtskraftigen Flachennutzungsplan (FNP) der Stadt Hilden ist das betroffenen Gebiet als Wohn-
bauflache dargestellt. Die 0.g. Planungsmaflinahme entspricht den FNP-Darstellungen der Stadt Hil-
den.

Damit entspricht die PlanmaRnahme der beabsichtigten stadtebaulichen Entwicklung und der Be-
bauungsplan wird geman § 8 Abs. 2 BauGB aus dem FNP entwickelt.

Im Auftrag
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Stellungnahme der Stadtwerke Hilden im Rahmen der frithzeitigen Beteiligung zum Bebau-
ungsplan Nr. 261 fiir den Bereich Kirchhofstrae

Sehr geehrte Damen und Herren,

fur die Stromversorgung des Vorhabens ist die Errichtung einer Transformatorenstation innerhalb des
Plangebietes notwendig. Ein entsprechender Aufstellungsort mit einem Flachenbedarf 20 m? (4 m x
5m) ist dann zu berilicksichtigen. Der Aufstellungsort muss mit den Stadtwerken Hilden fruhzeitig abge-
stimmt werden.

Die Wasserversorgung ist gesichert. Die Hausanschllsse fur Wasser missen in direkt angrenzenden
Hausanschlussraumen zur Stralle erfolgen.

Ein Gasanschluss ist durch den Vorhabentrager nicht vorgesehen.

Eine Verlegung der Versorgungsleitungen in das Innere des Plangebietes ist mit einer Grunddienstbar-
keit realisierbar. Fir die Versorgungsleitungen ist eine Trasse innerhalb des Plangebietes ausgehend
von der Zufahrt der KirchhofstraRe zur Transformatorenstation und den Hausanschlussraumen der
Wohngebaude vorzusehen.

Eine ErschlieBung des Planungsbereichs mit Glasfaser (FTTH) aus der Kirchhofstralie ist grundsatzlich
maglich. Vorab ist noch ein Beschluss des Aufsichtsrates der Stadtwerke Hilden notwendig. Im Zuge
der ErschlieBung solite ein DN100 Kabelschutzrohr aus dem o&ffentlichen Bereich bis in den Bereich
der geplanten Hauseinfuhrungen der einzelnen Wohngebaude mitverlegt werden.

Versorgungsanfragen fur sind frihzeitig an die Stadtwerke Hilden zu stellen, um einen reibungslosen
Bauablauf zu gewahrleisten.

Mit besten Gruen

Stadtwerke Hilden GmbH

Stadiwerke Hilden GmbH Gaschaftsfiihrer Sparkasse HRV
Am Feuerwehrhaus 1 I IBAN DE83 3345 0000 0034 3109 95 BIC WELADED1VEL
40724 Hilden Aufsichtsratsvorsitzender

www.stadtwerke-hilden.de

Telefon 02103 795-0 Amtsgericht Ddsseldorf USt-ldNr.: Gl&ubiger-ID
Fax 02103 795-130 HRE 45055 DE 121 396 845 DE43SWHO00000 1478596
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Rathaus Ortsgruppe Hilden
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Kopie: |@buero-stadtverkehr.de

Hilden, 06.10.2023

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 261 gemaR § 2 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch)
in Verbindung mit § 4b BauGB (Einschaltung eines Dritten) fiir den Bereich der
Grundstiicke KirchhofstraBBe 61 - 73 — Az-ME 545/231

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei allem Verstandnis fur die Notwendigkeit, innerstadtischen Wohnraum zu gewinnen,
halten wir dieses Vorhaben aus mehreren Griinden fir Uberdimensioniert und fehlplaziert.
Wir regen daher an, die Planung dringend zu Uberdenken:

1. Es ist unverstandlich, warum in unmittelbarer Nahe des historischen Hildener
Hauptfriedhofs eine so verdichtete Bebauungsmaoglichkeit geschaffen werden soll. Beim
Blick auf die Stadtkarte zeigt sich, welche ,Ecke” hier in eine stadtklimatisch, 6kologisch und
wasserwirtschaftlich wichtige Grinflache getrieben wird.

2. Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein stadtisches Grundstiick in Anspruch genommen
werden sollte, um eine Tiefgaragenzufahrt zu errichten? Zuletzt wurde mehrfach o6ffentlich
angemerkt, dass stadtische Flachen fiir die Daseinsvorsorge fehlen. Nun soll ernsthaft ein
Teil des Friedhofsgelandes flr die Sicherstellung der privaten Stellplatzverpflichtung
bereitgestellt werden, wahrend die Stadt parallel an einem Mobilitatskonzept arbeitet?

3. Der Blrgersteig im Vorhabenbereich ist heute sehr schmal. Warum wird dieser ,grol3e
stadtebauliche Wurf* nicht genutzt, hier durch ein deutliches Zurlicklegen der Baulinie mehr

Platz fir den FuRgangerverkehr zu gewinnen?

In der Informationsveranstaltung am 24.08.2023 wurden mehrere Fragen gestellt, die noch

nur teilweise und nicht hinreichend beantwortet wurden.



Auch wurde erst auf Nachfrage klar geantwortet, dass die Vorstellung dort hauptsachlich
dem ,vorhabenbezogenen Teil des B-Planes” betraf, da mehrere Grundstlcke (Nr. 63, Nr.
69, Nr. 71 und Nr. 73) nicht in der Verfigungsgewalt des planenden Investors (Mountain
Blue GmbH?) befindet.

Die folgende Formulierung auf Seite 19 des Landschaftspflegerischen Fachbeitrags (LBP)
wirft ebenfalls mehr Fragen auf; ,Die Realisierung des Vorhabens wird voraussichtlich in
mehreren Schritten erfolgen, da fiir wesentliche Teile des nérdlichen Bereiches bereits
ein Investor bekannt ist, wihrend es sich im mittleren stdlichen Bereich (WA 7) um einen
klassischen Angebotsbebauungsplan handelt*

Da wirkt der Hinweis auf ,Geplante Festsetzungen® auf Seite 21 des LBP nicht Uberzeugend:
Wasserdurchlassige Beldage

,Die als private Verkehrsflichen gekennzeichneten Fldchen sind mit wasser-

durchlédssigen Belédgen (z. B. versickerungsfédhiges Pflaster) zu errichten.

Auf den nicht liberbaubaren Grundstiicksfldchen sind fiir Befestigungen von

Terrassen, Gartenwegen und Zufahrten wasserdurchldssige Belédge zu ver-
wenden.

Begriindung:

Die Festsetzung hat insbesondere die Aufgabe, der Verringerung negati-

ven Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung infolge von Versiege-
lungen entgegenzuwirken dient aber mittelbar auch der Minderung stadt-

klimatischer Auswirkungen.“

Schon wegen dieser eingeschrankten und etwas unklaren Informationslage kann hier nur
eine vorlaufige Bewertung und Stellungnahme erwartet werden.

In vielerlei Hinsicht — Regenwasserversickerung , Starkregen, Uberflutungsgefahrdung,
Baumschutz und Artenschutz — sehen wir dieses Gebiet als ,6kologische und
wohnungswirtschaftliche Schicksalseinheit®. Eine Teilbebauung ohne hinreichende
Berlcksichtigung der Nachbarbelange kann zu keinem gemeinwohlorientierten Ergebnis
fuhren.

In dem stadtebaulichen Entwurf, der dem Stadtentwicklungsausschuss vorgelegt wurde, war
noch z.B. noch folgender Text fir den hinteren Bereich des Grundstlickes Nr. 73 Folgendes
zu lesen: ,Gruinflache / schadlose Stauflache fiir Starkregenereignisse frei halten®.
Dieses wurde in dem nun vorgelegten Entwurf gestrichen. Allerdings ist auch in dieser
Planung eine ,Aufschittung” des zu bebauenden Teilgelandes vorgesehen. Das fur die
Zufahrtstrale vorgesehene Gefalle in die andere Richtung mag fir die Versickerung von

friher ,normalen“ Regenereignissen Entlastung bedeuten; fiur in Zukunft zu erwartende



starkere Regenereignisse durfte dann wieder die oben angesprochene ,Stauflache® eine
, Versicherung zu Lasten der Nachbarn“ wirksam werden. Dem sollte und darf eine
stadtische Bauplanung keinen Vorschub leisten.

Die Abbildung 5. im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag zeigt — wenn wir das richtig
sehen — den derzeit vorhabenbezogenen Bereich des B-Plans. Hier sehen wir trotz der
bisherigen Bohrungen keine hinreichende Sicherheit hinsichtlich des Altlastenverdachtes,
Aber ungeachtet dessen wird darauf hingewiesen , dass die ,oberen Bodenschichten fiir
eine Versickerung nicht geeignet“sind .

Unter Punkt 2.4 Wasser wird auf die Starkregen-Gefahren hingewiesen. ,Bei extremen
Starkregenereignissen steht nahezu das gesamte Plangebiet unter Wasser, dabei
werden maximale Wassertiefen von 1 - 2 m erreicht (Abbildung 6).
Wie die Situation mit der geplanten Aufschittung aussieht, dazu haben wir keine

Einschatzung gefunden.

Hinsichtlich der Klimabelastung wird die derzeitige Situation als gering angesehen. Wie das
nach einer geplanten Fallung von 33 Baumen zu bewerten ist, dazu haben wir keine

umfassende Aussage gefunden.

Es wir zwar der Schutz von Baumen betont -“Der Baumbestand soll soweit wie mdglich
erhalten bleiben®. Allerdings sollen It. Begleitplan lediglich 3 Baume im ,zur Bebauung
verfugbaren Bereich” des B-Plan festgesetzt werden. Darunter befindet sich eine Blutbuche.
Mit welch geringem Erfolg alte Buchen bei Bauarbeiten im unmittelbaren Umfeld erhalten
werden kdnnen, zeigte sich u.a. an der Buche auf dem Gelande des Schmitze Bischgen
(Kerschensteiner Weg) oder an der Buche Lindenstrale nach Kanalbauarbeiten.

27 Baume sollen im Gelénde geféllt werden und dazu sollen noch 6 Baume an der
KirchhofstraBBe fallen. Von diesen 6 Baumen konnen mindestens 5 Baume mit geringer

Umplanung u. E. erhalten bleiben.

Zu den Fragen des Artenschutzes sehen wir mit der Vorprifung hinreichend Erkenntnisse
fur eine intensive Nachprifung gegeben.

Diese gilt sowohl hinsichtlich des Vorkommens und des potenziellen Lebensraumes von
Fledertieren, die streng geschitzt sind als auch fiir einige bedrohte Vogelarten wie z.B. dem
Gartenrotschwanz.  Dieser wird ja auch in dem Beitrag erwahnt.

Zu hinterfragen ist ebenfalls, ob es — auch wegen des in der Nahe befindlichen

Bahndammes der S-Bahn — Vorkommen von Reptilien wie z.B. Zaun- oder Mauereidechsen



gibt? Gerade die unordentlichen Bereiche, alte Schuppen und sonstige Gebaude sind

,RuUckzugsgebiete” fur die Fauna in unserer dichtestbesiedelten und hochversiegelten Stadt.

Hier erwarten wir nahere Untersuchungen mit entsprechenden Detektoren und zusatzlich

Befragungen der dortigen Anwohner*innen zu ihren Beobachtungen.

Erst nach diesen Untersuchungen kann und sollte eine Bewertung Ist zu Soll erfolgen und

der notwendige Ausgleich festgestellt werden.

Mit freundlichen GriiRen

fur den BUND Hilden

Anlagen : https://www.o-sp.de/hilden/plan?pid=71703
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StraBen.N W

Landesbhetrieb Strafenbau Nordrhein-Westfalen

Landesbetrieb StraBanbau Nordrhain-Westfal Regionalniederiassung Rhein-Berg

ferlassung Rhein-Berg - Auenstelle Kaln Aufienstelle Kdln
Postfach 210722 - 50532 Kiln

biro stadtVerkehr

Kontakt: _
Planungsgesellschaft mbH & Co. KG ol RAT RS
" Fax: 0221 8397 100
Mittelstralle 55
E-Mail: RNL-RB-PLAN3@strassen.nrw.de

40721 Hilden
Zeichem:  1403/9/431/54.03.06/RB/40400/AK/84-23

{Bei Antworten bitte angeben.}

Datum: 07.11.2023

thre E-Mail vom 26.09.2023
Bebauungsplan Nr. 261 frithzeitige Beteiligung der Behérden und sonstiger Triger 6ffentlicher Belange
an der Aufstellung von Bauleitpldnen (gem. § 4 Abs. 1 BauGB)

Sehr geehrter Herr-

es liegt ein Vorhaben- und ErschlieBungsplan der Stadt Hilden tiber die ErschlieRung eines Plangebietes
vor. Das Plangebiet befindet sich an der Landesstrale L 402, Abschnitt 9, Station 431. StraRenbaurechtlich
betrachtet liegt das Gebiet an einer Ortsdurchfahrt.

Den Unterlagen sind Sichtdreiecke beigelegt.

Es ist zu erkennen, dass dicke Bdume an der Vorderkante des Bordsteines im Sichtdreieck der Ein-/Aus-
fahrt stehen. Dadurch ist zu keiner Zeit eine freie Sicht beim Ein- und Ausfahren zu gewahrleisten. Das
bedeutet, dass herausfahrende Autofahrer keine Sicht auf den Schutzstreifen mit heranfahrenden Rad-
fahrern haben. Dies ist entsprechend umzuplanen.

Bitte leiten Sie mir einen Detailplan mit den Schleppkurven und Sichtnachweisen zur Uberpriifung zu.
Meines Erachtens benutzt die Schleppkurve den gesamten Schutzstreifen mit, was rechtlich nicht korrekt
ist. Zudem ist lediglich eine Schleppkurve fiir ein einfahrendes Fahrzeug eingetragen.

Hier fehlt die Schleppkurve fiir die Gegenrichtung (einfahrendes Fahrzeug) und die beiden Schleppkurven
fiir die ausfahrenden Fahrzeuge. Zudem ist unklar, welche Fahrzeuge in das Plangebiet einfahren, bei-
spielsweise ein PKW mit Anhdnger oder Miillfahrzeuge. Es solite geklart werden, was zugrunde gelegt
werden muss.

Solite ein direkter Eingriff auf die Landesstrale erfolgen, ist ein Sicherheitsaudit durchzufiihren.
Dariiber hinaus weise ich darauf hin, dass aus dem B-Plan / der B-Plan-Anderung heraus gegeniiber der
SBV keine rechtlichen Anspriiche auf aktiven und/oder passiven Larmschutz geltend gemacht werden
kénnen, auch kinftig nicht.

Strallen.NRW-Betriebssitz - Postfach 10 16 53 - 45816 Gelsenkirchen - Regionalniederlassung Rhein-Berg

Telefon: 0209/3808-0 AuBienstelle Kéln

Internet: www.strassen.nrw.de - E-Mail: kontakt@strassen.nrw.de Eumeniusstrale 15-17 - 50679 Kdin
Postfach 210722 - 50532 KéIn

Landesbank Hessen-Thiiringen Telefon: 0221/8397-0

IBAN: DE2030 0500 0000 0400 5815 BIC: WELADEDD kontakt‘rn|_rb@5trassen_nrw_de

Steuernummer: 307/5918/0848



Wir bitten Sie die StralBenbauverwaltung Uber den weiteren Verfahrensablauf zu informieren, z.B. hin-
sichtlich des Abwagungsergebnisses Gber die vorgebrachten Anregungen und Bedenken, Rechtskraft des
Bebauungsplanes, Zuriickstellung wegen Verfahrensmingel oder Verzégerungen im Ablauf bspw. durch
ein Normenkontrollverfahren.

Fir Riickfragen stehe ich gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen,

Im Auftrag




Bebauungsplan Nr. 261 fiir den Bereich der Grundstiicke Kirchhofstralle 61-73

Protokoll der Informationsveranstaltung am 24.08.2023

Zeit:  18:00 bis ca. 19:15 Uhr

Ort: Raum Benrath (EG), Bahnhofsallee 11, 40721 Hilden

Zu dem Termin erschienen sind:

1. Birgerinnen und Bilirger gemaR beiliegender Liste

2. Vertreter des Planungs- und Vermessungsamts der Stadt Hilden:

- Herr Barnat
- FrauBopp

3. Architekturbiiro Gemeiner

- Herr Gemeiner

4. Biro StadtVerkehr (mit der Erarbeitung des Bebauungsplanes beauftragtes Planungsburo):

- Herr Denzer
- Frau Stuhm (Protokollfiihrerin)

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei folgendem Protokoll nicht um ein Wortprotokoll handelt,
sondern um ein Ergebnisprotokoll.

Nr. Was

1. BegriiBung

e Herr Barnat stellt sich, Frau Bopp, Herrn Gemeiner, Herrn Denzer und Frau Stuhm vor.

e Er macht auf die Protokollierung als Ergebnisprotokoll aufmerksam und stellt den
Veranstaltungsablauf sowie den Veranstaltungszweck dar. Das Protokoll wird Bestandteil
des Verfahrens und wird sowohl 6ffentlich zugénglich sein als auch der Politik im Rahmen
der weiteren Beschllisse im Bebauungsplan-Verfahren zur Kenntnis gebracht.

2. Prasentation

o Herr Denzer erldautert mit Hilfe von Prasentationsfolien zunachst den Verfahrensverlauf
des Bebauungsplans. Des Weiteren werden die Ausgangslage, die Planung und der
Bebauungsplanentwurf vorgestellt. Zudem werden die Ergebnisse aus den Fachgutachten
erldutert. Dies sind die Gutachten zum Artenschutz (ASP ), Baugrunduntersuchungen zur
Versickerungsfahigkeit des Bodens sowie zu Altlasten sowie zu den Themen Verkehr und
Schallschutz. Es sei festgestellt worden, dass es Schiitzengraben auf dem Grundstiick
gegeben habe, diese seien verfillt worden. Ob weitere Untersuchung erforderlich sei,
miisse im Rahmen der Baugenehmigung abgestimmt werden. Das Entwdsserungskonzept
sei noch nicht abschlieRend abgestimmt.

Herr Gemeiner stellt den stadtebaulichen Entwurf vor. AnschlieBend wird auf weitere

Informationsmoglichkeiten zum Bebauungsplan (z.B. Geoportal der Stadt Hilden)
verwiesen. Der Vortrag ist um 18:45 beendet.

3. Fragen und Anmerkungen der Teilnehmenden

e Biirger/Birgerin: Es wird gefragt, was genau unter Griinfliche und Staufliche auf dem
Grundstiick von KirchhofstraRe Nr. 73 zu verstehen sei.




e Frau Bopp antwortet, dass es hier eine Griinflache geplant sei, und keine Stauflache
vorgesehen ist. Der Stand aus dem Mai, auf welchen sich der Biirger bezieht, sei
veraltet.

e Herr Barnat erganzt, dass es sich auch aus den Gutachten ergeben hat, dass dieses
Grundstiick tiefer liegt, so dass sich hier natiirlicherweise Regenwasser sammelt.

Biirger/Biirgerin: Es wird angemerkt, dass durch die geplante Tiefgarage eine Erhebung
entsteht, und sich noch mehr Wasser auf der Griinflache hinter Haus Nr. 73 sammeln
wiirde.

e Herr Barnat erklart, dass im Bebauungsplan Vorkehrungen getroffen werden die
ermoglichen, dass das Wasser auf dem Grundstlick versickert werden kann, wo
es anfallt.

e Herr Gemeiner erklart, dass durch die Tiefgarage das Geldande nicht angehoben
werde, sondern diese besonders tief liegen werde, damit auf der Tiefgarage auch
ein mind. 80cm hoher Boden zur Bepflanzung aufgebracht werden kénne.

Biirger/Biirgerin: Es wird nach der Information gefragt, die dem
Stadtentwicklungsausschuss  zur  Verfligung gestellt wurde, in dem eine
Aufschittung/Erhéhung von 60 cm angegeben wird und dann doch das Wasser auf
andere Grundstiicke verdrangt wird.

e Herr Barnat weist auf das Entwasserungsgutachten hin. Das
Entwéasserungskonzept misse sicherstellen, dass anfallendes Wasser nicht auf
benachbarte Grundstiicke zum Versickern abgeleitet werde. Das anfallende
Wasser misse auf dem Grundstiick, wo es anfalle, versickert werden.

Biirger/Biirgerin: Es wird nachgefragt, wie genau die Aufschiittung des Gebietes an den
geplanten Hausern umgesetzt wird und ob es bei der geplanten Erhebung um 60 cm
bleibt.

e Herr Denzer erklart, dass die Verkehrsanlagen und Freianlagen noch nicht geplant
seien und der Entwasserungsgutachter vorgeschlagen hatte, dass im Bereich der
StraRenverkehrsflache ein Tiefpunkt im Norden des Gebiets geschaffen wird, der
dafiir sorgen soll, dass das anfallende Regenwasserwasser in diese Richtung lauft.
Auf jedem Grundstiick muss das dort anfallende Regenwasser vor Ort versickert
werden, es darf nicht auf Nachbargrundstiicke flieen.

e Der Starkregenindex 7, also auRergewdhnlicher Starkregen, sei in den Planungen
des Gutachters bericksichtigt worden. Extreme Starkregenereignisse konnten
jedoch nicht beriicksichtigt werden. Das bei Starkregenereignissen vom Friedhof
auf die Grundstiicke flieBende Fremdwasser konne (iber vorgesehene
Retentionsflachen und MaRnahmen bis zu einem gewissen Grad noch bewaltigt
werden.

e Herr Barnat erganzt, dass diese geplanten Gelandehdhen im weiteren Verfahren
noch einmal Gberprift werden sollen.

e Herr Gemeiner erganzt, dass aufgrund der geschiitzten Baume im Gebiet auch
nicht so hoch aufgeschiittet werden kdnne wie urspriinglich geplant.

Biirger/Biirgerin: Es wird daraufhin gewiesen, dass die Garten der Grundstiicke schon
ofter Uberflutet seien und dass eine weitere Versiegelung dies noch verschlechtern wiirde

e Herr Barnat erklart, dass dies nicht passieren solle und es keine Verschlechterung
geben diirfe.




e Herr Denzer erganzt, dass mit einem Entwasserungsplaner so geplant wurde,
dass auf dem Gebiet anfallendes Regenwasser auch auf dem Gebiet versickert
werden kdnne. Mit Fremdwasser (z.B. vom Friedhof) bei Starkregenereignissen
kénne auch bis zu einem gewissen MaR umgegangen werden und fir diese Falle
seien auch die Retentionsflichen mit vorgesehen. Allerdings kdnne bei
auBergewdhnlichen Starkregenereignissen Uberflutungen nicht ausgeschlossen
werden.

Biirger/Biirgerin: Es wird gefragt, ob sich durch die Sanierung der Regenwasserkanile das
Uberflutungsrisiko an der Uberfiihrung / Unterfiihrung an der KirchhofstraRe geindert
hatte.

e Herr Denzer erklart, dass zu diesem Thema in der heutigen Veranstaltung keine
Aussage getroffen werden kann, da dies nicht das Bebauungsplan-Verfahren
betrifft. Er weist jedoch darauf hin, dass wenn die Kanale angepasst werden,
gewisse Ereignisse bericksichtigt werden koénnen, dass jedoch nicht alle
Starkregenereignisse abgebildet werden kénnen. Ansonsten missten die Kanéle
zu groR dimensioniert werden.

Biirger/Biirgerin: Es wird nachgefragt, ob die in der Prdsentation genannten Gutachten
im Netz zuganglich sind und ob sie der Behoérdenbeteiligung zugédnglich gemacht werden.

e Frau Bopp weist daraufhin, dass die Gutachten noch nicht online zur Verfiigung
stehen, aber im weiteren Planungsprozess offentlich gemacht werden.
Insbesondere bei der anstehenden friihzeitigen Beteiligung der Trager
offentlicher Belange und bei der Offenlage werden sie zuganglich sein.

Biirger/Biirgerin: Es wird darauf hingewiesen, dass in dem Gebiet Fledermause
vorkommen, auch wenn der Fachgutachter zum Zeitpunkt der Begehung keine gefunden
hatte. Es wird weiter daraufhin hingewiesen, dass sich unterschiedliche Arten von
Fledermausen auch in der Rinde von verschiedenen Baumarten Ruheplatze suchen (vor
allem in der Ndhe von Friedhéfen). Zudem wird gefordert, dass ein Experten alle Arten
von Fledermausen im Gebiet identifizieren solle und auch alle Baume genau kartiert
werden sollten. Auch sollte mdglichst viel vom Baumbestand erhalten bleiben.

o Herr Gemeiner weist daraufhin, dass alle Baume mit ihrem Stammumfang und
Kronendurchmesser aufgenommen wurden.

e Herr Barnat ergdnzt, dass dies auch Gegenstand des landschaftspflegerischen
Fachbeitrages sei, die Anmerkungen aber gerne noch einmal an das beauftragte
Fachbiiro weitergeben wirden.

e Herr Denzer erganzt, dass die Fachgutachter alle Baume kartiert haben und
entsprechend aufzeigen, welche bei Umsetzung der Planung erhalten werden
kénnen oder wegfallen werden.

Biirger/Biirgerin: Es wird nachgefragt, wie viele Bdume genau wegfallen werden.

e Frau Bopp weist daraufhin, dass dies auf der gezeigten Karte des
landschaftspflegerischen Fachbeitrags abgebildet sei.

Biirger/Biirgerin: Es wird angemerkt, dass fur die wegfallenden Bdume Ersatz geschaffen
werden misse.

e Herr Denzer bestdtigt dies und erklart, dass der landschaftspflegerische
Fachbeitrag die Zahl der wegfallenden Baume aufzeige, diese Zahl sich aber auch
noch dndern konne. Des Weiteren wiirde zunachst versucht werden, auf dem
Gelande selber den Wegfall der Badume und anderer Freiflichen / Griinflachen
auszugleichen. Ausgleich, welcher nicht im Plangebiet stattfinden kann, misse
dann an anderer Stelle im Stadtgebiet erfolgen und mit der Stadt Hilden abgeklart
werden.




e Biirger/Biirgerin: Es wird angemerkt, dass auch Hitzeeinwirkungen bericksichtigt werden
miussen. Laut dem Klimaanpassungsgesetz sei dies vorgeschrieben und es wird die Frage
gestellt ob dies schon beriicksichtigt sei. Des Weiteren wird gefragt, wie Frischluft in das
Geldande kommen soll.

e Herr Barnat erklart, dass diese Anregung gerne weitergegeben wird.

e Herr Gemeiner erklart, dass es bereits Planungen gibt, z.B. sollen die Fassaden
zum Friedhof komplett begriint werden, wie auch die Dacher der geplanten
Gebaude.

4. Verabschiedung

e Herr Barnat bedankt sich fiir die Teilnahme und weist darauf hin, dass diese Anregungen
und auch zukilnftige Erkenntnisse zu dem Bauleitverfahren 6ffentlich gemacht werden.
Er erldutert noch einmal die nachsten Verfahrensschritte.

Hilden, 25.08.2023

Hannah Stuhm
bilro stadtVerkehr Planungsgesellschaft mbH & Co. KG



	Vorlagendokumente
	Deckblatt  
	Beschlussvorlage  
	Anlage 1: Planzeichnung A3  
	Anlage 2: Planzeichen-Legende  
	Anlage 3: Nebenplan Lärmpegel  
	Anlage 4: Textliche Festsetzungen+Hinweise  
	Anlage 5: Begründung+Umweltbericht  
	Anlage 6: Stellungnahmen der TöB  
	Anlage 7: Protokoll Bürgeranhörung 24.08.2023  




